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Nachrichtlich an folgende(n) Ortsrat/Ortsräte gem. § 3 Abs. 5 Hauptsatzung: 
Neuenhäusen  
 

Beschlussvorschlag: 
Dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 151 "Nördliche Speicherstraße" sowie der 
zugehörigen Begründung wird in der vorliegenden Fassung zugestimmt und deren 
Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.     
 

Sachverhalt: 
Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Allerinsel wurde die bauleitplanerische 
Umsetzung der im Rahmenplan vorgegebenen Zielsetzungen in Teilabschnitten vorgesehen. 
Im Zuge dieser Überlegungen, befindet sich auch der Bebauungsplan Nr. 151 "Nördliche 
Speicherstraße" der Stadt Celle in Aufstellung. Er dient der Konkretisierung der im 
Rahmenplan „Allerinsel“ bestimmten Zielaussagen, in dessen Bereich sich auch das Gebiet 
der nördlichen Speicherstraße befindet. Der im Jahr 2018 fortgeschriebene Rahmenplan, 
sieht die Neuordnung des Bereiches unter der Zielvorgabe einer gemischten Bebauung vor. 
Aufgrund ihrer städtebaulichen Einbindung und der sich daraus ergebenden 
Lagegunst, eignet sich der Bereich besonders für eine Nutzung, die einen Schwerpunkt 
hinsichtlich einer Wohnnutzung bildet.  
 
Die Quartiersbebauung am Ende der Speicherstraße soll vorwiegend dem Wohnen dienen, 
daneben aber Nutzungen aus dem Bereich Dienstleistungen aufnehmen. Hierfür ist die 
Errichtung von insgesamt 12 drei- bis viergeschossigen Gebäuden mit jeweils 8 bis 15 
Wohneinheiten vorgesehen. Ergänzt werden die Wohngebäude durch ein zentral im Gebiet 
geplantes bis zu sieben Geschosse hohes Gebäude, das neben dem Wohnen Räume für 
gewerbliche Nutzungen und Dienstleistungen, wie bspw. einer Restauration bieten soll. Das 
Quartier bietet damit Raum für insgesamt rd. 150 Wohnungen verschiedener Größe. 

Mit Blick auf den Naturraum des Allerbogens sind alle randlich am Flusslauf stehenden 
Gebäude auf drei Geschosse begrenzt, während die viergeschossigen Wohnhäuser auf das 
Quartiersinnere konzentriert werden. Das zentral an der Speicherstraße angeordnete, bis zu 
sieben Geschosse aufragende Gebäude markiert das Quartierszentrum. 

Die besondere Lage des Gebietes im „Allerbogen“ der Aller mit der Mühlenaller beachtend, 



sind die Wohngebäude als Solitäre geplant, um so von jedem Gebäude aus 
Blickbeziehungen auf den Naturraum der Aller bzw. der Wasserfläche zu ermöglichen. Die 
Außenräume werden zurückhaltend mit Wegen befestigt und überwiegend grünräumlich mit 
Rasen und standortgeeigneten Laubgehölzen gestaltet, so dass das Leitmotiv „Wohnen am 
Wasser“ durch ein „Wohnen an den Allerwiesen“ bzw. „Wohnen im Grünen“ vervollständigt 
wird. 

Bisheriges Verfahren: 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand in der Zeit vom 05.09.2022 bis zum 
07.10.2022 statt. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde in der Zeit vom 
02.09.2022 (Absenden der Stellungnahmeaufforderung) bis zum 07.10.2022 durchgeführt.  

Die Beteiligung des Ortsrates ist gem. § 94 Abs. 2 Niedersächsisches 
Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) nicht zum Auslegungsbeschluss erforderlich. Der 
Ortsrat wird im Verlauf des Verfahrens rechtzeitig vor dem Satzungsbeschluss beteiligt. 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
Die Entwicklung des Wohngebietes erfolgt durch einen externen Vorhabenträger (Urbano 
GmbH).Dieser trägt sämtliche Kosten (Ankauf, Planungskosten, Erschließungskosten etc.). Im Laufe 
des Verfahrens wird dazu ein städtebaulicher Vertrag (Erschließungsvertrag) mit dem Vorhabenträger 
geschlossen. 
  
  
 

Auswirkungen für Integration: 

keine 
 

Klimaauswirkungen: 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Umsetzung der Planung im Vergleich zur 
Nullvariante zusätzliche CO2-Äquivalente entstehen werden. Um diese sowie die 
Auswirkungen auf das lokale Kleinklima zu reduzieren, wurden entsprechende Ansätze in 
das städtebauliche Konzept sowie Regelungen in den nachgelagerten Bebauungsplan 
aufgenommen.  
Anlage/n 

1 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Planzeichnung 
 

2 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Begründung 
 

3 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Auswertung frühzeitige 
Öffentlichkeitbeteiligung 
 

4 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Auswertung TÖB-Beteiligung 
 

5 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Auswertung TÖB-Beteiligung-
intern 
 

6 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Artenschutzfachbeitrag 
 

7 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - FFH Gutachten 
 

8 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Gehölz-Leitkonzept 
 

9 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Geotechnischer Bericht 
 

10 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Schallgutachten 
 

11 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Verkehrsuntersuchung 



 
12 BPlan Nr. 151 - Beteiligung der Öffentlichkeit - Ausnahmegenehmigung 78 

WHG 
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1 Einführung 

Der Rat der Stadt Celle hat im Jahre 2010 für die Allerinsel und angrenzende Bereiche der 
nördlichen Speicherstraße die Rahmenplanung „Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Aller-
insel“ aufgestellt. Die Rahmenplanung, die für Teilbereiche der Allerinsel im Jahre 2017 fort-
geschrieben wurde, diente zur Festlegung des Untersuchungsbereichs als förmliches 
Sanierungsgebiet gemäß § 142 BauGB „Allerinsel“ einschließlich seiner Erweiterung. Die Sa-
nierungssatzung wurde am 09.10.2014 rechtsverbindlich. 

Gemäß den in der Rahmenplanung festgeschriebenen Zielen, soll die überkommene und auf-
gelassene gewerbliche Bebauung im Bogen der Aller bzw. der Mühlenaller am Ende der Spei-
cherstraße zugunsten des Wohnens und innerstädtischer Angebote und Nutzungen neu 
entwickelt und nachverdichtet werden. Für eine geordnete städtebauliche Neuordnung des 
Gebietes im Sinne dieser Ziele ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforderlich.  

Aus diesem Grunde hat der Rat der Stadt Celle am 25.09.2014 die Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“ gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. 

2 Räumlicher Geltungsbereich 

2.1 Lage und Eingrenzung 

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Stadtteil Neuenhäusen. Die mittlere 
Entfernung des Plangeltungsbereichs zum Turm der Stadtkirche St. Marien beträgt rd. 750 m. 

Das Plangebiet wird begrenzt durch den Lauf der Aller im Westen, der Mühlenaller im Norden 
und Osten sowie der bestehenden Wohnbebauung am nördlichen Ende der Speicherstraße 
und der Guizettistraße im Süden. Die genaue Abgrenzung des Plangeltungsbereichs ist der 
Planzeichnung des Bebauungsplans zu entnehmen. 

Die Plangröße beträgt rd. 2,45 ha (24.500 m²). 

2.2 Umgebung 

Nördlich der Mühlenaller, über eine Fußgängerbrücke verbunden, liegt die Allerinsel, die ge-
mäß den Sanierungszielen für das Gebiet „Allerinsel“ auf der Ostseite zugunsten des Woh-
nens und innerstädtischen Nutzungen neu bebaut wird. Dem Planbereich zugewandt befindet 
sich auf der Allerinsel ein Yachthafen. 

Innerhalb der südlich um die Speicherstraße und die Guizettistraße gelegenen Wohnbebau-

ung findet sich u.a. der Pflegewohnstift Franz-Guizetti-Park. Mittelbar südwestlich liegt die 
Justizvollzugsanstalt (JVA) Celle. 

2.3 Zugehörige Flächen und Eigentumsverhältnisse 

Die Flächen im Planbereich befinden sich weitestgehend in Privateigentum.  

Im Südosten bezieht der Bebauungsplan im Eigentum der Stadt Celle liegende Flächen ein, 
die die Verbindung zwischen den öffentlichen Verkehrsflächen der Speicherstraße und der 
neuen Fußgängerbrücke über die Mühlenaller sichern. 

3 Planerische Vorgaben 

3.1 Landes-Raumordnungsprogramm (LROP 

Nach dem Landes-Raumordnungsprogramm 2021 für das Land Niedersachsen (LROP) ist die 
Stadt Celle Oberzentrum. In Oberzentren sind zentralörtliche Einrichtungen und Angebote für 
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den spezialisierten höheren Bedarf zu sichern und zu entwickeln (2.2 05 4 LROP). Oberzen-
tren haben zugleich die mittel- und grundzentralen Versorgungsaufgaben zu leisten (2.2 05 5 
LROP).  

Die Stadt ist in die Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen eingebunden. Gemäß 
den Grundsätzen des LROP sollen hier die Innovationsfähigkeit und die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit, die internationalen Verkehrs- und Kommunikationsknotenpunkte, die Ar-
beitsmarktschwerpunkte sowie die Zentren der Wissenschaft, Bildung und Kultur gestärkt 
werden. 

Für den Plangeltungsbereich des Bebauungsplans trifft das LROP trifft keine speziellen Aus-
sagen.  

3.2 Regionales Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle (RROP) 

Das aktuell für die Stadt Celle gültige Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis 
Celle (RROP 2005) befindet sich in der Neuaufstellung (RROP 2016). Nach dem Entwurf des 
RROP 2016 (Stand vom 22.02.2017) wird die Stadt Celle – abgeleitet aus dem LROP – als 
Oberzentrum festgelegt werden.  

Das Plangebiet ist – sowohl im bestehenden RROP 2005, wie auch im Entwurf 2016 – über-
wiegend als Siedlungsbereich dargestellt. Die Darstellungen werden überlagert von Festle-
gungen zugunsten des Hochwasserschutzes. Hierin spiegelt sich die Lage von großen Teilen 
des Planbereichs im gesetzlich fetgelegten Überschwemmungsgebiet der Aller wieder. Die mit 
den Hochwasserschutzfestlegungen einhergehenden Erfordernisse wurden im Rahmen der 
zwischenzeitlich umgesetzten Maßnahmen zur Schaffung von neuen Retentionsflächen der 
Aller und von Hochwasserschutzmaßnahmen berücksichtigt, so dass die Umsetzung der Pla-
nungsabsicht den mit der Festlegung/gesetzlichen Ausweisung verbunden Zielen nicht entge-
gensteht (siehe auch 3.10 Hochwasser- und Küstenschutz).  

 

Auszug aus dem Entwurf zum Regionalen Raumordnungsprogramm für den Landkreis Celle 2016 
(ohne Maßstab)  
https://www.landkreis-celle.de/index.php?ModID=7&FID=3314.15511.1&object=tx%7C3314.15511.1  

Der angrenzende Lauf der Aller ist „Vorranggebiet Natur und Landschaft“, das an dieser Stelle 
durch ein „Vorranggebiet Natura 2000“ überlagert wird. Die Festlegungen folgen der Auswei-
sung der Aller als Naturschutzgebiet (NSG) „Allerniederung bei Klein Hehlen und Celle“ (NSG 
LÜ 00372) und als Teil des nach der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH-Richtlinie vom 21. Mai 
1992, 92/43/EWG) geschützten Gebietes „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ 
(siehe 3.8 Natur- und Landschaftsschutz). Die mit den Festlegungen/Ausweisungen einherge-
henden Erfordernisse, insbesondere die Meldung als FFH-Schutzgebiet, sind innerhalb des 
Bebauungsplans durch eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung (siehe Punkt 6.8 der Begrün-
dung) berücksichtigt. 

https://www.landkreis-celle.de/index.php?ModID=7&FID=3314.15511.1&object=tx%7C3314.15511.1
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Die Planung berücksichtigt insofern die Belange der Raumordnung im Sinne von § 1 Abs. 4 
BauGB. 

3.2 Flächennutzungsplan der Stadt Celle 

Der Rat der Stadt Celle hat am 19.05.2021 die Erarbeitung einer Neufassung des Flächennut-
zungsplans beschlossen. Bis zum Abschluss der Neufassung ist der bestehende Flächennut-
zungsplan aus dem Jahr 1979 wirksam. 

Darstellungen 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Stadt Celle weist für das Gebiet des Bebauungsplans 
überwiegend eine gemischte Baufläche (M) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO aus. Im Südwesten 
besteht für einen kleinen Teilbereich eine Darstellung als Wohnbaufläche (W) gem. § 1 Abs. 1 
Nr. 1 BauNVO. 

Nachrichtliche Übernahmen 

Der südwestliche Teilbereich liegt nach den nachrichtlichen Übernahmen noch innerhalb des 
gesetzlich festgelegten Überschwemmungsgebietes der Aller. Insofern sind bei der Errichtung 
oder Erweiterung von baulichen Anlagen die Genehmigungserfordernisse gem. § 78 Abs. 5 
WHG grundsätzlich zu beachten. Aufgrund der zwischenzeitlich durch die Stadt Celle durch-
geführten Hochwasserschutz- und –ausgleichsmaßnahmen ergeben sich aber für den Vorha-
benträger keine Ausgleichserfordernisse. 

Der Ostteil des Planbereichs befindet sich im Schutzbereich der Richtfunktrasse 215. 

 
Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Celle (Ausschnitt ohne Maßstab) 
https://geo.celle.de/MapSolution/apps/map/client/FNP  
 

3.3 Landschaftsplanung 

Die Stadt Celle besitzt einen Landschaftsrahmenplan mit integriertem Landschaftsplan aus 
dem Jahre 2022. 

Nach Karte 1 „Arten und Biotope“ befindet sich der Planbereich aufgrund seiner Lage im Al-
lerverlauf in einem Gebiet von „sehr hoher Bedeutung“ für den Tier- und Pflanzenschutz. Dem 
zwischenzeitlich im Zuge der Hochwasserschutzmaßnahmen aufgeschütteten Areal im Süd-
westen des Planbereichs wird eine mittlere Bedeutung für Biotoptypen zugeordnet.  

Nach dem Zielkonzept im Landschaftsrahmenplan sollte die zwischenzeitlich aufgeschüttete 
Fläche im Südwesten in ihrem Zustand gesichert werden. Sie erfüllte vor der Aufschüttung das 
Potential zur Ausweisung als Naturschutzgebiet (Karte 6a „Schutz, Pflege und Entwicklung 

https://geo.celle.de/MapSolution/apps/map/client/FNP
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bestimmter Teile von Natur und Landschaft“). Nach dieser Karte sind für den gesamten Plan-
bereich Artenschutzmaßnahmen für Fledermäuse zu berücksichtigen/durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaftsrahmenplan 2022 der Stadt Celle: Karte 1 „Arten und Biotope“  
https://kombox.kdo.de/st_celle/index.php/s/e5jgATXNgdAr2jt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landschaftsrahmenplan 2022 der Stadt Celle: Karte 6a „Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter 
Teile von Natur und Landschaft“ https://kombox.kdo.de/st_celle/index.php/s/e5jgATXNgdAr2jt  

Die im Landschaftsrahmenplan für das zwischenzeitlich aufgeschüttete Areal festgeschriebe-
nen Zielvorstellungen wurden im Rahmen der planfestgestellten Maßnahmen zum Hochwas-
serschutz abgewogen und ausgeglichen. Die Belange des Artenschutzes, insbesondere des 
Schutzes von Fledermäusen, sind im Rahmen der Bebauungsplanung durch eine konkrete 
Tierartenerfassung berücksichtigt worden. Eine besondere Bedeutung des Planbereichs für 
Fledermäuse lässt sich daraus nicht ableiten. 

3.4 Bebauungsplanung 

Für das Plangebiet existiert kein Bebauungsplan.  

Nordöstlich der Mühlenaller besteht der Bebauungsplan Nr. 138 I. Teil „Allerinsel“, rechtskräf-
tig seit dem 13.09.2018. Der Plan umfasst die Flächen in unmittelbarer Nähe zum Yachthafen. 
Der Bebauungsplan bestimmt urbane Gebiete (MU) gem. § 6a BauNVO und eine Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Vereine“. Der Plan ist einsehbar unter: 
https://geo.celle.de/MapSolution/apps/app/client/anwendungbebauungsplaene  

Der Bebauungsplan „Nr. 138 I. Teil „Allerinsel“ erfasst in seiner südwestlichen Ausdehnung 
Uferbereiche im Geltungsbereich des vorliegenden Plangebietes. Die Uferbereiche sind dort 
als „Wasserfläche“ klassifiziert worden. Dieser Fehler wird im Rahmen der vorliegenden Pla-
nung zugunsten eines Urbanen Gebietes (MU) korrigiert. 

https://kombox.kdo.de/st_celle/index.php/s/e5jgATXNgdAr2jt
https://kombox.kdo.de/st_celle/index.php/s/e5jgATXNgdAr2jt
https://geo.celle.de/MapSolution/apps/app/client/anwendungbebauungsplaene
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3.5 Außenbereich / Innenbereich 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des geschlossenen Siedlungsbereich der Stadt Celle 
und ist damit bislang dem Innenbereich im Sinne von § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben 
innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile) zuzurechnen. Vor diesem Hintergrund 
wurde für den westlichen Bauabschnitt bereits eine Baugenehmigung erteilt.  

Mit Überplanung des Gebietes durch diesen Bebauungsplan sind Vorhaben künftig gem. § 30 
BauGB auf Grundlage dieses Bebauungsplans zu beurteilen. 

3.6 Sonstiges Städtebaurecht 

Die nördlichen und östlichen Flächen des Bebauungsplans liegen durch Beschluss des Rates 
vom 10.02.2011 im Bereich des nach § 142 ff. BauGB förmlich festgelegten Sanierungsgebiet 
„Allerinsel“. Gemäß § 4 der Satzung unterliegen alle für die Sanierung relevanten tatsächlichen 
oder rechtlichen Vorgänge im Zusammenhang mit Grundstücken der besonderen Genehmi-
gungspflicht. Dies gilt insbesondere für: 

• Die Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung oder Beseitigung baulicher Anlagen und 
wertsteigender Veränderungen an Grundstücken, 

• Die Teilung, Veräußerung oder Belastung von Grundstücken. 

Die Grenze des Satzungsbereichs ist innerhalb des Bebauungsplans aufgenommen. Die vor-
stehend genannten Genehmigungserfordernisse sind unabhängig von den Bebauungsplan-
festsetzungen zu beachten. 

3.7 Satzungen nach Ortsrecht 

Abwasserbeseitigungssatzung der Stadt Celle 

Die Beseitigung des Niederschlagswassers obliegt gemäß der „Satzung der Stadt Celle über 
die Abwasserbeseitigung (Abwasserbeseitigungssatzung)“ dem Grundstückseigentümer und 
ist durch geeignete technische Anlagen (z. B. Versickerung) auf dem zu entwässernden 
Grundstück vorzunehmen. 

Vegetationsschutzsatzung der Stadt Celle 

Nach der „Satzung zum Schutz erhaltenswerter Vegetation (Vegetationsschutzsatzung) in der 
Fassung vom 19.05.1995“ der Stadt Celle bestehen im Plangebiet keine geschützten Vegeta-
tionsbestände. 

3.8 Natur- und Landschaftsschutz 

Für den Planbereich bestehen keine ausgewiesenen Schutzgebiete oder Schutzobjekte nach 
Naturschutzrecht oder Gebiete oder Objekte, die die Voraussetzung zur Ausweisung als 
Schutzgebiet oder Schutzobjekt nach Naturschutzrecht erfüllen. 

Der unmittelbar westlich angrenzende Lauf der Aller befindet sich innerhalb des Naturschutz-
gebietes (NSG) „Allerniederung bei Klein Hehlen und Celle“ (NSG LÜ 00372). Das Gebiet ist 
an dieser Stelle deckungsgleich mit nach der Richtlinie 92/43/EWG unter Schutz stehendem 
Gebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ mit der EU-Kennzahl 3021-331“ 
(FFH-Richtlinie - Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie). Bezogen auf die unmittelbare Lage an einem 
FFH-Schutzgebiet wurde gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG eine Verträglichkeitsuntersuchung 
durchgeführt (siehe Punkt 6.8 Eingriff in Natur und Landschaft). 

3.9 Bestehende informelle Planungen 

In den Jahren 2009/10 hat die Stadt Celle auf der Basis des Integrierten Städtebaulichen Ent-
wicklungs- und Wachstumskonzeptes (ISEK) ein integriertes städtebauliches Entwicklungs-
konzept für die Allerinsel, die „Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Allerinsel“, aufgestellt. 
Die Rahmenplanung, die für Teilbereiche der Allerinsel im Jahre 2017 fortgeschrieben wurde, 
diente zur Festlegung des Untersuchungsbereichs als förmliches Sanierungsgebiet gemäß 
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§ 142 BauGB „Allerinsel“ einschließlich seiner Erweiterung (siehe 3.6 Sonstiges Städtebau-
recht). 

Als Grundlage für die Einzelhandelsentwicklung besitzt die Stadt Celle ein Zentren- und Ein-
zelhandelsentwickungskonzept (ZEK)1), dessen Fortschreibung 2020 am 08.10.2020 durch 
den Rat der Stadt Celle beschlossen wurde. Um eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur in 
Celle zu sichern und dauerhaft zu stärken, stellt das Zentren- und Einzelhandelskonzept Emp-
fehlungen und Umsetzungsinstrumente in erster Linie für die kommunale Baugenehmigungs-
praxis und die örtliche Bauleitplanung sowie Grundlagen für die Beratung von 
Projektentwicklern, Investoren und Immobilieneigentümer zur Verfügung.  

Die Festsetzung von urbanen Gebieten (MU) im Bebauungsplan beeinträchtigt die im ZEK 
formulierten Ziele nicht, da damit großflächiger Einzelhandel mit Auswirkungen auf die Zen-
tren- und Einzelhandelsstruktur der Stadt im Planbereich nicht zugelassen ist. 

3.10 Sonstige Vorgaben und Nutzungsbeschränkungen 

Hochwasser- und Küstenschutz 

Die zum Schutz gegen das Aller-Hochwasser planfestgestellten Schutzmaßnahmen2) inner-
halb und im Umfeld des Plangebietes sind für das Plangebiet umgesetzt. 

Denkmalschutz 

Mit der „Fabrikantenvilla“ Speicherstraße 6 befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Planbe-
reich ein nach § 3 Abs. 2 NDSchG unter Schutz stehendes Einzeldenkmal. Die Belange des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, insbesondere §§ 8 und 10 NDSchG, sind im 
Rahmen der Vorhabenumsetzung zu berücksichtigen.  

Wasserrecht 

Als Bundeswasserstraße ist die Aller einschließlich der Mühlenaller bis zum Allerwehr in Celle 
der Wasserstraßenklasse II (Typschiff Kempenaar) zugeordnet. Als Bundeswasserstraße ist 
die Aller damit zugleich Gewässer I. Ordnung gem. § 38 Niedersächsisches Wassergesetz 
(NWG). 

Für den Planbereich selber gelten keine Beschränkungen oder Genehmigungserfordernisse 
nach Wasserrecht. 

Altlasten 

Der westliche Planbereich grenzt an die im Rahmen des Hochwasserschutzes unter gutachter-
licher Begleitung sanierte Altablagerung 351.006.4.065 Speicherstraße. Die im vorliegenden 
Bebauungsplan überplanten Grundstücke waren als Bodenauftragsbereich Teil des Sanie-
rungsgebiets. Trotz der erfolgten Sanierung ist insbesondere im Bereich der westlichen Plan-
bereichsgrenze mit Auffüllungsresten zu rechnen. Weitere Verunreinigungen des Bodens oder 
des Grundwassers können in diesem Bereich aufgrund der gewerblichen Vornutzung nicht 
ausgeschlossen werden.  

Zur Erfassung und Beurteilungen von evtl. möglichen Bodenverunreinigungen sind sämtliche 
Abriss- und Erdarbeiten auf dem o. g. Grundstück durch einen fachlich qualifizierten Boden-
gutachter begleiten zu lassen. Der beauftragte Gutachter ist verpflichtet, den Umfang seiner 
Arbeiten vor Beginn der Arbeiten mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Celle (ZAC) als Un-
teren Bodenschutzbehörde abzustimmen. Der Beginn der Abriss- und Erdarbeiten ist dort 
ebenfalls anzuzeigen.  

                                                
1) Stadt + Handel, Beckmann und Föhrer Stadtplaner PartGmbH: Fortschreibung des Zentren- und 

Einzelhandelsentwickungskonzeptes für die Stadt Celle, Endfassung 05/2020  
2) Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN): Hoch-

wasserschutzmaßnahmen in der Region Celle, 3. Planfeststellungsabschnitt Bereich Allerinsel, 
Planfeststellungsbeschluss vom 02.12.2013 
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Bei Baumaßnahmen anfallende nicht verwertbare Abfälle oder Boden sind ordnungsgemäß 
und schadlos zu entsorgen, die entsprechenden Nachweise sind auf Anforderung der Unteren 
Abfallbehörde vorzulegen. Sollen in einer Baumaßnahme Fremdböden oder mineralische RC-
Baustoffe (Ersatzbaustoffe) verwendet werden, ist der ZAC zu informieren, Nachweise über 
die schadlose Verwertung des Fremdmaterials sind vor Beginn der Baumaßnahme zu erbrin-
gen. 

Kampfmittel 

Zur Gefahrenerforschung in Hinblick auf Luftkampfmittel wurde eine Kriegsluftbildauswertung 
beantragt. Nach Antwortschreiben des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermes-
sung Niedersachsen, RD Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, vom 29.07.2022 
wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. 

Richtfunktrasse 

Im Osten reicht der Schutzstreifen der Richtfunktrasse 215 in den Geltungsbereich. 

Sonstiges 

Vom Hafen zur Stadtkirche besteht eine historische Sichtachse. Da das Plangebiet westlich 
des Hafens liegt, kommt es zu keiner Störung der Sichtbeziehung. 

4 Bestandsbeschreibung 

4.1 Nutzungen 

Der Planbereich wurde vormals gewerblich genutzt. Die gewerblichen Gebäude und Anlagen 
wurden mittlerweile weitestgehend abgerissen. 

Südlich, außerhalb des Planbereichs, grenzt Wohnbebauung, u.a. das Pflegewohnstift Franz-
Guizetti-Park in viergeschossiger Bebauung an. 

4.2 Natur und Landschaft 

Naturräumliche Gliederung/Landschaftsbild 

Der Planbereich befindet sich innerhalb der naturräumlichen Region Weser-Aller-Flachland. 
Er wird nach Norden nahezu halbkreisförmig vom Flusslauf der Aller/Allermühlengraben um-
schlossen. Nach Süden grenzt der bebauten Innenstadtbereich von Celle an. 

Das Areal des Planbereichs war bis vor kurzem mit Gebäuden und Anlagen überbaut und ist 
dem bebauten Siedlungsbereich zuzurechnen.  

Topografie  

Die natürliche Geländetopographie liegt zwischen 36,5 und 37,0 m ü. NHN. Die Speicher-
straße schließt mit einer Höhenlage von 37,0 m an das Plangebiet an. Der Planbereich ist 
damit relativ eben ausgebildet. 

Der Lauf der Aller verläuft hier in einem um 1 bis 1,5 m tiefer gelegenen Geländeeinschnitt. 

Boden 

Der Planbereich zählt zur Bodengroßlandschaft der Talsandniederungen und Urstromtäler mit 
der Bodeneinheit Gley-Auenböden aus Auesanden (höhere Bereiche der Täler); in tieferen 
Bereichen verbreitet Gleye aus Talsanden. Der Planbereich ist nach den Ergebnissen des 
Geotechnischen Berichts3) bis in Tiefen von 3,10 m unter Geländeoberfläche anthropogen 
aufgefüllt. 

                                                
3) Dr.-Ing. Meinhorst und Partner, Beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH: „Wohnen am Allerbo-

gen“, Geotechnischer Bericht, Projekt-Nr.: I 18 906, Hannover, 04.11.2021  
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Hydrologie 

Innerhalb des Planbereichs bestehen keine Offengewässer. Außerhalb des Planbereichs ver-
läuft der Fluss Aller, als Gewässer I. Ordnung.  

In Korrespondenz zur Wasserführung der Aller und unterliegt das Grundwasser im Planbereich 
großen Schwankungen. So liegen die Niedrigstände etwas oberhalb vom Stauziel der Aller 
(32,85 m NHN). Die Wasserspiegellage am Ostrand des Planbereichs wird für das hundert-
jährige Hochwasser mit 37,36 m NHN angegeben. 

Flora und Fauna 

Der Planbereich war bis zu seiner Nutzung überwiegend bebaut und versiegelt. Grünräumli-
cher Strukturen waren begrenzt auf Einzelgehölze, kleinere Gehölzgruppen und eine Baum-
reihe. Auf der im Süden vorhandenen vormaligen Wiese hat sich nach dem Bodenauftrag 
artenarmes Grünland entwickelt. 

Mit der Vielzahl an kleinteilig vorhandenen Strukturelementen in unmittelbarer Nähe zum 
Flusslauf der Aller besaß der Planbereich zum Zeitpunkt der Brutvogelkartierung im Jahr 2020 
eine mittlere Bedeutung für Brutvögel, insbesondere für Höhlen- und Baubrüter. Eine beson-
dere Bedeutung des Planbereichs für Fledermäuse als Jagdlebensraum oder für die Quar-
tiersnutzung besteht nach Auswertung des Artenschutzgutachtens und der biologischen 
Begleitung der Abrissmaßnahmen nicht.  

4.3 Grün- und Erholungsflächen 

Südwestlich, außerhalb des Planbereichs in Richtung auf die JVA-Celle, befindet sich eine 
kleinere Grünanlage mit Altbäumen als innerstädtische Naherholungsfläche (Parkanlage Gui-
zettistraße). Die Uferrandbereiche der Aller werden für den Angelsport genutzt. Befestigte 
Wege sind hier nicht vorhanden. 

Am südlichen Ende der Speicherstraße besteht mit den Trift-Anlagen eine größere innerstäd-
tische Parkfläche. Weitere Erholungsflächen bilden der nahe gelegene Schloßpark. 

4.4 Verkehr 

Straßenverkehr 

Die straßenverkehrliche Erschließung des Planbereichs erfolgt von Süden über die ausge-
baute Straße „Speicherstraße“. Der Planbereich befindet sich damit in einer Sackgassenlage 
mit Grundstückszufahrten. Eine öffentliche Wendeanlage besteht nicht. 

Die am Südwestrand an den Planbereich angrenzende „Guizettistraße“ ist dort ebenfalls als 
Sackgasse ausgebildet und wird nicht für die Erschließung des Planbereichs herangezogen. 

Anbindung an den ÖPNV 

Anbindungen an das Öffentliche Personennahverkehrsnetz bestehen über eine Bushaltestelle 
in der Trift. Die Haltestelle wird von den Bussen der CeBus angefahren. Die Haltestelle befin-
det sich in rd. 330 m zum Südrand des Planbereichs. 

Mit dem Celler Bahnhof in rd. 900 m fußläufiger Entfernung besteht eine direkte Möglichkeit 
zur Nutzung des regionalen und überregionalen Schienenverkehrsverbundes. 

Fußgänger und Radfahrer 

Von der „Allerinsel“ kommend besteht eine Brücke für den fuß- und radläufigen Verkehr über 
den Allermühlengraben. Die Planungen berücksichtigen einen fuß- und radläufigen Anschluss 
zwischen der Brücke und der Speicherstraße. 

4.5 Technische Infrastruktur 

Versorgung 

Der Planbereich ist in die innerhalb des öffentlichen Straßenraumes der Speicherstraße gele-
genen Verbundnetze für Trinkwasser, Strom, Gas und Telekommunikation eingebunden. Im 
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Rahmen der Neubebauung ist die Erweiterung der vorhandenen Verbundnetze und die Neu-
strukturierung der Hausanschlüsse notwendig. 

Entsorgung 

Die Grundstücke sind an das Schmutzwasserkanalsystem angeschlossen. Niederschlagswas-
ser wird auf den Grundstücken versickert. Die bestehenden Nutzungen werden von der nor-
malen Abfallentsorgung frequentiert. 

Löschwasserversorgung 

Im Plangebiet besteht der gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 in Gewerbe-/Wohn-/Mischgebie-
ten zu gewährleistende Grundschutz von 96 m³/Std. für eine Mindestdauer von 2 Stunden. 

Straßenbeleuchtung 

An den bestehenden öffentlichen Verkehrsflächen ist Straßenbeleuchtung vorhanden. 

4.6 Gemeinbedarf und Nahversorgung 

Die Grundschule Blumlage/Altstadt wird aktuell von einer drei- zu einer vierzügigen Schule 
erweitert. Nach dem Ausbau der Schule stehen ausreichend Schulräume zur Verfügung um 
entsprechende Zuzüge aus dem Baugebiet aufzunehmen. 

Im benachbarten Ortsteil Neustadt wird eine neue Kindertagesstätte geplant. Diese soll 
5 Gruppen (2 Krippengruppen und 3 Kita-Gruppen) umfassen. In derselben Größe wird eine 
Kindertagesstätte auf der Allerinsel geplant. Diese ist durch die neue Fußgängerbrücke, die 
von der Speicherstraße auf die Allerinsel führt, für Kinder aus dem nördlichen Bereich des 
Stadtteils Neuenhäusen gut zu erreichen. Diese beiden Kitas und die Kita Fuhsestraße werden 
die im Plangebiet zu erwartenden Kinder aufnehmen können. 

Im Stadtteil Neuenhäusen sind Einrichtungen der Nahversorgung insbesondere in Nähe des 
Bahnhofes und an der Hannoverschen Straße vorhanden. Angebote des höheren, speziali-
sierten Bedarfs sowie Einrichtungen des Gemeinbedarfs finden sich konzentriert in der Alt-
stadt.  

4.7 Sonstiges 

Immissionen 
Der Planbereich ist aufgrund seiner innerstädtischen Lage und der nördlich des Allerbogens 
gelegenen Betriebe Lärmimmissionen durch Verkehr und Gewerbe unterworfen. Besondere 
Emittenten für den Verkehr stellen die Schienenverkehrstrecke Hannover – Hamburg und die 
stark frequentierte Biermannstraße dar. Auf der nördlich gelegenen „Allerinsel“ befindet sich 
der Schützenplatz als Veranstaltungsort für das jährliche Schützenfest und anderer Großver-
anstaltungen (siehe 6.9 Immissionsschutz). 

5 Anlass und Ziele der Planung 

5.1 Veranlassung 

Mit der Aufgabe/Verlagerung der bisher im Planbereich ansässigen reinen Gewerbebetriebe 
besteht die Möglichkeit, diesen zentral an der Altstadt gelegenen Bereich zugunsten des Woh-
nens und altstadt- bzw. innenstadtnahen vielfältigen Angeboten umzunutzen und nachzuver-
dichten. Diese Planungsabsicht deckt sich mit den innerhalb der Rahmenplanung 
„Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Allerinsel“ verfolgten Ziele, nach denen das östliche 
und nördliche Areal des Planbereichs Teil des gemäß § 142 BauGB förmlich festgeschriebe-
nen Sanierungsgebietes „Allerinsel“ (einschließlich seiner Erweiterung) ist.  
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5.2 Ziele und Zwecke 

Nach dem Rahmenplan „Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Allerinsel“ soll nach Aufgabe 
der gewerblichen Nutzung im Bereich der Speicherstraße an dieser Stelle „ein Quartier ent-
stehen, das sich in die Gesamtmaßnahme der Entwicklung der Allerinsel einfügt und die dor-
tigen Strukturen ergänzt. Anknüpfungspunkt der baulichen Entwicklung ist die kleinteilige 
Struktur der Nachbarschaft. Kernnutzung ist eine hochwertige Wohnbebauung, [...].“ Ergän-
zend zu den Zielen für die „Allerinsel“ soll auch hier die Möglichkeit bestehen, nicht wesentlich 
störendes Gewerbe oder Angebote der Kultur zu etablieren. 

Die Überplanung des bereits größtenteils aufgelassenen Areals berücksichtigt insbesondere 
die bodenschützenden Ziele gem. § 1a BauGB, wonach „zur Verringerung der zusätzlichen 
Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der 
Gemeinde insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und 
andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen“ sind. 

Durch die Nachnutzung des städtebaulich hervorragend integrierten Bereichs orientiert sich 
die Stadt Celle am städtebaulichen Leitbild der „Stadt der kurzen Wege“. Mit der Schaffung 
von Wohn- und Arbeitsplätzen in der Nähe zu vorhandenen Nahversorgungs-, Dienstleistungs- 
und Gesundheitseinrichtungen mit zugleich guter Anbindung an den öffentlichen Personen-
nah- und Fernverkehr, wird einem zusätzlichen Verkehrsaufkommen entgegengesteuert. Die 
Planung trägt damit auch den Erfordernissen des Klimaschutzes im Sinne von § 1 Abs. 5 
BauGB Rechnung.  

Zur ausreichenden Berücksichtigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 
Abs. 6 Nr. 1 BauGB bestimmt der Bebauungsplan auf Grundlage einer schalltechnischen Un-
tersuchung bauliche Maßnahmen zum Schutz vor Lärm. Weitere Anforderungen an die Si-
cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung sind u.a. durch die zwischenzeitlich nahezu fertig 
gestellten Hochwasserschutzmaßnahmen für das Gebiet beachtet. 

Belange von Natur und Landschaft wurden gem. § 1a Abs. 3 BauGB durch eine Eingriffsbilan-
zierung nach dem Bundesnaturschutzrecht berücksichtigt. Dabei wurde unter Beachtung des 
§ 44 BNatSchG auch eine Artenschutzprüfung durchgeführt. Wegen der unmittelbaren Lage 
am FFH-Schutzgebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ mit der EU-Kennzahl 
301 liegt ergänzend gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung vor.  

Der Bebauungsplan wirkt sich auf die Umsetzungsstrategie „Gender Mainstreaming“ in glei-
cher Weise auf die Belange aller Bevölkerungsgruppen hinsichtlich der Schaffung von Wohn-
raum aus. Eine Beteiligung der Bevölkerung zum Bebauungsplan ist innerhalb des 
Aufstellungsverfahrens, das im Normalverfahren mit einer frühzeitigen und regulären Öffent-
lichkeitsbeteiligung (gem. § 3 Abs. 1 u. Abs. 2 BauGB) durchgeführt wird, gegeben. 

5.3 Erforderlichkeit 

Für den Planbereich fehlen ausreichende städtebauliche Orientierungsmerkmale für die beab-
sichtigte Nachverdichtung im Gebiet durch Gebäude mit bis zu sieben Geschosse. Zur Schaf-
fung eines rechtssicheren Rahmens für die beabsichtigte Nachverdichtung ist daher die 
Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. 

5.4 Alternativenprüfung 

Alternativen zur Überplanung des Gebietes in Richtung eines urbanen Gebietes (MU) gem. 
§ 6a BauGB bestehen mit Blick auf den durch den Rat festgestellten Rahmenplan „Städtebau-
liche Sanierungsmaßnahme Allerinsel“ nicht.  

5.5 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Die Festsetzung eines urbanen Gebietes (MU) gem. § 6a BauNVO trägt den gesetzlichen Vor-
gaben gem. § 8 Abs. 2 BauGB Rechnung, wonach Bebauungspläne aus dem Flächennut-
zungsplan zu entwickeln sind. Der Flächennutzungsplan weist für den Großteil der Fläche eine 
gemischte Baufläche (M) gem. § 1 Abs. 1 Nr. 2 BauNVO aus. 
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Der südwestliche Bereich des Bebauungsplans bildet den Übergang in die wohnbaulich ge-
prägte Nutzung an der Guizetti-Straße. Hier bestehen in der parzellenscharfen Betrachtung 
geringfügige Abweichungen zwischen dem Bebauungsplan und dem Flächennutzungsplan. 
Bezogen auf das Wesen und die Funktion des Flächennutzungsplans, der die sich aus der 
beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den vo-
raussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen darzustellen hat, ist diese Ab-
weichung aber akzeptabel, zumal der Bebauungsplan mögliche Konflikte im Sinne von § 1 
Abs. 6 BauGB abschließend regelt. 

6 Planinhalte 

6.1 Städtebauliche Grundkonzeption 

Die Quartiersbebauung „Wohnen am Allerbogen“ am Ende der Speicherstraße soll vorwie-
gend dem Wohnen dienen. Hierfür ist die Errichtung von insgesamt 12 drei- bis viergeschos-
sigen Gebäuden mit jeweils 8 bis 15 Wohneinheiten vorgesehen. Ergänzt werden die 
Wohngebäude durch ein zentral im Gebiet geplantes bis zu sieben Geschosse hohes Ge-
bäude, das neben dem Wohnen Räume für gewerbliche Nutzungen und Dienstleistungen, wie 
bspw. einer Restauration bieten soll. Das Quartier bietet damit Raum für insgesamt rd. 
150 Wohnungen verschiedener Größe. 

Mit Blick auf den Naturraum des Allerbogens sind alle randlich am Flusslauf stehenden Ge-
bäude auf drei Geschosse begrenzt, während die viergeschossigen Wohnhäuser auf das 
Quartiersinnere konzentriert werden. Das zentral an der Speicherstraße angeordnete, bis zu 
sieben Geschosse aufragende Gebäude markiert das Quartierszentrum. 

Die besondere Lage des Gebietes im „Allerbogen“ der Aller mit der Mühlenaller beachtend, 
sind die Wohngebäude als Solitäre geplant, um so von jedem Gebäude aus Blickbeziehungen 
auf den Naturraum der Aller bzw. der Wasserfläche zu ermöglichen. Die Außenräume werden 
zurückhaltend mit Wegen befestigt und überwiegend grünräumlich mit Rasen und standorthei-
mischen Laubgehölzen gestaltet, so dass das Leitmotiv „Wohnen am Wasser“ durch ein „Woh-
nen an den Allerwiesen“ bzw. „Wohnen im Grünen“ vervollständigt wird. 

Dem Leitmotiv „Wohnen im Grünen“ trägt die Planung auch dadurch Rechnung, dass die Flä-
chen für den ruhenden Verkehr vorwiegend über Tiefgaragenplätze bereitgestellt werden. Von 
den Tiefgaragen aus sind die einzelnen Wohngebäude über Fahrstühle und Treppenanlagen 
direkt zu erreichen, so dass Stellplatzanlagen vor den Wohnhäusern nicht notwendig sind. Die 
Wohnhäuser werden oberirdisch ausschließlich durch Fußwege erschlossen. Für den Radver-
kehr stehen Stellplatzanlagen vor den einzelnen Gebäuden zur Verfügung. Parkplätze für Be-
sucher des Gebietes werden innerhalb der privaten Verkehrsfläche hergerichtet. 

Aufgrund der anstehenden Grundwasserverhältnisse und im Sinne eines kostensparenden 
Bauens, bestehen für den mittleren Bauabschnitt Überlegen, für diesen Teil auf den Bau einer 
Sammeltiefgarage zu verzichten und stattdessen ein Parkhaus („Quartiersgarage“) für die be-
troffenen Wohnhäuser zu errichten. Die Entscheidung, ob eine Tiefgarage oder eine Hochga-
rage errichtet wird, ist Gegenstand der Ausführungsplanung und wird im Bebauungsplan nicht 
beschränkt. 

Die straßenverkehrliche Erschließung des Quartiers erfolgt von Süden über die Speicher-
straße. Die Straße, die in Höhe des Planbereichs als Stichstraße verläuft, wird an ihrem Ende 
mit einer verkehrsberuhigt ausgebauten Wendeanlage ausgestattet und durch einen der Öf-
fentlichkeit zugänglichen Platz ergänzt.  

Auf einen Straßenanschluss an die Guizettistraße wird verzichtet, um den dort gelegenen Pfle-
gewohnstift Franz-Guizetti-Park nicht mit Durchfahrtsverkehren zu belasten und die Geschlos-
senheit des Wohnparks zu erhalten. 
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Der Platz, der mit dem zentralen bis zu sieben Geschosse hohen Gebäudes, einem Spielplatz, 
Aufenthaltsmöblierung, einer Restauration und ggf. Geschäften oder Dienstleistungen eine le-
bendige Quartiersmitte bildet, erhält nach Süden einen Anschluss an den dort verlaufenden 
öffentlichen Fuß- und Radweg, der die neue Brücke über die Mühlenaller mit der Speicher-
straße verbindet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatives Bebauungskonzept mit Quartiersgarage (baulampe architekten mit mobach.wermeyer. 
Landschaftsarchitekten ParGmbHB) 

6.2 Arten und Maße der baulichen Nutzung 

Nutzungsart 

Die Art der baulichen Nutzung im Quartier wird gem. § 6a BauGB als urbanes Gebiet (MU) 
bestimmt. Die Festsetzung trägt dabei sowohl der Schaffung von innenstadtnah gelegenem 
Wohnraum, wie auch der im zentralen Quartiersbereich vorgesehen Ansiedlung von kleineren 
Betrieben und Dienstleistern, wie bspw. einer Restauration, Rechnung. Die Gebietsfestset-
zung erlaubt gerade auch im Hinblick auf die Nähe zur Altstadt bzw. Innenstadt und der guten 
Durchlässigkeit für den fuß- und radläufigen Verkehr die Ansiedlung ergänzender sozialer und 
kultureller Angebote und des Gesundheitswesens bzw. der medizinischen Versorgung im be-
grenzten Umfang. Die Festsetzung korrespondiert auch mit den im südlichen Verlauf der Spei-
cherstraße vorhanden öffentlichen Einrichtungen (Straßenverkehrsamt) und nicht störenden 
Gewerbebetrieben bzw. der auf der Allerinsel geplanten Nutzungsmischung aus Wohnen mit 
Gewerbe. 

Dabei sind die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen, wie Vergnügungsstätten und Tankstel-
len, die erfahrungsgemäß stark emittieren und höhere Besucherverkehre generieren, nicht 
Bestandteil des vorliegenden Bebauungsplans. Eine über das übliche Maß von städtischen 
Wohngebieten hinausgehende zusätzliche Verkehrsbelastung für die Speicherstraße wird da-
mit vermieden. 
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Nutzungsmaße 

Maßgebend für die Bestimmung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung ist zum einen 
die südlich an das Quartier anschließende Bebauung, die größtenteils erst vor kurzer Zeit er-
richtet wurde, zum anderen die Intention der Stadt, dieses zentral gelegene Quartier – soweit 
es städtebaulich vertretbar ist – nachzuverdichten. Gemäß diesen Prämissen werden sowohl 
für die nach Süden, wie auch für die der Aller/Mühlenaller zugewandten Baufelder bis zu drei 
Vollgeschosse zugelassen. Diese Geschossigkeit korrespondiert mit den südwestlich und süd-
östlich angrenzenden Gebäuden, so dass sich die Neubebauung hier gut einfügt.  

Der Nachverdichtungsabsicht geschuldet, werden im Inneren des Quartiers höhere Gebäude 
mit bis zu vier Vollgeschossen und für den zentralen Bereich des Gebietes bis zu sieben Voll-
geschosse für das dort geplante Gebäude ermöglicht. 

Innerhalb der zulässigen Geschossigkeit sind gem. Niedersächsischer Bauordnung (NBauO) 
auch Dachgeschosse bzw. sog. „Staffelgeschosse“ möglich und innerhalb des Hochbauent-
wurfs auch vorgesehen. Gemäß der Lage im Allerbogen, werden die „Staffelgeschosse“ vo-
raussichtlich so platziert, dass sich in Richtung der Aller bzw. der Mühlenaller Dachterrassen 
mit Ausblick auf den Naturraum der Aller ergeben werden.  

Um den innerhalb der zulässigen Vollgeschosse möglichen Spielraum in der Höhenentwick-
lung auf ein städtebaulich verträgliches Maß zu begrenzen, werden ergänzend dezidierte An-
gaben zu den Gebäudehöhen getroffen. Die getroffenen Höhenfestsetzungen betreffen die 
Gebäudekubatur. Untergeordnete Anlagen oder Anlagenteile wie Schornsteine, Antennen, 
Lüftungsaggregate oder auch Austritte von Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte sind hier-
von ausgenommen. 

Bezogen auf das relativ ebene Gelände wird als Höhenbezugspunkt die vorhandene mittlere 
Geländehöhe von 38,00 m über Normalhöhennull (NHN) als Bezugspunkt zugrunde gelegt. 

Der Intention eines offenen durchgrünten Baugebietes geschuldet, werden die zulässigen Ver-
siegelungen über Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,4 für das westliche und nördliche Quartier 
und auf 0,5 für östliche Quartier begrenzt. Der für urbane Gebiete gem. 17 BauNVO maßgeb-
lichen Orientierungswert von 0,8 wird damit deutlich unterschritten.  

Klimaschutz/Grünordnerische Festsetzungen 

Zur Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft wird die unmittelbar an der Grund-
stücksgrenze im Südwesten stehende Baugruppe en die am Südwestrand vorhandenenim 
Süden der Gemeinbedarfsfläche vorhandene Baum-Hecke gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB 
unter Schutz gestellt. Die Gehölze sind damit auf Dauer zu erhalten und bei Abgang zu erset-
zen. 

Die mit Flachdächern geplanten Wohngebäude sind außerhalb der Dachterrassen zur Mini-
mierung der Folgen, die die Bebauung auf das Mikroklima ausübt, auf Grundlage von § 9 
Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB mindestens extensiv zu begrünen. Damit die Begründung auch län-
gere Trockenzeiten übersteht, setzt der Bebauungsplan eine Mindestsubstratschicht von 
15 cm fest. Die begrünten Flächen sollten zur Verminderung des Pflegeaufwandes und als 
Vorsorgemaßnahme bei Starkregenereignissen mit einem Regenwasserspeichersystem ver-
sehen werden. 

Zum Ausgleich für den Verlust von Bäumen im Gebiet und zur Verbesserung des Mikroklimas 
sind auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB zusätzlich mindestens 67 Laubbäume im 
Gebiet zu pflanzen, auf Dauer zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Die in der Pflanzenliste 
im Anhang der Begründung aufgeführten, zu verwendenden Bauarten sind weitestgehend der 
GALK-Straßenbaumliste4) entnommen und damit zukunftsgerichtet als klimaresistent einzu-
ordnen. 

                                                
4)  Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) e.V. www.galk.de 
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6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, Nebenanlagen 

Gemäß der Grundkonzeption im Allerbogen der Aller/Mühlenaller ein offenes Quartier zu 
schaffen, das sowohl vielfältige Blickbeziehungen wie auch eine gute Durchlüftung des Gebie-
tes und eine Besonnung der einzelnen Wohnungen berücksichtigt, wird die Bauweise gem. 
§ 22 Abs. 2 BauNVO als offen (o) bestimmt. Dem entsprechend sind Gebäude mit seitlichem 
Grenzabstand gem. NBauO zu errichten. 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch das Mittel der Baugrenze gem. § 23 
Abs. 3 BauNVO bestimmt. Dabei trifft der Bebauungsplan für das Gebiet eine Quartiersgliede-
rung, die die wesentlichen Sicht- und Durchlüftungsachsen in Richtung Norden in Verlänge-
rung der Speicherstraße und am Ende der künftigen Erschließungsstraße sowie nach Osten 
und Westen zum Raum der Aller bzw. der Mühlenaller von einer Bebauung mit Hauptanlagen 
ausnimmt. Dieser Vorgehensweise geschuldet ergeben sich klar gegliederte „Baufelder“ un-
terschiedlicher Größe und Ausformung. Die Festsetzung berücksichtigt damit das Wesen ei-
nes Bebauungsplans, die grundsätzlichen städtebaulichen Ordnungsmerkmale zu bestimmen, 
ohne damit der konkreten Ausführung den notwendigen Spielraum zu nehmen. Davon unab-
hängig bestehen im Rahmen des städtebaulichen Vertrages gem. § 11 BauGB, den die Stadt 
Celle mit dem Vorhabenträger des Quartiers getroffen hat, weitergehende Regelungen zur 
Sicherung des innerhalb des Bebauungskonzepts dargestellten Bebauungsentwurfes. 

Um dem erforderlichen Bedarf an Stellplätzen in ausreichender Weise Rechnung zu tragen, 
wird außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen eine „Unterbaubarkeit“ für die Anlage 
von Tiefgaragen ermöglicht.  

Zur Festigung der Planungsabsicht werden Nebenanlagen, von denen Wirkungen wie von Ge-
bäuden ausgehen, außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen ausgeschlossen. Ausge-
nommen hiervon sind zur Förderung des Radverkehrs Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder 
sowie Möglichkeiten zum Abstellen von Kinderwagen usw.  

Nicht betroffen von der Einschränkung sind erforderliche Nebenanlagen zur Versorgung des 
Gebietes wie bspw. Trafostationen.  

6.4 Verkehr 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Die Erschließung des Planbereichs ist über die bis in den Planbereich hineinragende Spei-
cherstraße gegeben, die an dieser Stelle stumpf endet. Die Straße befindet sich im Eigentum 
der Stadt und ist der Öffentlichkeit gewidmet. 

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung/ Privatstraße gem. § 9 Abs. 1 BauGB 

Ausgehend von der Speicherstraße sollen die einzelnen Quartiersteile über eine Privatstraße 
erschlossen werden. Der stumpfen Ausbildung Speicherstraße und den geplanten Nutzungs-
mischungen im östlichen Quartiersbereich wird die Privatstraße so ausgebaut werden, dass 
neben einer Wendemöglichkeit für Lkw auch Stellplätze für Besucher und Kunden des Gebie-
tes möglich sind. 

Das Erschließungskonzept der Wohnanlage über Sammel-Tiefgaragen bzw. einem Parkhaus 
als Quartiersgarage beachtend, kann die Wendeanlage unmittelbar in Verlängerung der Spei-
cherstraße im östlichen Quartiersbereich platziert werden. Für die Erschließung der westlichen 
Baufelder im Gebiet ist dagegen nur noch die Anlage eines stumpf endenden Stichs erforder-
lich, da hier ausschließlich die Zu- und Abfahrtsmöglichkeit in eine der Sammel-Tiefgaragen 
bzw. der Quartiersgarage ermöglicht werden muss.  

Die Erfordernisse des Zweckverbandes Abfallwirtschaft Celle (ZA Celle) zur Sammlung von 
Wertstoffen und der Müllabfuhr wurden zwischen der Vorhabenträgerin und dem Verband ge-
regelt. 
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Private Grünflächen/ Straßenbegleitgrün gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Der konkrete Ausbau der Privatstraße wird durch die Investorengesellschaft festgelegt und 
vorgenommen. Damit dabei bereits auf dieser Planungsebene sichergestellt ist, dass das zu 
zwei Seiten von der Privatstraße umschlossene Wohngrundstück Speicherstraße 23/23a kei-
nen besonderen Störungen durch den Fahrzeugverkehr ausgesetzt wird, setzt der Bebau-
ungsplan in Richtung auf das Grundstück „private Grünflächen/ Straßenbegleitgrün“ als 
Abstandsfläche fest. Hiermit ist bereits auf dieser Planungsebene sichergestellt, dass Stell-
plätze nicht bis unmittelbar an die Grundstücksgrenze angelegt werden. 

Öffentliche Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung/ Brücke und Fußgängerbereich 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Das am Südostrand in den Planbereich einbezogene Brückenlager der neuen Allerbrücke so-
wie die davon ausgehende öffentliche Verbindung zwischen Allerinsel und Speicherstraße, die 
ausschließlich dem fuß- und radläufigen Verkehr vorbehalten ist, werden dieser Nutzungsein-
schränkung entsprechend als öffentliche Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestim-
mung Brücke/ Fuß- und Radweg festgesetzt.  

6.5 Technische Infrastruktur 

Versorgung 

Der Planbereich ist an die Leitungen der technischen Versorgung angeschlossen. Hierzu zäh-
len Frischwasser, Strom, Gas und Telekommunikation. Dabei macht die Neubebauung eine 
Neuordnung der vorhandenen Hausanschlüsse erforderlich. Die im öffentlichen Straßenraum 
der Speicherstraße gelegenen Leitungen werden gemäß der Neuordnung der öffentlichen Ver-
kehrsflächen verlängert. 

Durch das Gebiet verlaufen von der Speicherstraße aus nach Norden Telekommunikations- 
und Mittelspannungs-Elektrizitätsleitungen. Der Verlauf der im Eigentum der Leitungsträger 
gelegenen, grundbuchlich gesicherten Leitungen ist mitsamt den entsprechenden Schutzstrei-
fen in den Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB nachrichtlich aufgenommen.  

Nach Vorabstimmung mit dem Stromversorger ist wegen der geplanten Nachverdichtungen 
im Planbereich sowie der südöstlich neu umgesetzten Baumaßnahmen die Anlage einer 
Transformatorenstation im Planbereich erforderlich. Die konkrete Lage der Station wird im 
Rahmen der Planrealisierung festgelegt. Dabei bieten sowohl die öffentlichen Verkehrsflächen 
wie auch die Baugebiete ausreichend Raum zur Anlage der erforderlichen Station. Eine Fest-
setzung des Standortes im Bebauungsplan ist nicht erforderlich, da eine solche Anlage gem. 
§ 14 Abs. 2 BauNVO in den Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden kann. 

Die Dachflächen der Gebäude werden im Vorgriff auf die für Wohngebäude ab dem 
01.01.2025 geltenden Regelungen der NBauO mit Photovoltaikanlagen ausgestattet, so dass 
ein Teil der benötigten Strommenge im Quartier erzeugt werden wird.  

Zur Förderung der Elektromobilität sind innerhalb der Stellplätze Ladestationen für Autos vor-
gesehen. 

Für die Wärmeversorgung der Gebäude ist aktuell der Einsatz von Luftwärmepumpen vorge-
sehen. Sollte alternativ der Einsatz einer Erdwärmeversorgung – oberflächennahe Geothermie 
– geprüft werden, gibt der „Leitfaden Erdwärmenutzung in Niedersachsen, Hannover 2022“ 
(GeoBerichte 24), einsehbar auf der Internetseite des LBEG unter www.lbeg.niedersach-
sen.de entsprechende Hinweise. 

Entsorgung 

Die Müllentsorgung wird vom Zweckverband Abfallwirtschaft Celle (ZA Celle) vorgenommen. 
Dabei sind die Müll- und Wertstoffbehälter an den Abfuhrtagen im Bereich der geplanten platz-
artigen Straßenaufweitung am Quartierseingang bereitzustellen. Eine Fahrt der Fahrzeuge in 
den nach Westen geplanten Straßenstich im Westen ist wegen der dort nicht vorgesehen 
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Wendemöglichkeiten nicht möglich. Seitens des ZA Celle besteht das Informationsblatt „Vo-
raussetzungen zur Sicherstellung der Abfallentsorgung bei der verkehrstechnischen Erschlie-
ßung von Wohn - und Gewerbegebieten“, dessen Vorgaben bei Ausbau der öffentlichen und 
privaten Verkehrsflächen zu beachten ist. 

Die Ableitung des anfallenden Schmutzwassers erfolgt durch Hausanschlüsse über den im 
Straßenraum der Speicherstraße gelegenen und zu verlängernden Schmutzwasserkanal des 
Eigenbetriebes Stadtentwässerung Celle. Die Kläranlage ist für die Abwasseraufbereitung von 
bis 120.000 Einwohner ausgelegt und besitzt entsprechend ausreichende Kapazitäten zur Auf-
nahme der zusätzlichen Abwassermengen aus den Baugebieten. 

Das in den Baugebieten anfallende Niederschlagswasser ist auf den Grundstücken zurückzu-
halten, dort zu versickern, zu verdunsten oder als Brauchwasser zu nutzen. Eine Ableitung in 
die Aller/Mühlenaller ist nicht zulässig. Diesen Vorgaben folgend ist für das Quartier ein Re-
genwassermanagement vorgesehen. So kann das auf den Dächern anfallende Regenwasser 
dort der Bewässerung der Dachflächenbegrünung dienen. Überschüssiges Wasser kann ge-
sammelt und als Brauch- und Nutzwasser bspw. für die Gartenbewässerung genutzt werden. 
Auf den befestigten Flächen anfallendes Wasser kann über wegebegleitende Mulden oder 
Rigolen der Versickerung zugeführt werden. Der Boden ist gut durchlässig und im Normalfall 
– außerhalb von Hochwasserzeiten der Aller – besteht ein ausreichender Grundwasserab-
stand von rd. 4,00 m unter der Geländeoberkante. 

Je nach Wahl der Versickerungsanlagen kann das Erfordernis gesonderter wasserrechtlicher 
Erlaubnisse zur Niederschlagswasserversickerung bestehen. Dieses ist im Rahmen der Bau-
antragsstellung zu beachten. 

Löschwasserversorgung 

Für das Plangebiet besteht der gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 405 für ein Mischgebiet (MI) bzw. 
einem Kerngebiet (MK) bei einer kleinen bis mittleren Gefahr der Brandausbreitung anzuset-
zende Grundschutz für von 96 m³/Std. für eine Mindestdauer von 2 Stunden. 

Straßenbeleuchtung 

Die im Straßenraum der Speicherstraße vorhandene Straßenbeleuchtung wird innerhalb der 
im Planbereich festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen fortgeführt. 

6.6 Gemeinbedarf und Nahversorgung 

Flächen für den Gemeinbedarf setzt der Bebauungsplan nicht fest. Davon unabhängig sind 
aber Räume für entsprechende Nutzungen innerhalb des Gebietes, insbesondere innerhalb 
des zentral geplanten Gebäudes möglich. 

Wie unter Punkt 4.6 ausgeführt, stehen im Umfeld des Stadtteils Neuenhäusen Einrichtungen 
der Nahversorgung insbesondere in Nähe des Bahnhofes und an der Hannoverschen Straße 
zur Verfügung. Angebote des höheren, spezialisierten Bedarfs sowie Einrichtungen des Ge-
meinbedarfs finden sich konzentriert in der Altstadt.  

6.7 Grünflächen 

Mit Ausnahme von Straßenbegleitgrün (siehe 6.4 Verkehr) setzt der Bebauungsplan keine 
weiteren Grünflächen fest. Der im östlichen Bereich geplante Quartiersplatz wird ansprechend 
mit Bäumen und Sträuchern begrünt. 

Wie unter Punkt 4.3 ausgeführt, befindet südwestlich, außerhalb des Planbereichs in Richtung 
auf die JVA-Celle, sich eine kleinere Grünanlage mit Altbäumen als innerstädtische Naherho-
lungsfläche (Parkanlage Guizettistraße). Die Uferrandbereiche der Aller werden für den An-
gelsport genutzt. Befestigte Wege sind hier nicht vorhanden. 

Am südlichen Ende der Speicherstraße besteht mit den Trift-Anlagen eine größere innerstäd-
tische Parkfläche. Weitere Erholungsflächen bilden der nahe gelegene Schloßpark. 
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6.8 Eingriff in Natur und Landschaft/ Kompensation 

Die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gem. § 1a Abs. 3 
BauGB, die Artenschutzprüfung (ASP)5) gem. § 44 BNatSchG und die FFH-
Verträglichkeitsprüfung6) gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG sind im Umweltbericht in Kapitel 7 der 
Begründung ergebnisorientiert dargestellt.  

Abgeleitet aus den Ergebnissen der Prüfungen und der Eingriffsregelung setzt der Bebau-
ungsplan nach Abwägung durch die Stadt die nachfolgenden Maßnahmen zur Vermeidung 
und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft fest. 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Zum Schutz der Fauna innerhalb des westlich an den Planbereich angrenzenden FFH-
Schutzgebietes „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, untere Oker“ werden die in der FFH-
Verträglichkeitsprüfung als „Schadenbegrenzende Maßnahmen“ aufgeführten Forderungen 
auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB verbindlich im Bebauungsplan übernommen. 

1. Im Plangebiet anfallendes Niederschlagswasser darf weder direkt noch indirekt in das FFH-
Gebiet eingeleitet oder im FFH-Gebiet zur Versickerung gebracht werden.  

2. Künstliche Außenbeleuchtung darf in der westlichsten Häuserreihe ausschließlich auf der 
dem FFH-Gebiet abgewandten Seite der Gebäude angebracht werden, also nur an den 
nach Osten gerichteten Gebäudefassaden. Für die Beleuchtung der Balkone und Terras-
sen an den West-fassaden gilt abweichend, dass hier eine Beleuchtung zwar zulässig ist, 
diese aber so herzurichten ist, dass sie weder direkt noch indirekt durch helles Ausleuchten 
der Hausfassade auf das FFH-Gebiet abstrahlt.  

3. Zwischen den Gebäuden und dem FFH-Gebiet darf im Plangebiet keine Außenbeleuchtung 
angebracht werden. In den übrigen Teilen des Plangebietes dürfen ausschließlich Leucht-
körper verwendet werden, die nicht in Richtung auf das FFH-Gebiet abstrahlen und die 
ausschließlich mit Leuchtdioden vom Typ „warmweiß“ bestückt sind, da deren Anlockwir-
kung auf Insekten geringer als die anderer Leuchtmittel ist (EISENBEIS 2013). Andere 
Leuchtmittel sind zulässig, sofern belastbare Nachweise vorliegen, dass deren Anlockwir-
kung nicht höher als die der Leuchtdioden vom Typ „warmweiß“ ist. Lichtfarbe ist ein warm-
weißes Licht von 3.000 Kelvin oder weniger. Leuchtengehäuse sind so abzudichten, dass 
Insekten oder sogar größere Tiere nicht eindringen können. 

4. Im Nahbereich (≥3,00 m) der am Westrand verlaufenden Hochwasserschutzmauer muss 
das Geländeniveau im Plangebiet mindestens 1,60 m unterhalb der Oberkante der Hoch-
wasser-schutzmauer liegen. Ausnahmen hiervon können zugelassen werden, sofern die 
Hochwasserschutzmauer entsprechend dieses Abstandes blickdicht erhöht wird oder eine 
durchgängig in der Vegetationsperiode blickdichte Hecke aus Hainbuchen (Carpinus betu-
lus) mit einer Wuchshöhe von mind. 2,00 m gepflanzt und unterhalten wird. 

 Die im Bebauungsplan leicht abgewandelte Festsetzung der Maßnahme S4 innerhalb der 
FFH-Verträglichkeitsprüfung geht in Übereinstimmung mit dem Investorenkonzept davon 
aus, dass das an die Hochwasserschutzmauer angrenzende Gelände mindestens 1,60 m 
unterhalb der Mauerkrone liegen wird. Die Vorgaben der FFH-Verträglichkeitsprüfung wä-
ren damit ohne weitere Maßnahmen gewahrt. Sollte das mauernahe Gelände davon ab-
weichend höher moduliert werden, kämen die im Gutachten aufgeführten alternativen 
Maßnahmen (Heckenpflanzung oder Mauerkronenerhöhung) in Betracht. 

5. Am Westrand des Planbereichs, südlich der Hochwasserschutzmauer sind Verbotsschilder 
aufzustellen, die das Betreten des FFH-Gebietes untersagen. 

                                                
5) PINK Planungsbüro für integrativen Naturschutz und Kommunikation, Artenschutzfachbeitrag zur 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“, Hankensbüttel, 24.08.2022  
6) alw Arbeitsgruppe Land und Wasser: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zur städtebaulichen Ent-

wicklung im Bereich der nördlichen Speicherstraße in Celle (Bebauungsplan Nr. 151), Beedenbos-
tel, August 2022 
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Die Festsetzung steht in Zusammenhang mit der kohärenzsichernden Maßnahme A 11 
gem. dem Planfeststellungsbeschluss zum Hochwasserschutz für die Stadt Celle (3. Plan-
feststellungsabschnitt), dargestellt innerhalb der FFH-Verträglichkeitsprüfung. Sie dient 
dazu Störungen für den Maßnahmenraum am Ufersaum der Aller auszuschließen. 

Artenschutzprüfung 

Unter Beachtung von § 44 Abs. 1 BNatSchG werden zum Schutz Gehölz- und Gebäudebrü-
tern sowie von Fledermäusen auf Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB vorsorglich die 
nachfolgend aufgeführten Schutzmaßnahmen festgesetzt. 

- Sofern Gebäudeabrissmaßnahmen außerhalb eines Zeitraum zwischen dem 01.09. und 
28./29.02. vorgenommen werden sollen, ist eine baubiologische Begleitung erforderlich. 
Sollten dabei Nist- oder Brutstätten von Vögel oder besetzte Quartiere von Fledermäusen 
angetroffen werden, ist die weitere Vorgehensweise vor Beginn der Abrissmaßnahmen mit 
der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

- Notwendige Baumfällungen sind nur in der Zeit vom 1. Oktober bis 28./29. Februar zulässig. 
Die Bäume sind vor der Fällung auf Baumhöhlen zu kontrollieren.  

- Innerhalb des Planbereichs sind insgesamt  
 - mindestens 10 Quartiere für Fledermäuse und  
 - mindestens 9 Nistmöglichkeiten für Vogelarten der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter 
 in die Gebäude zu integrieren bzw. an Gebäuden und Bäumen aufzuhängen. 

 Sollte sich im Rahmen der konkreten Umsetzung ergeben, dass die Anlage von Ersatz-
quartieren in sinnvoller Weise auch außerhalb des Planbereichs geleistet werden kann und 
die zuständige Fachbehörde (Untere Naturschutzbehörde) diesem zustimmt, können gem. 
§ 31 Abs. 1 BauGB Ausnahmen von der Regelung zugelassen werden. 

Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

Die Bilanzierung des Eingriffs in Natur und Landschaft erfolgte auf Grundlage des Niedersäch-
sischen Städtetages7), das sog. „Städtetagsmodell“, dessen Verwendung in Niedersachsen 
gängig ist.  

Nach dem Modell besitzt der Planbereich im Bestand einen Flächenwert von insgesamt rd. 
27.090 Wertpunkten (WP). Die ermittelte Wertpunktezahl beruht dabei im Wesentlichen auf 
die hohe Wertigkeit des artenarmen Grünlandes im westlichen Quartiersbereich. Die übrigen 
Flächen im Quartier besitzen aufgrund ihrer gewerblichen Vornutzung mit Gebäuden und ver-
siegelten Flächen zumeist keine besondere Bedeutung für die Schutzgüter von Natur und 
Landschaft. Artenschutzrechtliche Belange wurden, wie vorstehend ausgeführt, unabhängig 
von der Eingriffsregelung berücksichtigt. 

Nach den Bilanzierungsergebnissen besitzt der Plangeltungsbereich nach Planumsetzung ei-
nen Wert von rd. 9.060 WP. Die Planung bereitet somit für den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans ein Defizit von rechnerisch 18.030 WP vor.  

Die Vorhabenträgerin verfügt weder im Stadtgebiet, noch im betreffenden Landschaftsraum 
über eigene Flächen zum Ausgleich. Insofern ist die Gesellschaft gezwungen auf andere Mög-
lichkeiten zum Ausgleich zurückzugreifen. Hier hat die Investorengesellschaft das Angebot der 
FEAM GmbH (Fonds für Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen) aufgegriffen, die im Landkreis 
Celle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bereitstellt und der Unteren Naturschutzbehörde be-
kannt ist. Die von der FEAM GmbH bereitgestellten Flächen liegen – wie der Planbereich sel-
ber – innerhalb der naturräumlichen Region „Weser-Aller-Flachland“ und zudem in 
unmittelbarer Gewässernähe (hier: Schwarzwasser). 

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich gegenüber der Stadt, Maßnahmen zum Ausgleich des 
Defizits auf dem Flurstück 14/3 der Flur 6 in der Gemarkung Hohne vornehmen zu lassen. 

                                                
7) Niedersächsischer Städtetag (Hrsg.): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen in der Bauleitplanung, Hannover, 9. überarbeitete Auflage 2013 
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Seitens der Eigentümer der Fläche ist vorgesehen, eine Ackerfläche in einer Größe von 
6.010 m² stillzulegen und zu Grünland zu entwickeln. Bezogen auf die Lage der Ausgleichs-
fläche ist hier die Entwicklung von mesophilem Grünland feuchter Standorte mit der Wert-
stufe 4 möglich. Die Fläche wird damit um 18.030 m Wertpunkte aufgewertet, so dass der in 
der Eingriffsbilanzierung ermittelte Eingriff 18.030 Wertpunkten vollständig ausgeglichen wird.  

Die Fläche wird im Zuge des Satzungsbeschlusses des Bebauungsplans gem. § 1a Abs. 3 
Satz 4 BauGB dem Bebauungsplan als Ausgleichsmaßnahme zugeordnet. Zusätzlich erfolgt 
eine Sicherung der Maßnahme im Grundbuch. 

Die Lage der Ausgleichsfläche ist dem Übersichtsplan im Anhang der Begründung zu entneh-
men. 

6.9 Immissionsschutz 

6.9.1 Schutz vor Lärm 

Der Planbereich ist umgeben von den stark befahrenen Straßen Biermannstraße, Mühlen-
straße und Hafenstraße. Die Eisenbahnstrecke Hannover – Hamburg befindet sich westlich in 
rd. 250 m Entfernung. Nördlich der Aller/Mühlenaller bestehen auf der Allerinsel und an der 
Biermannstraße größere Gewerbebetriebe. Zudem besteht mit dem Schützenplatz auf der Al-
lerinsel ein größerer Ort für Freizeitveranstaltungen in Nähe des Gebietes. Unter Berücksich-
tigung der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB für 
die durch den Bebauungsplan vorbereiteten Nutzungen, wurden die Lärmeinflüsse dieser Nut-
zungen auf den Planbereich fachgutachterlich untersucht 8).  

Maß für die Prüfung von Beeinträchtigungen der gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse im 
Rahmen von Bauleitplänen sind die sog. „Orientierungswerte“ gem. Beiblatt 1 „Schallschutz 
im Städtebau“ zur DIN 18005. Diese gelten nur für die städtebauliche Planung, nicht dagegen 
für die Zulassung von Einzelvorhaben. Es handelt sich dabei nicht um Grenzwerte. Sie sind 
vielmehr als sachverständige Konkretisierung der Anforderung an den Schallschutz im Städ-
tebau aufzufassen.  

Orientierungswerte: 

Gebietskategorie tagsüber 
(06.00 – 22.00 Uhr) 

nachts 
(22.00 – 06.00 Uhr) 

allgemeine Wohngebiete (WA) 55 dB(A) 45 bzw. 40 dB(A) 

Mischgebiete (MI) 60 dB(A) 50 bzw. 45 dB(A) 

Kerngebiete (MK) 65 dB(A) 55 bzw. 50 dB(A) 

 

Bei den Orientierungswerten soll bei zwei angegebenen Nachtwerten der niedrigere für In-
dustrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Be-
trieben gelten; der höhere Nachtwert ist entsprechend für den Einfluss von Verkehrslärm zu 
berücksichtigen.  

Nach dem Runderlass des Niedersächsischen Sozialministeriums vom 10.02.19839) wird be-
tont, dass es sich bei den in der DIN 18005 genannten Planungsrichtwerten – die vorgenann-
ten Orientierungswerte – um Hilfswerte für die Bauleitplanung handelt, von denen bei 
einzelnen Bauleitplänen im Rahmen der Abwägung abgewichen werden kann. 

                                                
8) Bonk – Maire - Hoppmann PartGmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 151 

“Nördliches Speicherstraße“ der Stadt Celle, Nr. 19182, Garbsen, 01.03.2023 
9) Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz: Verwaltungsvorschriften zum Bundesbau-

gesetz (VV-BBauG), Nds. MBL. 1983, 317  
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Verkehrslärm 

Für Verkehrslärm bildet außerhalb von städtebaulichen Bauleitplanungen die 16. Verordnung 
zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) die Beurteilungs-
grundlage für die gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnisse.  

Immissionsgrenzwerte (IGW): 

Gebietskategorie tagsüber 
(06.00 – 22.00 Uhr) 

nachts 
(22.00 – 06.00 Uhr) 

allgemeine Wohngebiete (WA) 59 dB(A) 49 dB(A) 

Kerngebiete (MK), Mischgebiete (MI) 64 dB(A) 54 dB(A) 

 

Schienenverkehrslärm 

Der für Mischgebiete (MI) maßgebliche Orientierungswert wird durch den Schienenverkehrs-
lärm am Tage weitestgehend eingehalten bzw. in Teilen unwesentlich um bis zu 1 dB(A) über-
schritten. Für den Tageszeitraum ergeben sich insofern keine Beeinträchtigungen für das 
Baugebiet. Für die Nachtzeit ermittelt die Untersuchung dagegen deutliche Überschreitungen 
um 12 – 17 dB.  

Für die Nachtzeit besteht kein Schutzanspruch für Außenräume (Gärten, Balkone usw.), so 
dass sich die Lärmbelastungen auf den Schutz der Innenräume bspw. von Schlafräumen aus-
wirken. Da sich allein durch das vorliegende Einzelvorhaben aktive Schutzmaßnahmen im 
Bereich der Lärmquelle, wie bspw. eine Lärmschutzwand im Verlauf der Schienenstrecke, mit 
Bezug auf die im gesamten Umfeld vorhandene Bebauung, die ebenfalls diesen Lärmeinflüs-
sen unterworfen ist, nicht begründen lassen und ein Verzicht auf die vorgesehene Nachver-
dichtung den städtebaulichen Leitvorstellungen der Stadt widersprechen würde, bestimmt der 
Bebauungsplan zum Schutz der künftigen Nutzer passiven (baulichen) Schallschutz auf 
Grundlage der DIN 4109. Die schalltechnische Untersuchung hat hierfür die gem. DIN 4109 
erforderlichen Lärmpegelbereiche bestimmt, die bindend in den Bebauungsplan aufgenom-
men sind. Maßgeblich für den baulichen Schallschutz sind dabei die Lärmpegelbereiche V und 
VI.  

In Bezug auf den baulichen Schallschutz gibt die schalltechnische Untersuchung weiterge-
hende Hinweise, insbesondere zum Einbau von Fenster unabhängigen Lüftungsöffnungen, 
sofern nicht bereits aus heiztechnischen Erfordernissen Umluft-Systeme zur Anwendung kom-
men. 

Die schalltechnische Untersuchung hat die Lärmimmissionen ohne die künftige Bebauung be-
trachtet („freie Schallausbreitung“). Da mit der Neubebauung, insbesondere durch die Neube-
bauung am Westrand, auch gewisse Lärmabschirmungen für dahinter gelegene Gebäude 
möglich sind, die zu geringeren Lärmimmissionen an den schutzwürdigen Fassaden führen 
könnten, lässt der Bebauungsplan als Ausnahme zu, dass von den festgesetzten Lärmpegel-
bereichen abgewichen werden kann, sofern sich dieses durch eine schalltechnische Untersu-
chung begründen lässt (Schalltechnischer Einzelnachweis). 

Allgemeiner Straßenverkehrslärm 

Grundlage für die Beurteilung des Straßenverkehrslärms auf der Biermannstraße, der Müh-
lenstraße und der Hafenstraße bildet eine Verkehrsuntersuchung10) aus dem Jahr 2022. Dabei 
wurde nach Abstimmung mit der Stadt Celle im Sinne einer konservativen Annahme auf den 
„Prognose-Planfall 2035 ohne Ortsumgehung“ abgestellt. Danach kommt die schalltechnische 
Untersuchung zu dem Ergebnis, dass durch den Verkehrslärm auf den vorgenannten Straßen 
sowohl am Tage als auch in der Nachtzeit im gesamten Plangebiet eine deutliche Unterschrei-
tung der für Mischgebiete (MI) maßgeblichen Orientierungswerte vorausgesetzt werden kann. 
Die in der Untersuchung ermittelte Unterschreitung beträgt dabei mindestens 5 dB, so dass 

                                                
10) Zacharias Verkehrsplanungen: Verkehrsuntersuchung zu geplanten Flächennutzungen im Bereich 

Speicherstraße in der Stadt Celle, Hannover, Februar 2022 
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für das Plangebiet sogar die Einhaltung bzw. eine Unterschreitung der für allgemeine Wohn-
gebiete (WA) geltenden Orientierungswerte nachgewiesen werden kann.  

Straßenverkehrslärm Speicherstraße 

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung des Straßenverkehrslärms wurden auch die 
durch das Baugebiet erzeugten Zusatzverkehre mit möglichen negativen Einflüssen auf die in 
der Speicherstraße gelegenen Nutzungen betrachtet. Ausgehend von einer Zunahme der 
durchschnittlichen täglichen Verkehrsbelastung (DTV) auf der Speicherstraße von 500 Kfz/24h 
durch das Neubaugebiet ergibt sich eine Zusatzlärmbelastung von bis zu 2,2 dB für die stra-
ßennahe Bebauung. Die Zusatzlärmbelastung liegt damit unterhalb der Schwelle, die im Sinne 
der Regelungen der 16. BImSchV11) als „wesentlich“ bezeichnet wird. Da die sich im Verlauf 
und im Süden des Planbereichs errechneten Gesamtpegelwerte zudem die gem. § 1 Abs. 2 
BImSchV genannten Bezugspegel von 70 dB(A) am Tage und 60 dB(A) in der Nacht unter-
schreiten, leitet sich für die Bestandsbebauung an der Speicherstraße aus dieser Planung kein 
Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen ab. 

Gewerbelärm 

Für Gewerbelärmeinflüsse sind im Einzelfall die Immissionsrichtwerte nach Nr. 6.1 der Tech-
nischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)12) heranzuziehen: 

Immissionsrichtwerte 

Gebietskategorie tagsüber 
(06.00 – 22.00 Uhr) 

nachts 
(22.00 – 06.00 Uhr) 

urbane Gebiete (MU) 63 dB(A) 45 dB(A) 

 

Basis für die Beurteilung der nördlich benachbart gelegenen gewerblichen Nutzungen bilden 
die Erhebungen des Büros GTA, Hannover, die im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 138/I. 
Teil I „Allerinsel“ ermittelt wurden13). Unter Beachtung dieser Ergebnisse ergeben sich in den 
am stärksten betroffenen Teilflächen des Planbereichs Immissionsbelastungen von bis zu rd. 
45 dB(A) tags bzw. 41 dB(A) nachts. Damit werden die für MU-Gebiete maßgeblichen Immis-
sionsrichtwerte nach der TA Lärm am Tage um rd. 18 dB bzw. in der Nachtzeit um 4 dB(A) 
oder mehr unterschritten.  

Die Orientierungswerte für Mischgebiete (MI) werden am Tage deutlich eingehalten bzw. in 
der Nachtzeit um einen „nicht messbaren“ Wert von 1 dB(A) überschritten. Besondere Beein-
trächtigungen für den Planbereich durch Gewerbelärm ergeben sich somit nicht. 

Festplatz auf der Allerinsel (Schützenplatz) 

Festplätze, wie der Schützenfestplatz auf der Allerinsel, der regelmäßig dem alljährlich statt-
findendem Celler Schützenvereinen dient, aber auch Raum für sonstige besondere Veranstal-
tungen wie beispielsweise Zirkusvorstellungen bietet, sind als „Freizeitanlagen“ nach der 
„Freizeitlärm-Richtlinie“ des Landes Niedersachsen14) zu beurteilen. Danach werden Freizeit-
anlagen wie nicht genehmigungsbedürftige gewerbliche Anlagen i. S. der TA Lärm betrachtet, 
wobei die Freizeit-Lärmrichtlinie zusätzlich Ausnahmen zur TA Lärm bestimmt.  

Nach Nr. 7.2 der TA Lärm kann für „seltene Ereignisse“ eine Überschreitung Immissionsricht-
werte nach den Nummern 6.1 und 6.2 im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zugelassen 

                                                
11) Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-

schutzverordnung - 16. BImSchV) 
12) Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische An-

leitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm) 
13) GTA – Gesellschaft für Technische Akustik mbH, Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungs-

plan Nr. 138.1 „Allerinsel“ der Stadt Celle, Projekt-Nr. B1011707, Hannover, 26.09.2017 
14) Runderlass. d. MU, d. MI, d. ML, d. MS u. d. MW vom 20.11.2017: Freizeitlärm-Richtlinie (VORIS 

28500)  
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werden, wobei die Überschreitung nach Nr.  6.3 der TA Lärm Immissionsrichtwerte von 
70 dB(A) am Tage und 55 dB(A) in der Nachtzeit begrenzt ist. 

Nach den Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung ergeben sich unter Berücksichti-
gung einer typischen Festplatznutzung für das Plangebiet Beurteilungspegel bis zu rd. 
62 dB(A) am Tage bzw. rd. 64 dB(A) in der Nachtzeit (Beurteilung der „ungünstigsten Nacht-
stunde“). Damit wird der für „seltene Ereignisse“ am Tage maßgebliche Immissionsrichtwert 
deutlich – um mindestens 8 dB – unterschritten. In der Nachtzeit ist demgegenüber im über-
wiegenden Planbereich mit einer Überschreitung des maßgeblichen Immissionsrichtwertes 
um bis zu rd. 8 dB(A) am Ostrand des Planbereichs zu rechnen. Eine Einhaltung des nächtli-
chen Immissionsrichtwertes kann dagegen nur im Südwesten des Planbereichs hinter den 
vorhandenen Gebäuden vorausgesetzt werden.  

Die Ausbreitungsberechnung im Gutachten zeigt allerdings auch auf, dass die Neubebauung 
im Planbereich auch dazu führen kann, dass die Überschreitung des nächtlichen Richtwertes 
künftig nicht alle Gebäude bzw. Gebäudefassaden treffen wird, da diese teilweise von anderen 
Neubauten lärmmindernd abgeschirmt werden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlage 7 Blatt 7 aus dem Schallgutachten: Ausbreitungskarte Festplatzlärm für den tageszeitraum 6.00 
– 22.00 Uhr für die 1. Obergeschossebene 

Nach Auffassung der Stadt entzieht sich das städtische Schützenfest einer regulären schall-
technischen Beurteilung auf Grundlage der allgemein anerkannten Normen und Richtlinien, 
da es sich hier nicht um eine rein kommerzielle Nutzung des Festplatzes handelt, die als Ge-
werbelärmeinflüsse der TA Lärm einzustufen wäre, sondern vielmehr um eine die städtische 
Gemeinschaft mit bildende und festigende Veranstaltung. Entsprechend geht die Stadt in ihrer 
Abwägung auch davon aus, dass die o. g. Immissionsrichtwerte gem. der TA Lärm für Veran-
staltungen der örtlichen Vereine auf dem Festplatz nicht herangezogen werden können. Viel-
mehr ist bei der Zulässigkeit solcher örtlichen Veranstaltungen auf die soziale Adäquanz der 
damit verbundenen Geräuschimmissionen abzustellen (vgl. auch Bayrischer VGH, 22 B 
05.1683 vom 31.3.2006).  

Entsprechende Ausführungen finden sich auch in der Freizeitlärm-Richtlinie der Bund-/Län-
derarbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) (Stand 06.03.2015). Danach können Ver-
anstaltungen zugelassen werden, wenn trotz aller verhältnismäßigen technischen und 
organisatorischen Lärmminderungsmaßnahmen die Immissionsrichtwerte überschritten wer-
den, sofern die Veranstaltung eine hohe Standortgebundenheit oder eine hohe soziale Adä-
quanz und Akzeptanz aufweist und nur wenige Male im Jahr stattfindet. Die zuständige 
Behörde prüft dann die Kriterien Unvermeidbarkeit und Zumutbarkeit. Dabei ist es auch mög-
lich, die Nachtzeit um bis zu zwei Stunden nach hinten zu verschieben, sofern eine 8-stündige 
Nachtruhe sichergestellt werden kann. 
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Auch wenn eine Koppelung passiver Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Straßenver-
kehrslärm mit dem Schutz vor Freizeit-/ Gewerbelärm nicht zulässig ist, verweist die Stadt 
ergänzend darauf, dass schutzwürdige Räume und insbesondere Schlafräume (und Kinder-
zimmer) bereits zum Schutz des Schienenverkehrslärms technisch/baulich vor Lärm zu schüt-
zen sind. Insofern bestehen bereits gewisse Vorkehrungen zur Wahrung des 
Ruhebedürfnisses in der Nacht. 

In Bezug auf andere Nutzungen, wie bspw. Zirkusveranstaltungen, geht das Schallgutachten 
davon aus, dass wegen der geringen Einwirkzeiten mit bis zu 3 Vorstellungen nur am nördli-
chen Rand des Plangebiets der für die Tagzeit geltende Orientierungswert erreicht oder mini-
mal überschritten werden kann. Es wird vorausgesetzt, dass außerhalb der Vorstellungen 
sowie in der Nachtzeit keine unnötigen Lärmbelastungen auftreten.  

Hinsichtlich der außerhalb der Sonderveranstaltungen stattfindenden Nutzungen des Festplat-
zes als städtischer Parkplatz bzw. als Wohnmobilstellplatz, ergeben sich keine besonderen 
Beeinträchtigungen für das Quartier. 

6.9.2 Sonstige Immissionen 

Anhaltspunkte für erhebliche Beeinträchtigungen der Wohn- und Arbeitsbevölkerung aufgrund 
anderer Immissionen liegen nicht vor. 

6.10 Vorbeugender Brandschutz 

Die Bereitstellung von Löschwasser gem. DVGW Arbeitsblatt ist im Zuge der vorgesehenen 
ergänzenden Straßenausbaumaßnahmen der Speicherstraße zu regeln.  

Dabei beträgt die erforderliche Löschwassermenge gem. der Tabelle des Arbeitsblattes W 405 
des DVGW bei der vorgesehenen baulichen Nutzung und einer mittleren Gefahr der Brand-
ausbreitung mehr als 96 m³/Std. und ist für einen Zeitraum von 2 Stunden zu gewährleisten. 

Für die Genehmigungsebene einzelner Vorhaben sind aus Sicht des vorbeugenden Brand-
schutzes die erforderlichen Feuerwehrzufahrten zu allen Grundstücken und Gebäuden und 
ggf. die notwendigen Aufstell- und Bewegungsflächen gem. § 4 NBauO und §§ 1 und 2 DVO-
NBauO sicherzustellen. Darüber hinaus sind die Richtlinien für Flächen für die Feuerwehr 
(Technische Baubestimmung Nds.) i. V. m. DIN 14090 zu beachten.  

6.11 Schutz vor Hochwasser 

Zum Schutz vor Hochwasser im Verlauf der Aller bestehen am Nordrand des Planbereichs 
Hochwasserschutzmauern. Zusätzlich wurde der südwestliche Teilbereich des Bebauungs-
plans aufgeschüttet, so dass Überschwemmungen ausgeschlossen werden können. 

6.12 Kennzeichnungen 

Bodenschutz/Altlasten 

Aufgrund der gewerblichen Vornutzung können Verunreinigungen des Bodens oder des 
Grundwassers in nicht ausgeschlossen werden. Zur Erfassung und Beurteilungen von evtl. 
möglichen Bodenverunreinigungen sind sämtliche Abriss- und Erdarbeiten auf dem o. g. 
Grundstück durch einen fachlich qualifizierten Bodengutachter begleiten zu lassen. Der beauf-
tragte Gutachter ist verpflichtet, den Umfang seiner Arbeiten vor Beginn der Arbeiten mit dem 
Zweckverband Abfallwirtschaft Celle (ZAC) als Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
Der Beginn der Abriss- und Erdarbeiten ist dort ebenfalls anzuzeigen.  

Diese Erfordernisse sind gem. § 9 Abs. 5 BauGB innerhalb des Bebauungsplans textlich als 
Kennzeichnung aufgenommen. 
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6.13 Nachrichtliche Übernahmen 

Überschwemmungsgebiet (ÜSG) 

Wesentliche Teile des Plangebietes liegen innerhalb des gesetzlich festgestellten Über-
schwemmungsgebiets der Aller. Insofern ist zur Errichtung oder Erweiterung baulicher Anla-
gen eine wasserbehördliche Genehmigung nach § 78 Abs. 5 WHG erforderlich. 

Aufgrund der durch die Hochwasserschutzmaßnahmen der Stadt Celle hergestellten Hoch-
wasserfreiheit ist im Rahmen der zu beantragenden Genehmigung kein Ausgleich für den Ver-
lust von Rückhalteraum vom Vorhabenträger zu erfüllen.  

Durch das Gebiet verlaufen von der Speicherstraße aus nach Norden Telekommunikations- 
und Mittelspannungs-Elektrizitätsleitungen (siehe Punkt 6.5). Der Verlauf der Leitungen ist mit-
samt den entsprechenden Schutzstreifen in den Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB 
nachrichtlich aufgenommen.  

Weitere nachrichtliche Übernahmen 

Die vorhandenen Hauptversorgungsleitungen im Gebiet und die Richtfunkstrecke sind nach-
richtlich übernommen. 

6.14 Hinweise 

Archäologischer Denkmalschutz 

Das Niedersächsische Landesamt für Denkmalpflege, Abteilung Archäologie, Regionalreferat 
Lüneburg, (NLD) weist darauf hin, dass sich das Plangebiet im Bereich der Celler Altstadt und 
benachbart zu archäologischen Fundstellen befindet. Daher ist trotz der vormaligen Bebauung 
mit archäologischen Strukturen im Boden zu rechnen.  

Vor Erdarbeiten im Gebiet sind daher archäologische Grabungen notwendig. Die Grabungen 
sind durch eine geeignete Fachperson zu leiten und im Vorfeld mit der unteren Denkmal-
schutzbehörde bei der Stadt Celle und dem Niedersächsischem Landesamt für Denkmal-
pflege, Gebietsreferat Lüneburg, abzustimmen.  

Die erforderlichen Genehmigungen gem. § 13 Abs. 1 NDSchG beantragt der Veranlasser bei 
der unteren Denkmalschutzbehörde (UDSchB), die hierüber unverzüglich das Benehmen mit 
der NLD herstellt. 

Die archäologischen Untersuchungen sind mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der 
UDSchB und dem NLD, Gebietsreferat Lüneburg, Auf der Hude, 21339 Lüneburg, anzuzeigen. 
Um Verzögerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sollten die Ausgrabungen mindestens 
4 Wochen vor Beginn der Erdarbeiten durchgeführt werden.  

Die Kosten der fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation trägt der Veranlas-
ser der Zerstörung (§ 6 Abs. 3 NDSchG). 

Baudenkmalschutz 

In Bezug auf das südlich gelegene Einzeldenkmal nach § 3 Abs. 2 NDSchG „Speicher-
straße 6“ sind die Belange des Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes, insbesondere §§ 
8 und 10 NDSchG, zu berücksichtigen. Gem. § 10 Abs. 1 Nr. 4 NDSchG bedarf derjenige eine 
Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, der in der Umgebung eines Baudenkmals 
Anlagen, die das Erscheinungsbild des Denkmals beeinflussen, errichten, ändern oder besei-
tigen will. Arbeiten, von denen Gefahren für Denkmale ausgehen können (z. B. Grundwasser-
absenkungen, Rammarbeiten, u.a.), sind so auszuführen, dass eine Gefährdung von 
Denkmalen ausgeschlossen ist. 

Baugrundstück/ Gärten 

Mit Bezug auf die Mikroklimatischen Verhältnisse innerhalb des bebauten Stadtgebietes ist ein 
Hinweis auf die gesetzlichen Vorgaben zur Grundstücksgestaltung/Gartengestaltung aufge-
nommen worden. 
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Kampfmittel 

Nach Antwortschreiben des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung Nieder-
sachsen, RD Hameln-Hannover, Kampfmittelbeseitigungsdienst, vom 29.07.2022 wird keine 
Kampfmittelbelastung vermutet. Da die vorliegenden Luftbilder nur auf Schäden durch Abwurf-
kampfmittel überprüft werden können ergeht aber folgender Hinweis: 

„Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen 
etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, 
das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsens bei 
der RD Hameln-Hannover des LGLN.“ 

7 Umweltbericht 

7.1 Einleitung 

7.1.1 Ziele und Inhalt des Bebauungsplans 

Der Bebauungsplan verfolgt das Ziel, den bauplanungsrechtlichen Rahmen für eine Neuge-
staltung des Quartiers am Ende der Speicherstraße im Sinne des städtebaulichen Rahmen-
plans „Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Allerinsel“ verbindlich zu regeln. Abgeleitet aus 
dem städtebaulichen Rahmenplan (siehe 5.2 der Begründung) setzt der Bebauungsplan für 
den rd. 2,23 ha großen Planbereich urbane Gebiete (MU) gem. § 6a BauGB auf rd. 1,93 ha 
sowie öffentliche und private Straßenverkehrs- und Wegeflächen incl. Straßenbegleitgrün auf 
rd. 0,30 ha fest.  

Überplant wird ein zuvor überwiegend gewerblich genutztes, im innerstädtischen Bereich an 
der Aller/Mühlenaller gelegenes Gebiet. Im Westen besteht auf rd. 0,47 ha ein artenarmes 
Extensivgrünland. 

Für die urbanen Gebiete (MU) sind Grundflächenzahlen (GRZ) von 0,4 bzw. 0,5 bestimmt. Mit 
Blick auf die gem. § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen Überschreitungsmöglichkeiten für Neben-
anlagen, Stellplätze usw. sind dort Versiegelungen auf bis insgesamt bis zu rd. 1,24 ha zuläs-
sig. Zuzüglich der Verkehrsflächen (0,30 ha) ermöglicht der Bebauungsplan eine 
Gesamtversiegelung auf bis zu rd. 1,54 ha. 

Die Höhe der Bebauung wird über die zulässige Anzahl der Vollgeschosse in Verbindung mit 
absoluten Höhenmaßen der Gebäude bestimmt. Der Bebauungsplan erlaubt für den überwie-
genden Planbereich Gebäude bis zu vier Geschosse mit Höhen von bis 13 m. Für den zentra-
len Quartiersbereich wird eine bis zu sieben geschossige Bebauung mit Höhen von bis zu 
23,50 m über der vorhandenen mittleren Geländehöhe von 38,00 m über NHN zugelassen. 

Neben dem Erhalt der am Südwestrand vorhandenen Bäume bestehen Regelungen zum Aus-
gleich in Form von Dachbegrünungen und dem Pflanzen klimaresistenter Stadtbäume. 

7.1.2 Ziele des Umweltschutzes 

Die Stadt berücksichtigt bei der Planänderung insbesondere folgende, in den einschlägigen 
Fachgesetzen, Normen und Fachplänen festgelegten Ziele des Umweltschutzes in folgender 
Art und Weise: 

Schutzgut Bevölkerung (Mensch) 

Ziele: 
- die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Si-

cherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB). 
- Schutz vor und Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkungen15). 
  

                                                
15) Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
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Art der Berücksichtigung: 
- Auswertung der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan16) und Festset-

zung verbindlicher Vorgaben zum baulichen (passiven) Schallschutz. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt/ Schutzgut Boden/ Schutzgut Wasser/ 
Schutzgut Luft/ Schutzgut Klima/ Schutzgut Landschaft 

Ziele: 
- die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, 
Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische 
Vielfalt (§ 1 Abs. 6 Nr. 7. a) BauGB) 

- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft17) 
- Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Zur Verringerung 

der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen sind die Möglich-
keiten durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnah-
men zur Innenentwicklung zu nutzen. Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß 
zu begrenzen (§ 1a Abs. 1 u. 2 BauGB) 

- Schutz des Bodens18). 
Art der Berücksichtigung: 
- Auswertung des „Artenschutzfachbeitrag“19), 
- Auswertung der FFH-Verträglichkeitsprüfung20) mit Festsetzungen zum Artenschutz im 

Bebauungsplan. 
- Auswertung des Geotechnischen Berichts21) 
- Hinweise in der Begründung für die Genehmigungsebene und der Bauausführung, 
- Auswertung der Eingriffsregelung,  
- Auswertung der Festsetzungen und Regelungen des Bebauungsplans. 

Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Ziele: 
- die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege (§ 1 Abs. 6 Nr. 5 

BauGB) 
- Schutz von Kulturgütern22). 
Art der Berücksichtigung: 
- Auswertung des Denkmalatlas  
- Auswertung der planfestgestellten Maßnahmen zum Hochwasserschutz23) und Ausfüh-

rungen in der Begründung. 

Weitere konkrete Ziele und Bewertungsmaßstäbe wurden aus den umweltbezogenen Darstel-
lungen und Festlegungen des gültigen Regionalen Raumordnungsprogramms bzw. des Ent-
wurfs 2016 für den Landkreis Celle, des Landschaftsrahmenplans 2022 für die Stadt Celle, 

                                                
16) Bonk – Maire - Hoppmann PartGmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 151 

“Nördliches Speicherstraße“ der Stadt Celle, Nr. 19182, Garbsen, 01.03.2023 
17) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
18) Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)  
19) PINK Planungsbüro für integrativen Naturschutz und Kommunikation, Artenschutzfachbeitrag zur 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“, Hankensbüttel, 24.08.2022  
20) alw Arbeitsgruppe Land und Wasser: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zur städtebaulichen Ent-

wicklung im Bereich der nördlichen Speicherstraße in Celle (Bebauungsplan Nr. 151), Beedenbos-
tel, August 2022 

21) Dr.-Ing. Meinhorst und Partner, Beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH: „Wohnen am Allerbo-
gen“, Geotechnischer Bericht, Projekt-Nr.: I 18 906, Hannover, 04.11.2021  

22) Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (DSchG ND)  
23) Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN): Hoch-

wasserschutzmaßnahmen in der Region Celle, 3. Planfeststellungsabschnitt Bereich Allerinsel, 
Planfeststellungsbeschluss vom 02.12.2013 
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des Flächennutzungsplans der Stadt Celle sowie den Niedersächsischen Umweltkarten und 
dem Niedersächsischen Bodeninformationssystem (NIBIS®) entnommen. 

7.2 Beschreibung der Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung ist begrenzt auf den Planbereich des Bebauungsplans bzw. auf die abseh-
bar hier einwirkenden und von hier ausgehenden möglichen Beeinträchtigungen nach Maß-
stab der im Bebauungsplan zulässigen Arten und dem Maß der baulichen Nutzung. So wurden 
neben den von außen einwirkenden Immissionen auch die Auswirkungen betrachtet, die der 
vom Planbereich erzeugte Kfz-Verkehr auf die Bestandsbebauung in der Speicherstraße ha-
ben wird. 

Die Umweltprüfung erfolgt gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB schutzbezogen nach den Schutz-
gütern „Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt“, „Fläche“, „Boden“, „Wasser“, „Luft und 
Klima“, „Landschaft“ sowie das „Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern“.  

Als Maßstab für die Prüfung gelten die Festsetzungen des Bebauungsplans, der als Bauleit-
plan einzig die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke aus städtebaulichen Gründen 
regelt. Weitergehende Ordnungs-, Schutz- und Sicherheitskriterien, die in den einschlägigen 
Gesetzen, Normen, Regelwerke usw. festgelegt und zu beachten sind, waren nicht Gegen-
stand der Prüfung. 

7.3 Umweltzustand 

7.3.1 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Der Plangeltungsbereich befindet sich innerhalb des zentralen Stadtbereichs von Celle und ist 
damit den allgemeinen Belastungen insbesondere dem Verkehrs- und Gewerbelärm ausge-
setzt. Bis Aufgabe der vormaligen Nutzungen gingen auch vom Planbereich Lärmbelastungen 
durch Gewerbe aus. 

Nach der schalltechnischen Untersuchung24) bestehen unter Berücksichtigung der maßgebli-
chen Gesetze, Regelwerke und Normen für den Planbereich zwar Belastungen durch den 
Straßen- und Schienenverkehrslärm sowie durch Gewerbelärm, diese liegen aber unterhalb 
der für Mischgebiete (MI) oder urbane Gebiete (MU) maßgeblichen Orientierungs- und Immis-
sionsrichtwerte, die dem Schutz der Wohn- und Arbeitsbevölkerung vor Lärm dienen. Über-
schreitungen dieser maßgeblichen Werte ermittelt das Gutachten ausschließlich durch den 
Schienenverkehrslärm auf der Schienenstrecke Hannover – Berlin und zwar nur für die Nacht-
zeit (22.00 – 06.00 Uhr). 

Aufgrund der Nähe des Planbereichs zum Schützenplatz auf der Allerinsel sind bei Durchfüh-
rung des jährlichen Schützen und Volksfest zusätzlich Lärmbeeinträchtigungen durch diesen 
sog. „Freizeitlärm“ in der Nachtzeit zu erwarten. 

Bei Nichtdurchführung der Planung ändert sich die (äußere) Immissionssituation nicht. 

7.3.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Das Plangebiet liegt unmittelbar benachbart zu dem von der Europäischen Kommission be-
stätigten Gebiet von gemeinschaftlicher Bedeutung „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, un-
tere Oker“ (EU-Meldenummer DE 3021-331), landesinterne Listung Nr. 90. Da im Vorfeld nicht 
ausgeschlossen werden konnte, dass das Planvorhaben einzeln oder im Zusammenwirken 
mit anderen Projekten oder Plänen geeignet ist, das FFH-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, 

                                                
24) Bonk – Maire - Hoppmann PartGmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 151 

“Nördliches Speicherstraße“ der Stadt Celle, Nr. 19182, Garbsen, 01.03.2023 
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wurde der Bebauungsplan auf seine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-
Gebietes überprüft25).  

Artenschutzfachbeitrag: 

- Biotoptypen 

Nach dem „Artenschutzfachbeitrag“26) bestehen folgende Biotoptypen nach Drachenfels27) im 
Plangebiet: 

„Gewerbegebiet (OGG)“, „Parkplatz (OVP)“, „Alle/Baumreihe des Siedlungsbereiches (HEA)“, 
„Einzelbaum/Baumgruppe des Siedlungsbereichs (HEB)“, „Hausgarten mit Großbäumen 
(PHG)“,„Sonstige Wasserbauliche Anlage (OWZ)“, „Artenarmes Extensivgrünland trockener 
Mineralböden (GET)“, „Auwaldartiger Hartholzmischwald in nicht mehr überfluteten Bereichen 
(WHB)“, „Wechselfeuchtes Weiden-Auengebüsch (BAA)“, „Feuchte Hochstaudenflure (UF)“, 
„Sonstiges nährstoffreiches Feuchtgrünland (GFS)“ und „Schilf-Landröhricht (NRS)“.  

Der Großteil der Fläche ist dem Biotoptypen „Gewerbegebiet“ und „Parkplatz“ zuzuordnen. Im 
Süden besteht auf rd. 0,47 ha der Biotoptyp „Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineral-
böden“. Die übrigen Biotoptypen treten nur sehr kleinräumig auf.  

Vor dem Hintergrund der Vornutzung begrenzen sich die Eingriffe in Natur und Landschaft im 
Wesentlichen auf die bislang unbebaute Wiesenfläche im Westen des Planbereichs. 

Bei Nichtdurchführung der Planung stände der Großteil des ehemaligen Gewerbegebietes ei-
ner Wiedernutzbarmachung im Sinne von § 34 BauGB zur Verfügung. Für den westlich gele-
genen Teilbereich (Artenarmes Extensivgrünland trockener Mineralböden) auf rd. 0,47 ha 
besteht unabhängig vom Bebauungsplan eine Baugenehmigung zugunsten einer Wohnbe-
bauung. 

- Fledermäuse 

Für das Plangebiet und seine nähre Umgebung konnten 3 Fledermausarten nachgewiesen 
werden. „Die Hauptaktivität besteht dabei im Bereich der Aue. Hier besteht eindeutig eine 
Flugstraße. Diese verläuft aus Richtung Biermannstraße kommend parallel zur Aller zwischen 
den beiden Gehölzgruppen, welche als Leitlinien dienen. Am häufigsten war in Untersu-
chungsraum die Zwergfledermaus nachzuweisen [...]. Jagende Tiere wurden im Bereich der 
Aue sowie im Bereich der zu bebauenden Fläche (Bauabschnitt 1) nachgewiesen. Innerhalb 
des Bauabschnittes 2 konnten jedoch nur am westlichen Rand Flugaktivitäten nachgewiesen 
werden. Insgesamt lässt sich dem westlichen Bereich des Untersuchungsraums eine hohe 
Bedeutung für die Zwergfledermaus zuschreiben. Für großen und kleinen Abendsegler hinge-
gen nur eine mittlere Bedeutung als Jagdhabitat und Flugstraße. Die weitaus größere Bedeu-
tung ist dennoch der Aue zuzuweisen, welche von allen drei Arten sowie den Individuen, 
welche nur auf Gattungsniveau bestimmt werden konnten, als Flugroute und Jagdhabitat ge-
nutzt wird.  

Bei der Quartierskontrolle konnten keine Quartiere im Untersuchungsraum nachgewiesen wer-
den. Auch konnte im Bereich der Bestandsbebauung keine Aktivitäten (z.B. Schwärmen) fest-
gestellt werden, welche Hinweise auf vorhandene Quartiere liefern würden.“  

                                                
25) alw Arbeitsgruppe Land und Wasser: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zur städtebaulichen Ent-

wicklung im Bereich der nördlichen Speicherstraße in Celle (Bebauungsplan Nr. 151), Beedenbos-
tel, August 2022 

26) PINK Planungsbüro für integrativen Naturschutz und Kommunikation, Artenschutzfachbeitrag zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“, Hankensbüttel, 24.08.2022  

27) DRACHENFELS, O. v. (2021): Kartierschlüssel für Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer 
Berücksichtigung der gesetzlich geschützten Biotope sowie der Lebensraumtypen von Anhang I 
der FFH-Richtlinie, Stand März 2021, Naturschutz Landschaftspfl. Niedersachs. Heft A/4 1-336, 
Hannover  
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Da die Quartierskontrolle keine Hinweise auf Quartiere ergab und die anstehenden Abriss-
maßnahmen der Gebäude zusätzlich baubiologisch begleitet werden sollte, wurde die Vora-
buntersuchung des Planbereichs auf zwei Kartierungstermine begrenzt.  

Im Rahmen der konkreten Abrissmaßnahmen wurden die Arbeiten durch den Fledermausbe-
auftragten der Stadt begleitet. Dabei wurden lediglich an einem der Gebäudegruppe Spuren 
von Fledermäusen in Form von Kot aufgefunden. Während die übrigen Gebäude in den Win-
termonaten abgerissen wurden, wurde die betreffende Gebäudegruppe zunächst stehen ge-
lassen, um abzuwarten, ob Fledermäuse diese im Frühjahr beziehen. Da dieses nach einer 
erneuten Prüfung im Frühjahr durch den Fledermausbeauftragten verneint werden konnte, er-
folgte der Abriss auch dieser Gebäudegruppe. 

Dem Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne von § 44 Abs. 1 BNatSchG wurde im Zuge 
der Abrissmaßnahmen in geeigneter Weise entgegengetreten. 

- Vögel 

„Es wurden 24 Vogelarten mit Brutverdacht und eine Vogelart mit Brutnachweis nachgewiese-
nen. [...] Mit 8 und 6 Nachweisen ist der überwiegende Teil der Arten den Höhlen- und Baum-
brütern zuzuordnen. Das Artenspektrum ist verhältnismäßig divers. Die Ursache hierfür liegt 
vermutlich an der Vielzahl von verschiedenen Strukturelementen im Untersuchungsraum. In-
nerhalb des Untersuchungsraumes treten relativ viele verschiedene Lebensräume auf, die den 
Arten als Nahrungshabitat und Lebensraum dienen. 

Aufgrund des Rückgangs vieler Vogelarten in Niedersachsen bzw. Deutschland und ihrer da-
mit einhergehenden Gefährdung sind Vögel besonders geschützt. Alle europäischen Vogelar-
ten sind nach Bundesnaturschutzgesetz und der EU-Vogelrichtlinie als besonders geschützt 
eingestuft. Von den angetroffenen Arten sind die folgenden Arten über den besonderen Schutz 
hinaus streng geschützt bzw. auf einer Roten Liste (Deutschland oder Niedersachsen) ver-
merkt:  

- Passer montanus (Feldsperling): Roteliste Niedersachen V, Vorwarnliste Deutschland  
- Passer domesticus (Haussperling): Roteliste Niedersachen V, Vorwarnliste Deutschland  
- Luscinia megarhynchos (Nachtigall): Roteliste Niedersachen 3  
- Dryocopus martius (Schwarzspecht): Art des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie  
- Sturnus vulgaris (Star): Roteliste Niedersachen 3  
- Streptopelia decaocto (Türkentaube): Roteliste Niedersachen 3  

Insgesamt lässt sich bei Betrachtung der vorhandenen Biotopstrukturen sowie der nachgewie-
senen Brutvögel dem Untersuchungsbereich eine mittlere Bedeutung für Brutvögel zuschrei-
ben. Der Planungsraum ist hier jedoch eher von einer geringen Bedeutung. Hier kommen 
überwiegend Brutvögel vor, die sich aus anpassungsfähigen und störungstoleranten Arten zu-
sammensetzen. Das Artenspektrum ist hierbei vergleichbar mit dem zu erwartenden Arten-
spektrum der Siedlungsränder. Es kann daher angenommen werden, dass sich diese nach 
Umsetzung der Planung innerhalb des Planungsraumes wieder ansiedeln werden und es so-
mit aufgrund der Planung zu keinem dauerhaften Verlust von Brutvogelrevieren innerhalb des 
Planungsraumes kommen wird.“28)  

- Sonstige Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Als sonstige nach Anhang IV der FFH-Richtlinie möglicherweise betroffene Tierarten wurde 
der Uferbereich des Planungsraumes auf Otternachweise (Kotspuren/ Trittsiegel) untersucht. 
Ein Nachweis konnte nicht erbracht werden. Beeinträchtigungen der Tierart ergeben sich in-
sofern nicht, zumal der naturnahe Uferbereich der Aller nicht Gegenstand der Planung ist. 

  

                                                
28) PINK Planungsbüro für integrativen Naturschutz und Kommunikation, Artenschutzfachbeitrag zur 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“, Hankensbüttel, 24.08.2022  
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- Pflanzen 

Pflanzenarten der niedersächsischen Roten Liste oder Vorwarnliste konnten nach Aussage 
des Artenschutzfachbeitrages trotz gezielter Suche nicht gefunden werden. Auch wurden 
keine nach § 7 BNatSchG besonders geschützten Pflanzenarten gefunden.  

7.3.3 Schutzgut Fläche 

Die Planung beansprucht auf insgesamt rd. 2,23 ha private Grundstücksflächen in einer Größe 
von rd. 1,90 ha und öffentliche Verkehrsflächen auf rd. 0,33 ha. Die Flächen waren bislang auf 
rd. 1,76 ha mit Anlagen bebaut bzw. intensiv genutzt. Im Südwesten wurde eine rd. 0,47 ha 
große Wiesenfläche für die geplante bauliche Nutzung aufgefüllt. 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist die Wiedernutzbarmachung der Fläche auf anderer 
Grundlage zu prüfen. 

7.3.4 Schutzgut Boden 

Der Boden ist durch die vormalige Bebauung anthropogen überformt. In Teilen bestehen noch 
Überbauungen und Versiegelungen. Geotope oder Bodendenkmale sind für das Gebiet nicht 
verzeichnet. Der südwestliche Bereich ist unbebaut und mit einer künstlich aufgetragenen Mut-
terbodenschicht von 25 bis 35 cm Stärke künstlich aufgefüllt. Nach dem Geotechnischen Be-
richt29) reichen die anthropogenen Auffüllungen im Südwesten des Planbereichs bis in Tiefen 
von generell rd. 1,80 m bis max. rd. 2,40 m unter Geländeoberkante (GOK). Am Nordrand 
wurden anthropogene Auffüllungen bis in eine Tiefe von rd. 3,10 m gefunden. Darunter stehen 
bis zur Endteufe der Bohrungen bei rd. 4,00 m bis rd. 9,00 m unter GOK zunächst Fein- bis 
Mittelsande und mit der Tiefe zunehmend kiesige Sande mit variierenden Beimengungen von 
Schluff an. Örtlich sind die Talsande an ihrer Oberfläche stärker verlehmt.  

Der westliche Planbereich grenzt an die im Rahmen des Hochwasserschutzes unter gutachter-
licher Begleitung sanierte Altablagerung 351.006.4.065 Speicherstraße. Weitere Altlasten sind 
nicht verzeichnet. 

Nach den chemischen Analysen im Rahmen der Baugrunduntersuchung ist der im Süden des 
Plangebietes vorhandene Asphalt bzw. Asphaltbeton wegen der ermittelten PAK-Gehalte als 
gefährlicher Abfall zu deklarieren. Sollten bei Bodenarbeiten/Aushubarbeiten Bodenmateria-
lien abgetragen werden, ist hier von Verwertungsklassen Z0 bis Z2 gemäß LAGa 2030) auszu-
gehen. Genauere Angaben liefert der Geotechnische Bericht. 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich keine Veränderungen für das Schutzgut. 

7.3.5 Schutzgut Wasser 

Offengewässer bestehen im Planbereich nicht. Unmittelbar westlich, nördlich und östlich fließt 
die Aller bzw. Mühlenaller als Gewässer I. Ordnung. 

Eine Beeinträchtigung des Grundwassers bzw. der Grundwasserneubildung besteht lokal 
durch Versiegelungen, Bebauung und Fundamente.  

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der Zustand bestehen. 

7.3.6 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Der zentralen Lage in der Innenstadt von Celle mit dichter Bebauung und stark befahrenen 
Straßen geschuldet ist der Planbereich den stark belasteten Räumen zuzuordnen. 

Konkrete Aussagen über die Belastung mit Feinstaub sind wegen fehlender Messungen nicht 
möglich. Die Stadt besitzt keinen Luftreinhalteplan. 

Die Bedeutung als belasteter Raum ändert sich bei Nichtdurchführung der Planung nicht. 

                                                
29) Dr.-Ing. Meinhorst und Partner, Beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH: „Wohnen am Allerbo-

gen“, Geotechnischer Bericht, Projekt-Nr.: I 18 906, Hannover, 04.11.2021  
30) Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGa 20): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mi-

neralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln - Stand: 11/2003 
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7.3.7 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Das Gebiet ist Teil des bebauten Stadtbereichs in unmittelbarer Lage zum Flusslauf der Aller. 
Landschaftsbildende Elemente finden sich Verlauf der Aller durch die dortigen Wiesen. Der 
Planbereich selber besitzt aufgrund seiner gewerblichen Vornutzung bzw. der zwischenzeitlich 
aufgefüllten Wiese im Südwesten keine Bedeutung für das Schutzgut Landschaft. Eine land-
schaftsbezogene Erholungseignung besteht weder für das Gebiet noch für die direkt vorgela-
gerten Uferbereiche, da eine Zugänglichkeit nicht gegeben ist. 

Der Zustand wird bei Nichtdurchführung beibehalten. 

7.3.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Objekte oder Anlagen, die nach Denkmalschutzrecht unter besonderem Schutz stehen, be-
stehen weder im Planbereich noch seiner unmittelbaren Umgebung. 

Zum Schutz sonstiger Sachgüter vor Hochwasser der Aller bzw. der Mühlenaller besteht am 
Nordrand eine Hochwasserschutzmauer. 

7.3.9 Wechselwirkungen 

Wechselwirkungen bestehen sowohl im Bereich der natürlichen Schutzgüter Tiere, Pflanzen 
und biologische Vielfalt mit den Schutzgütern Boden, Wasser und Landschaft als auch mit den 
Schutzgütern Kultur- und Sachgut. War bislang die gewerbliche Nutzung prägend für die vor-
kommenden Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt sowie für die Auswirkungen auf die 
Schutzgüter Boden und Wasser, wird es künftig die Nutzung als urbanes Gebiet sein, die die 
künftige Artenzusammensetzung und den Umgang mit den anderen Schutzgütern prägen 
wird. Diese Wechselwirkungen wurden im Rahmen des verwendeten Eingriffsmodells bei der 
Eingriffsbilanzierung mit betrachtet. 

Kumulative Vorhaben, die bei der Prüfung einzubeziehen wären, bestehen nicht. 

7.4 Prognose der Umweltauswirkungen 

Die Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung erfolgt 
verbal argumentativ. Sofern sich eine Betroffenheit des Schutzgutes ergibt werden drei Stufen 
von Auswirkungen unterschieden: geringe, gering erhebliche und erhebliche negative Auswir-
kungen bzw. Beeinträchtigungen. 

7.4.1 Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Innerhalb der Bauphase ist für Anwohner und Beschäftigte der benachbarten Betriebe mit Stö-
rungen durch Geräusche, Erschütterungen und Stäube zu rechnen. Die Störungen sind nach 
den geltenden Regelwerken, wie bspw. die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz ge-
gen Baulärm (Geräuschimmissionen - AVV Baulärm) zu begrenzen und nicht dauerhaft. Die 
Auswirkungen sind wegen ihrer temporären Art als gering erheblich zu werten. 

Innerhalb der Betriebsphase gehen von dem geplanten urbanen Gebiet (MU), das im Wesent-
lichen dem Wohnen dienen soll, keine besonderen Immissionen aus. Lärmimmissionen der im 
Gebiet zulässigen und vorgesehenen Gastronomieangebote und anderer Betriebe unterliegen 
den Regelungen der für Gewerbebetriebe gelten Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm 
(TA-Lärm)31), so dass von dort aus allenfalls nicht erhebliche Beeinträchtigungen für Be- und 
Anwohner ausgehen. Die im Rahmen der Umsetzung des Gebietes zu erwartenden zusätzli-
chen Verkehre wurden prognostiziert und im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung 
näher betrachtet. Danach ergeben sich für die straßennahe Bebauung in der Speicherstraße 
Zusatzlärmbelastungen von bis zu 2,2 dB. Die Zusatzlärmbelastung liegt damit unterhalb der 
Schwelle, die im Sinne der Regelungen der 16. BImSchV32) als „wesentlich“ bezeichnet wird. 

                                                
31) Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BIm-SchG): 

Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA-Lärm)  
32) Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-

schutzverordnung - 16. BImSchV) 
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Insofern gehen auch von hieraus keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Nachbarbe-
bauung aus. 

Zum Schutz der vom Schienenverkehr ausgehenden Lärmeinflüsse in der Nacht bestimmt der 
Bebauungsplan für die Neubebauung passiven (baulichen) Schallschutz nach der DIN 4109. 
Hiermit werden die Bedingungen für gesunde Wohnverhältnisse für die künftigen Bewohner 
des Gebietes gesichert. Erhebliche Beeinträchtigungen werden vermieden. 

In Bezug auf die nur an wenigen Tagen/Nächten im Jahr stattfindenden Volksfestveranstal-
tungen auf dem Schützenplatz ist zwar mit Beeinträchtigungen der Wohn- und Schlafruhe zu 
diesen Zeiten im Planbereich zu rechnen, diese sind aber nach Auffassung der Stadt als sozi-
aladäquat hinzunehmen, zumal dieses auch andere bestehende dem Wohnen dienende Ge-
biete in der Innenstadt betrifft. Die Beeinträchtigung ist wegen der geringen Anzahl an 
Tagen/Nächten im Jahr als gering erheblich zu werten. 

7.4.2 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

- Biotoptypen (Eingriffsregelung) 

Gem. § 1a Abs. 3 BauGB (Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz) ist in der Abwägung 
gem. § 1 Abs. 7 BauGB die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts durch eine Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu 
berücksichtigen. Die Stadt orientiert sich bei der Abhandlung der Eingriffsregelung am Modell 
des Niedersächsischen Städtetages33), das sog. „Städtetagsmodell“, dessen Verwendung in 
Niedersachsen gängig ist. 

- Vermeidung/Minimierung: 

Zur Vermeidung von Eingriffen beschränkt der Bebauungsplan die Versiegelung auf Grundflä-
chenzahlen (GRZ) von 0,4 und 0,5. Gemäß den Überschreitungsmöglichkeiten des Bebau-
ungsplans und § 19 Abs. 4 BauNVO sind damit Versiegelungen in den Baugebieten auf bis zu 
60 bzw. 75 % der Grundstücksfläche begrenzt. Darüber hinaus vermeidet die Wiedernutzbar-
machung von vormals gewerblich genutzten Flächen im Innenbereich zugunsten der Wohn-
entwicklung die Neuinanspruchnahme von Flächen im unbelasteten Außenbereich. 

- Bilanzierung/Ausgleich 

Die Bewertung der naturräumlichen Schutzgüter im „Städtetagsmodell“ erfolgt regelmäßig 
durch die rechnerische Ermittlung des sog. Flächenwertes für jeden Biotoptyp, der sich aus 
der Multiplikation des definierten Wertfaktors eines Biotoptyps mit der entsprechenden Flä-
chengröße ergibt. Eine Differenzierung nach Untereinheiten innerhalb eines Biotoptyps ist im 
Regelfall nicht erforderlich, wenn für alle Untereinheiten gleiche Wertfaktoren angegeben sind. 

  

                                                
33) Niedersächsischer Städtetag (Hrsg.): Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaß-

nahmen in der Bauleitplanung, Hannover, 9. überarbeitete Auflage 2013 
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Aufbauend auf die Biotoptypenkartierung im Artenschutzfachbeitrag und dem verwendeten 
Bilanzierungsmodell ergeben die in der Tabelle dargestellten Flächenwerte vor und nach 
dem Eingriff: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Der Flächenwert des Bestandes beträgt rd. 27.090 Wertpunkte (WP). Nach Umsetzung der 
Planung besitzt der Plangeltungsbereich einen Wert von rd. 9.060 WP. Die Planung bereitet 
somit für den Geltungsbereich ein Defizit von rechnerisch 18.030 WP vor.  

  

                                                
34) Bilanzierungstabelle gem. der Arbeitshilfe zur Ermittlung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in 

der Bauleitplanung, Niedersächsischer Städtetag (Hrsg.): Hannover, 9. überarbeitete Auflage 2013 

Berechnung des Flächenwertes des Eingriffsortes vor und nach dem Eingriff34) 

Ist-Zustand  Planung 

Ist-Zustand der  
Biotoptypen 

Fläche 
[m²] 

Wert-
faktor 

Flächen-
wert 

   

  
Planungsumsetzung Fläche 

[m²] 
Wert- 
faktor 

Flächen-
wert  

vgl. Spalte 1 der Tabellen A+B vgl. Spalte 2 
der Tabelle 

A+B 

vgl. Spalte 
4 der Ta-
belle A+B 

vgl. Spalte 5 der 
Tabelle A+B 

vgl. Spalten 8 u. 15 der Tabelle B vgl. Spalte 
17 der Ta-

belle B 

vgl. Spalte 
18 der Ta-

belle B 

vgl. Spalte 18 
der Tabelle B 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Öffentliche Verkehrs-
fläche (X) 260 0 0 

Öffentliche Verkehrsflä-
che (X) 830 0 0 

    
Private Verkehrsfläche 
(X) 2.070 0  

    private Grünfläche (PHZ) 170 1 170 

Versiegelte Fläche (X)  14.000 0 0 
versiegelte Fläche MU 
60% (X) 7.880 0 0 

Allee/ Baumreihe des 
Siedlungsbereichs 
(HEA) 1.000 3 3.000 

Neuzeitlicher Ziergarten 
MU 40%(PHZ) 3.280 1 3.280 

    
versiegelte Fläche MU 
75% (X) 4.550 0 0 

    
Neuzeitlicher Ziergarten 
MU 25%(PHZ) 1.520 1 1.520 

    
Dach, begrünt (TD) 
(12x100 m²) (1.200) 1 1.200 

    

Einzelbaum (HE) 
(Neupflanzung), 10 m² je 
Baum (670) 2 1.340 

Einzelbaum/ Baum-
gruppe des Siedlungs-
bereichs (HEB) 400 3 1.200 

Einzelbaum/ Baum-
gruppe des Siedlungsbe-
reichs (HEB) (Erhalt) (400) 3 1.200 

Hausgarten mit Groß-
bäumen (PHG) 1.870 2 3.740     

Artenarmes Extensiv-
grünland trockener Mi-
neralböden (GET) 4.700 4 18.800     

Auwaldartiger Hart-
holzmischbestand in 
nicht mehr überfluteten 
Bereichen (WHB) 70 5 350 

Auwaldartiger Hartholz-
mischbestand in nicht 
mehr überfluteten Berei-
chen (WHB) (Erhalt) (70) 5 350 

Summe: 22.300    Summe: 22.300   

Flächenwert der Eingriffsfläche  
vor dem Eingriff (Ist-Zustand)  27.090  

Flächenwert der Eingriffsfläche  
nach dem Eingriff (Soll-Zustand) 9.060 

Flächenwert Soll-Zustand - Flächenwert Ist-Zustand:  -18.030 

gleich 0  
Ausgleich am Ort des Eingriffs 
erreicht                 

        >0  Eingriff wird am Eingriffsort überkompensiert     

        <0 Eingriff kann am Eingriffsort nicht ausgeglichen werden, zusätzlicher Kompensationsbedarf   
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FFH-Verträglichkeitsprüfung 

Die Verträglichkeitsuntersuchung35) stellt im Ergebnis fest, dass Beleuchtungseinrichtungen 
Störwirkungen auf die überwiegend nachtaktiven Arten Biber und Fischotter, aber auch auf 
Fledermäuse als charakteristischer Artenbestand der Lebensraumtypen des FFH-Gebietes 
und auf Wasserinsekten als charakteristischer Artenbestand des Lebensraumtyps entfalten, 
eventuell auch auf Fische und Rundmäuler.  

- Fledermäuse 

„Insgesamt gehen durch die Planung Flächen verloren, welche aktuell als Nahrungshabitat 
genutzt werden. Um den Einfluss auf die Nahrungsverfügbarkeit zu beurteilen, sind jedoch 
auch die restlichen Flächen im Umkreis zu berücksichtigen. Im näheren Umkreis (ca. 500 m), 
sowohl in der Nähe der Aller als auch abseits der Aller, sind geeignete Flächen vorhanden. 
Eine Verschlechterung der Nahrungsverfügbarkeit aufgrund der geplanten Bebauung ist daher 
nicht zu erwarten. Die geplante Bebauung führt jedoch zu einer Änderung der Geländestruktur. 
Ein Quartiersverlust aufgrund der Planung ist aktuell nicht zu erkennen.“ 

- Vögel 

„Für die Zuwegung zu den neu geplanten Gebäuden ist die Entnahme von Gehölzen geplant. 
Die sich relativ zentral innerhalb des Untersuchungsraums befinden und die sich innerhalb des 
Gartens (Flurstücke 1/18, 1/10 und 5/4) befindenden Bäume weisen dabei jedoch keine be-
setzbaren Baumhöhlen auf. Eine Fällung sollte dennoch außerhalb der Brut- und Setzzeit um-
gesetzt werden.  

Die den Geltungsbereich umgebende Aue ist hingegen deutlich heterogener strukturiert und 
weist eine höhere Artendiversität auf. Diese liegt jedoch außerhalb des Planungsraumes [...], 
so dass ein Eingriff hier ausgeschlossen werden kann.“36)  

- Sonstige Tierarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Beeinträchtigungen ergeben sich aufgrund von fehlenden Nachweisen auf den Fischotter 
nicht. 

- Pflanzen 

Beeinträchtigungen für geschützte oder seltene Pflanzenarten ergeben sich aufgrund fehlen-
der Nachweise nicht. 

7.4.3 Schutzgut Fläche 

Ein weitergehender Flächenverbrauch im Sinne von § 1a Abs. 2 BauGB ergibt sich durch die 
Planung für den Bereich der aufgefüllten Wiesenfläche auf einer Größe von rd. 0,47 ha. Die 
ersten Auswirkungen ergaben sich innerhalb der zwischenzeitlich abgeschlossenen Auffül-
lungsphase (Bauphase) und wurden durch andere Maßnahmen zur Schaffung zusätzlicher 
Retentionsflächen der Aller ausgeglichen. 

Weitergehende Beeinträchtigungen für das Schutzgut entstehen durch die bauliche Nutzung 
sowohl in der Bau- wie auch in der Betriebsphase. Bezogen auf die geringe Größe der Fläche 
von rd. 0,47 ha sind die Beeinträchtigungen als gering erheblich zu werten. 

7.4.4 Schutzgut Boden 

Trotz der erfolgten Sanierung der Altablagerung 351.006.4.065 Speicherstraße können auf-
grund der gewerblichen Vornutzung der anderen Bereiche Verunreinigungen des Bodens oder 
des Grundwassers in diesen Bereichen nicht ausgeschlossen werden.  

                                                
35) alw Arbeitsgruppe Land und Wasser: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zur städtebaulichen Ent-

wicklung im Bereich der nördlichen Speicherstraße in Celle (Bebauungsplan Nr. 151), Beedenbos-
tel, August 2022 

36) PINK Planungsbüro für integrativen Naturschutz und Kommunikation, Artenschutzfachbeitrag zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“, Hankensbüttel, 24.08.2022  
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Zur Erfassung und Beurteilungen von evtl. möglichen Bodenverunreinigungen sind sämtliche 
Abriss- und Erdarbeiten auf dem o. g. Grundstück durch einen fachlich qualifizierten Boden-
gutachter begleiten zu lassen. Der beauftragte Gutachter ist verpflichtet, den Umfang seiner 
Arbeiten vor Beginn der Arbeiten mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Celle (ZAC) als Un-
teren Bodenschutzbehörde abzustimmen. Der Beginn der Abriss- und Erdarbeiten ist dort 
ebenfalls anzuzeigen.  

Bei Baumaßnahmen anfallende nicht verwertbare Abfälle oder Boden sind ordnungsgemäß 
und schadlos zu entsorgen, die entsprechenden Nachweise sind auf Anforderung der Unteren 
Abfallbehörde vorzulegen. Sollen in einer Baumaßnahme Fremdböden oder mineralische RC-
Baustoffe (Ersatzbaustoffe) verwendet werden, ist der ZAC zu informieren, Nachweise über 
die schadlose Verwertung des Fremdmaterials sind vor Beginn der Baumaßnahme zu erbrin-
gen. Beeinträchtigungen des Schutzgutes werden damit vermieden. 

Bei Nichtdurchführung der Planung ergeben sich keine Veränderungen für das Schutzgut. 

7.4.5 Schutzgut Wasser 

Schädliche Einträge in das Grundwasser sind unter Beachtung der allgemein geltenden tech-
nischen Regelwerke und Gesetze weder in der Bau- noch in der Betriebsphase zu erwarten.  

Mit dem Bau der geplanten Tiefgaragen sind Eingriffe/Beeinträchtigungen in das Grundwasser 
durch das Abpumpen von Wasser nicht auszuschließen. Die Beeinträchtigungen sind tempo-
rärer Art und daher als nicht erheblich zu werten. 

Das im Plangebiet während der Betriebsphase anfallende Niederschlagswasser ist vor Ort zu 
versickern oder als Brauchwasser zu verwenden. Durch die Vor-Ort-Versickerung wird die 
Grundwasserneubildungsrate verbessert. Erhebliche Beeinträchtigungen werden damit aus-
geschlossen. 

Bei Nichtdurchführung der Planung bleibt der aktuelle Zustand bestehen. 

7.4.6 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Besondere Veränderungen für das Schutzgut Klima/Luft erzeugt die Planung weder in der 
Bau- noch in der Betriebsphase. Bezogen auf den aktuellen Bestand ergeben sich keine wei-
tergehenden Beeinträchtigungen. 

Durch die vorgesehene Schaffung von Gärten mit standortheimischen Gehölzen sowie der 
angestrebten lockeren Bebauung können sich Verbesserungen für das Kleinklima ergeben. 
Auf den vormals überwiegend versiegelt und bebauten Flächen sorgen die Gärten und Ge-
hölze und Dachbegrünungen für eine örtliche Rückhaltung und Speicherung des anfallenden 
Niederschlagswassers. Der Kühlungseffekt durch Wasserverdunstung wirkt dem Effekt der 
städtischen Hitzeinsel entgegen. Zusätzlich binden Pflanzen Stäube und Schadstoffe. Die an-
gestrebte Bebauung mit Einzelgebäuden fördert die Durchlüftung. 

7.4.7 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Die Bedeutung des Gebietes für das Landschaftsbild wird sich wegen der innerstädtischen 
Lage nicht ändern.  

7.4.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Beeinträchtigungen für die Schutzgüter ergeben sich nicht. Die Innenstadt Celle wird durch die 
geplante Umnutzung des Gebietes zugunsten hochwertiger innerstädtischer Nutzungen auf-
gewertet. 
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7.5 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen  

7.5.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen durch den Schienenverkehrslärm in der 
Nachtzeit bestimmt der Bebauungsplan auf Grundlage der DIN 4109 baulichen (passiven) 
Schallschutz für die Neubebauung. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Zur Vermeidung und Verminderung einer bauleitplanerisch bedingten Beeinträchtigung des 
FFH-Gebietes ergeben sich nach der FFH-Verträglichkeitsprüfung schadenbegrenzende 
Maßnahmenerfordernisse, die verbindlich in den Bebauungsplan aufgenommen sind. 

Für den allgemeinen Schutz von Brutvögeln und Fledermäusen sind die Regelungen gem. 
§ 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG für den Planbereich übernommen worden. Weitergehend ist ge-
regelt, dass für den Fall, dass Gebäudeabrissmaßnahmen außerhalb dieses Zeitraumes erfol-
gen sollten, eine baubiologische Begleitung vorzunehmen ist. Sollten dabei Nist- oder 
Brutstätten von Vögel oder besetzte Quartiere von Fledermäusen angetroffen werden, ist die 
weitere Vorgehensweise vor Beginn der Abrissmaßnahmen mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abzustimmen. 

7.5.2 Ausgleich  

Planbereich 

Als Ausgleich für den Verlust von Brut- und Rückzugsstätten für Vögel und Fledermäuse sind 
künstliche Nisthilfen bzw. Quartiere innerhalb des Gebietes zu schaffen. Die Maßnahmen sind 
im Bebauungsplan festgeschrieben. 

Zur Wiederherstellung der gefällten Bäume sind neue, klimaresistente Laubbäume im Gebiet 
zu pflanzen. 

Die Dachflächen der Wohnhäuser sind auf mindestens jeweils 100 m² mindestens extensiv zu 
begrünen. 

Externe Maßnahme 

Das für den allgemeinen Eingriff in Natur und Landschaft ermittelte Ausgleichserfordernis wird 
durch Umwandlung einer 6.010 m² großen Ackerfläche zugunsten von mesophilem Grünland 
feuchter Standorte mit der Wertstufe 4 kompensiert. Der Flächenwert der Ackerfläche (Wert-
stufe 1) wird damit um 3 Wertstufenpunkte aufgewertet. Die Aufwertung beträgt demnach 
18.030 m Wertpunkte, so dass der in der Eingriffsbilanzierung ermittelte Eingriff im Planbe-
reich von 18.030 Wertpunkten vollständig ausgeglichen wird.  

Die Maßnahme auf dem Flurstück 14/3 der Flur 6 in der Gemarkung Hohne wird gem. § 1a 
Abs. 3 Satz 4 BauGB dem Eingriff zugeordnet und im Zuge des Satzungsbeschlusses des 
Bebauungsplans gesichert.  

Die für das Schutzgut zunächst als erheblich ermittelten Beeinträchtigungen werden vollstän-
dig ausgeglichen. 

7.6 Planungsalternativen 

Alternativen zur Planung eines urbanen Gebietes (MU) gem. § 6a BauNVO für den Planbe-
reich bestehen mit Blick auf den städtebaulichen Rahmenplan „Städtebauliche Sanierungs-
maßnahme Allerinsel“ allenfalls in der Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) 
gem. § 4 BauNVO. Diese Art der baulichen Nutzung würde aber die beabsichtigte Ansiedlung 
von Gastronomie, gewerblichen und sonstigen Nutzungen, deren Bedeutung über die Ei-
genversorgung des Quartiers und seiner direkten Umgebung hinausgeht, ausschließen. Die 
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Festsetzungen eines Mischgebietes (MI) gem. § 6 BauNVO würde eine mindestens gleichwer-
tige Nutzungsmischung von Wohnen und Gewerbe erfordern, die an dieser Stelle nicht ge-
wünscht ist. 

7.7 Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zu-
lässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind  

Störfallbetriebe oder Störfallstandorte im Sinne von § 3 Abs. 5b und 5c BImSchG werden 
durch den Bebauungsplan nicht vorbereitet, da diese in einem urbanen Gebiet (MU) nicht zu-
lässig sind. Entsprechende Betriebe oder Standorte befinden sich auch nicht in der näheren 
und mittleren Umgebung.  

7.8 Zusatzangaben 

7.8.1 Technische Verfahren der Umweltprüfung/ Hinweise auf weiteren Untersuchungsbe-
darf 

In der Umweltprüfung wurden die umweltrelevanten Aussagen von Fachplänen (Landschafts-
rahmenplan, Regionales Raumordnungsprogramm) und städtebaulichen Planungen (Flächen-
nutzungsplan) zum Geltungsbereich mit Blick auf die Vorgaben des Baugesetzbuches 
ausgewertet. Neben einer Datenabfrage bei den interaktiven Niedersächsischen Umweltkar-
ten der Umweltverwaltung (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klima-
schutz) sowie dem NIBIS®-KARTENSERVER des Landesamts für Bergbau, Energie und 
Geologie (LBEG), erfolgte zusätzlich eine Vor-Ort-Begehung.  

Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse liegt eine schalltechnische Untersuchung vor, die 
den Planungsraum in Bezug auf Verkehrs-, Gewerbe- und Freizeitlärm untersucht hat. Zu-
gleich zeigt das Gutachten Lärmschutzmaßnahmen gegenüber dem Schienenverkehrslärm 
auf, die der Bebauungsplan als Festsetzung berücksichtigt hat. 

Für die Belange von Natur und Landschaft liegt aufbauend auf eine Biotoptypenkartierung eine 
Eingriffs- Ausgleichbilanzierung vor. Des Weiteren konnte auf einen Artenschutzfachbeitrag 
zurückgegriffen werden. 

Weitere Informationen lieferten die Behörden- und Trägerbeteiligungen im Rahmen der Ver-
fahren gem. § 4 BauGB.  

Schwierigkeiten haben sich dabei nicht ergeben. 

7.8.2 Monitoring/ Überwachung 

Monitoring Nisthilfen/ Quartiere im Plangebiet 

Das Anbringen bzw. die Integration von Nisthilfen und Quartiersmöglichkeiten für Vögel und 
Fledermäuse ist innerhalb der ersten drei Jahre nach Aufhängen der Nisthilfen anhand von 
Fotos und Lageplan (idealerweise im GIS-tauglichen Shape-Format) jährlich zu dokumentie-
ren. Die Dokumentation ist der Unteren Naturschutzbehörde jährlich bis spätestens zum 01.09. 
unaufgefordert schriftlich zuzusenden. Das mit den Maßnahmen und der Dokumentation be-
auftragte Unternehmen ist der Behörde im Zuge der Maßnahmenumsetzung mitzuteilen. 

Die Baumpflanzungen und die Dachbegrünungen sind anhand eines Lageplans und mit Hilfe 
von Fotos zu dokumentieren. Nach fünf Jahren ist eine Anwuchskontrolle der Bäume bzw. der 
Dachbegrünung durchzuführen und ebenfalls zu dokumentieren. Die Unterlagen sind der Un-
teren Naturschutzbehörde zuzuleiten. 

Monitoring „Externe Ausgleichsfläche Hohne“ 

- Feststellung und Dokumentation der Wiesenansaat anhand von Fotos und schriftliche 
Kenntnisgabe an die untere Naturschutzbehörde bei der Stadt Celle. 

- Alle Mahden sind formlos schriftlich zu dokumentieren.  
- In den ersten 5 Jahren ist die Dokumentation der Mahden der unteren Naturschutzbe-

hörde bei der Stadt Celle einmal im Jahr schriftlich zur Kenntnis zu geben. 
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Im Hinblick auf unvorhergesehene Umweltauswirkungen wird die Stadt auf Mitteilungen ihrer 
Fachbehörden gem. § 4 Abs. 3 BauGB und auf mögliche Hinweise von Bürgern und Verbän-
den zurückgreifen und reagieren. 

7.8.3 Zusammenfassung 

Gemäß § 2 BauGB haben die Städte und Gemeinden bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
eine Umweltprüfung durchzuführen. Die Umweltprüfung bezieht sich u. a. auf das, was nach 
Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans in angemessener Weise verlangt werden kann. 
Gegenstand der Prüfung waren die Schutzgüter Mensch, Tiere, Pflanzen und biologische Viel-
falt, Fläche, Boden, Wasser, Klima/Luft, Landschaft sowie mögliche Wechselwirkungen unter-
einander. 

Neben der Auswertung von Planwerken, Informationssystemen und der Stellungnahmen aus 
der Behörden- und Trägerbeteiligung erfolgte eine Vor-Ort-Begehung. Des Weiteren konnte 
auf ein Verkehrsgutachten, ein Schallgutachten, eine FFH-Verträglichkeitsuntersuchung und 
ein Artenschutzgutachten zurückgegriffen werden.  

Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevölkerung 

Die im Bebauungsplan getroffenen Maßnahmen zum baulichen Schallschutz sorgen für einen 
ausreichenden Schutz vor Verkehrslärm (Schiene und Straße) im Sinne der maßgeblichen 
Vorsorgewerte für gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse. Erhebliche Beeinträchtigungen 
der Bevölkerung ergeben sich nicht. 

Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Zum Schutz der Tiere, Pflanzen und der biologischen Vielfalt durch Lichtemissionen bestehen 
Festsetzungen zur Vermeidung von Störungen für das westlich angrenzende FFH-
Schutzgebiet der Aller.  

Der Verlust möglicher Brutstätten von Vögel und Quartieren von Fledermäusen ist durch das 
Aufhängen/die Schaffung künstlicher Nisthilfen und Quartieren innerhalb des Plangebietes zu 
kompensieren.  

Für den Ausgleich des vormaligen Baumbestandes sind neue Bäume im Plangebiet zu pflan-
zen. Dachflächen von Wohnhäusern sind mindestens extensiv zu begrünen. 

Für den allgemeinen Eingriff in Natur und Landschaft, insbesondere durch die Inanspruch-
nahme des extensiven Grünlandes im Westen des Plangebietes wird an anderer Stelle des 
Stadtgebietes, im Stadtteil Altencelle, eine Ackerfläche zugunsten von Grünland umgewan-
delt. 

Bei Durchführung der vorgenannten Maßnahmen verbleiben für das Schutzgut allenfalls ge-
ringe Beeinträchtigungen. 

Schutzgut Fläche 

Aufgrund der gewerblichen Vornutzung des überwiegenden Gebietes ergeben sich lediglich 
geringe Beeinträchtigungen für das Schutzgut, die sich auf die Wiesenfläche im Westen auf 
eine Fläche von rd. 0,47 ha begrenzen.  

Schutzgut Boden 

Beeinträchtigungen des Schutzgutes Boden begrenzen sich auf die Neuversiegelungen inner-
halb der Wiesenfläche im Westen. Die Beeinträchtigungen werden mit den allgemeinen Auf-
wertungsmaßnahmen innerhalb der Ausgleichsfläche mit ausgeglichen. Es verbleiben 
allenfalls geringe Beeinträchtigungen. 

Schutzgut Wasser 

Anfallendes Schmutzwasser wird abgeführt. Niederschlagswasser ist im Planbereich zu versi-
ckern bzw. zu nutzen. Einleitungen von Wasser in die Aller sind ausgeschlossen. Beeinträch-
tigungen für das Schutzgut ergeben sich nicht.  
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Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Bezogen auf die gewerbliche Vornutzung erzeugt das künftige Quartier keine Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut. 

Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 

Bezogen auf die gewerbliche Vornutzung erzeugt das künftige Quartier keine Beeinträchtigun-
gen für das Schutzgut. 

Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut wurden nicht ermittelt. Für den archäologischen und den 
Baudenkmalschutz bestehen Hinweise in der Begründung zur Beachtung bei der Planrealisie-
rung. 

7.8.4 Referenzlisten / Quellenangaben 

- Landkreis Celle: Regionales Raumordnungsprogramm 2005 und Entwurf 2016 
- Stadt Celle: Flächennutzungsplan  
- Stadt Celle: Landschaftsrahmenplan 2022  
- Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG): NIBIS®-Kartenserver  
- Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz: Interaktive Niedersächsi-

sche Umweltkarten der Umweltverwaltung  
- Bekanntmachung der EU-Vogelschutzgebiete im Niedersächsischen Ministerialblatt (Nds. MBl. 

Nr. 44/2009 v. 11.11.2009, S. 961) 
- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
- 16. Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (16. BImSchV) 
- Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG): 

Technische Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA-Lärm) 
- Runderlass des Niedersächsischen Sozialministeriums vom 10.02.1983 (14.11.1 Begriffsbestim-

mungen) 
- DIN 18005 
- DIN 4109 
- Runderlass. d. MU, d. MI, d. ML, d. MS u. d. MW vom 20.11.2017: Freizeitlärm-Richtlinie (VORIS 

28500) 
- Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)  
- Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGa 20): Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mi-

neralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln - Stand: 11/2003 
- Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (DSchG ND) 
- Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN): 

Hochwasserschutzmaßnahmen in der Region Celle, 3. Planfeststellungsabschnitt Bereich Allerin-
sel, Planfeststellungsbeschluss vom 02.12.2013 

- Bonk – Maire - Hoppmann PartGmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
Nr. 151 “Nördliches Speicherstraße“ der Stadt Celle, Nr. 19182, Garbsen, 01.03.2023 

- Dr.-Ing. Meinhorst und Partner, Beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH: „Wohnen am Aller-
bogen“, Geotechnischer Bericht, Projekt-Nr.: I 18 906, Hannover, 04.11.2021 

- alw Arbeitsgruppe Land und Wasser: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zur städtebaulichen Ent-
wicklung im Bereich der nördlichen Speicherstraße in Celle (Bebauungsplan Nr. 151), Beeden-
bostel, August 2022 

- PINK Planungsbüro für integrativen Naturschutz und Kommunikation, Artenschutzfachbeitrag zur 
Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“, Hankensbüttel, 24.08.2022  

8 Auswirkungen der Planung, Kosten und Finanzierung 

8.1 Auswirkungen 

Auswirkungen auf soziale Belange 

Auswirkungen auf gleichstellungspolitische und/oder integrationspolitische Belange sind durch 
die Umsetzung der Planung nicht zu erwarten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundes-Immissionsschutzgesetz
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Auswirkungen auf den Verkehr 

Die Schaffung von Wohnraum in der Nähe zu Arbeitsstellen und Versorgungseinrichtungen 
bei gleichzeitiger guter Anbindung an den öffentlichen Personennah- und -fernverkehr trägt 
den Zielen zur Verringerung des motorisierten Individualverkehrs Rechnung. 

Auswirkungen auf die lokale Ökonomie 

Positive Auswirkungen auf die lokale Ökonomie können sich im geringen Maße durch die An-
siedlung kleiner Gewerbeeinheiten im Gebiet ergeben. 

Auswirkungen auf Eigentumsverhältnisse 

Auswirkungen ergeben sich nicht. 

8.2 Finanzielle Auswirkungen auf die Stadt Celle 

einmalig 

Der Ausbau der im Bebauungsplan festgesetzten privaten Straßenverkehrsflächen erfolgt 
durch die Investorengesellschaft. Kosten entstehen der Stadt nicht. 

Kosten entstehen der Stadt durch die erstmalige Herstellung der Fuß- und Radwegeverbin-
dung von der Brücke über die Mühlenaller zur Speicherstraße (öffentliche Verkehrsfläche be-
sonderer Zweckbestimmung Fußweg). 

Folgekosten 

Folgekosten für die Stadt ergeben sich bei der Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen 
inclusive des Verkehrsgrüns. 

8.3 Finanzielle Auswirkungen auf Dritte 

Die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten städtebaulichen Ziele erfolgt durch die 
Eigentümerin der Flächen. 

9 Realisierung 

9.1 Bodenordnungsmaßnahmen 

Besondere Maßnahmen zur Bodenordnung werden nicht erforderlich. Die als öffentlich fest-
gesetzten Flächen befinden sich im Eigentum der Stadt. 

9.2 Enteignungsmaßnahmen 

Enteignungsmaßnahmen werden nicht erforderlich. 

9.3 Baumaßnahmen 

Für den südwestlichen Bauabschnitt wurde auf Grundlage einer Baugenehmigung nach § 34 
BauGB mit den Bauarbeiten begonnen. Für den übrigen Planbereich ist eine Umsetzung in 
zwei Abschnitte vorgesehen. 

10 Flächenbilanz 

Nutzung Fläche Anteil 

Urbane Gebiete (MU) 1,93 ha  86% 

Private Verkehrsfläche/ Straßenbegleitgrün 0,22 ha 10% 

Öffentliche Verkehrsflächen 0,08 ha 4% 

Plangeltungsbereich  2,23 ha 100% 
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11 Verfahren 

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am 25.09.2014 die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“ der Stadt Celle gemäß 
§ 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde ge-
mäß § 2 Abs. 1 BauGB am 11.01.2022 ortsüblich bekannt gemacht. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat vom 05.09.2022 bis 
zum 07.10.2022, die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB hat vom 02.09.2022 bis zum 07.10.2022 stattgefunden. 

Der Ortsrat Neuenhäusen ist gemäß § 94 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 NKomVG in seiner Sitzung am 
.................... bezüglich dieses Bauleitplanverfahrens angehört worden. 

Der Rat der Stadt Celle hat in seiner Sitzung am ............... dem vom Büro Dr.-Ing. 
W. Schwerdt, Büro für Stadtplanung Partnerschaft mbB in Zusammenarbeit mit dem Fachbe-
reich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Fachdienst Stadtentwicklungsplanung angefertig-
ten Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“ vom 24.10.2023 und der 
zugehörigen Begründung zugestimmt und seine Veröffentlichung im Internet gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. Der Beschluss über die Veröffentlichung im Internet sowie deren Ort und 
Dauer wurden am ................. gemäß § 3 Abs. 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“ und die zugehörige Be-
gründung, die Gutachten zum Artenschutz, zur FFH-Verträglichkeit, zum Schall, zum Verkehr 
und zum Baugrund sowie die vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen wurden in der 
Zeit vom .................. bis zum .................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Internet veröffentlicht. 
Parallel dazu wurde die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis zum ............... durchgeführt. 

Der Rat der Stadt Celle hat den Bebauungsplan Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“ nach Prü-
fung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .................. als Sat-
zung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie die zugehörige Begründung beschlossen. 

12 Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch – BauGB 

 Baunutzungsverordnung – BauNVO 

 Niedersächsische Bauordnung – NBauO 

 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 

 Planzeichenverordnung – PlanZV 

in der jeweils geltenden Fassung 

 

Aufgestellt: 

Dr.-Ing. W. Schwerdt Büro für Stadtplanung Partnerschaft mbB,  
Waisenhausdamm 7, 38100 Braunschweig 
 
Fachdienst 61.1 – Stadtplanung 
 
Celle, den 24.10.2023 
 
Im Auftrag 
 
gez. Dipl. Ing. F. Schwerdt (Dr.-Ing. W. Schwerdt, Büro für Stadtplanung Partnerschaft mbB) 
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Anhang 1: Pflanzenliste 
 

Pflanzenliste Baumartige Gehölze 

 
Laubbäume: 

Sumpf-Eiche Quercus palustris 
Schwarzer Tupelobaum Nyssa sylvtica 
Schnurbaum Sophora japonica 
Traubeneiche Quercus petraea 
Europäischer Zürgelbaum Celtris australis 
Rotesche Fraxinaus pennsylvanica 
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Anhang 2: Lage der externen Ausgleichsfläche 
 

Ausgleichsfläche 
 

 
 
Kartengrundlage: GeobasisdatenViewer Niedersachsen, www.geobasis.niedersachsen.de/  
 
  

http://www.geobasis.niedersachsen.de/
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Anlagen zur Begründung 

 
Anlage 1 Artenschutzfachbeitrag  

PINK Planungsbüro für integrativen Naturschutz und Kommunikation, Artenschutzfachbeitrag 
zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“, Hankensbüttel, 
24.08.2022 

Anlage 2 FFH-Verträglichkeitsuntersuchung 

alw Arbeitsgruppe Land und Wasser: FFH-Verträglichkeitsuntersuchung zur städtebaulichen 
Entwicklung im Bereich der nördlichen Speicherstraße in Celle (Bebauungsplan Nr. 151), Bee-
denbostel, August 2022 

Anlage 3 Schalltechnische Untersuchung 

Bonk – Maire - Hoppmann PartGmbH: Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan 
Nr. 151 “Nördliches Speicherstraße“ der Stadt Celle, Nr. 19182, Garbsen, 01.03.2023 

Anlage 4 Verkehrsuntersuchung 

Zacharias Verkehrsplanungen: Verkehrsuntersuchung zu geplanten Flächennutzungen im Be-
reich Speicherstraße in der Stadt Celle, Hannover, Februar 2022 

Anlage 5 Geotechnischer Bericht 

Dr.-Ing. Meinhorst und Partner, Beratende Ingenieure für Bauwesen GmbH: „Wohnen am Al-
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ÖFFENTLICHKEIT/ DRITTE 

D1   
 Stellungnahme vom 20.09.2022 

Als Eigentümer des Grundstücks 1/3, im Konzept als WA bezeichnet, sind wir von den Bau-
maßnahmen unmittelbar betroffen. In Anbetracht des Umfangs, der Immissionen und Gefähr-
dungen, haben wir einige Einwände gegen das Bauvorhaben.  

Bemerkung: 

Das Grundstück der Grundstücksgemeinschaft ist nicht Teil des Plangeltungsbe-
reichs des Bebauungsplans. 

1. Eine Vorab-Genehmigung für die unter MU 1 im Bebauungsplan festgesetzten Grund-
stücke sehen wir mit großen Bedenken. Nach den Ausführungen von Herrn Siol (Treffen 
am 19.9.22 im Bauamt) haben wir verstanden, dass das Baugebiet MU 1 als unproblema-
tisch und als sich in den vorhandenen Baubestand einfügend gilt. Das sehen wir anders 
und werden das in diesem Schreiben noch einmal ausführen. Auch die beiden anderen 
Baugebiete sind kritisch zu betrachten.  

2. In Niedersachsen gilt die Abstandsregel von 3 m von Gebäuden zur Grundstücksgrenze. 
Diese Regel gilt auch prinzipiell für unterirdische Gebäude wie z. B. eine Tiefgarage. Diese 
Regel ist in Bezug auf das MU 1 Baugebiet nicht eingehalten. Die Tiefgarage befindet 
sich direkt an der Grundstücksgrenze. Der Investor kann davon ausgehen, dass wir da-
mit grundsätzlich nicht einverstanden sind. 

Bemerkung: 

Unterirdische Gebäude, wie beispielsweise Tiefgaragen, müssen keine Abstands-
vorschriften einhalten, da sie keine Außenwandflächen oberhalb der Geländeober-
fläche besitzen (siehe § 5 Abs. 1 Satz 1 Niedersächsische Bauordnung (NBauO): 
„Gebäude müssen mit allen auf ihren Außenflächen oberhalb der Geländeoberflä-
che gelegenen Punkten von den Grenzen des Baugrundstücks Abstand halten.“) 

3. Da unser Grundstück (im Bebauungsplan als WA bezeichnet) von drei Seiten von dem 
neuen Baugebiet (M 1, 2 und 3) betroffen ist, ergeben sich für das Grundstück und seine 
Bewohner sehr viele Immissionen und potenzielle Gefährdungen.  

•  Aus dem Grund beantragen wir, dass vom Investor ein Gebäudesicherungsverfah-
ren durchzuführen ist, das nicht nur das Haus Speicherstraße 23/23A betrifft, sondern 
auch den Bereich der Garagen umfasst. Es wird rund um das Grundstück drei Tiefgara-
gen geben, die für 150 Parteien Parkplätze bieten sollen. Dies erfordert ein Rammen, das 
rund um das Haus stattfindet und damit seinen Bestand gefährden könnte. Auftretende 
Schäden und Folgeschäden hätte der Investor zu tragen.  

• Außerdem beantragen wir, dass ein hydraulisches Gutachten angefertigt wird. Un-
ser Grundstück ist, nachdem die Grundstücke 1/14 und 1/15 im Rahmen der Hochwas-
serschutzmaßnahmen um rund 1m erhöht worden sind, um einiges tiefer gelegen als das 
Baugebiet MU 1. Daraus resultiert, dass bei von unten hochdrückendem Hochwasser die 
von den Tiefgaragen zugebauten Flächen nicht mehr als Sickergebiet zur Verfügung ste-
hen und damit andere Flächen, wie unser Grundstück, stärker belastet sind.  

• Außerdem findet mit der Errichtung einer Tiefgarage in der Nähe unseres Grundstücks 
eine Verdrängung des normalen Grundwassers statt. Der Grundwasserspiegel befin-
det sich in 4 m Tiefe, gemessen vom Level unseres Grundstücks aus. Die Tiefgarage 
wird um einiges tiefer angelegt sein, sodass der Betonboden den Grundwasserspiegel 
verdrängt. 

4. Vorsorglich machen wir darauf aufmerksam, dass während des Baues der unterkellerten 
Gebäude und der Tiefgaragen Grundwasser abgesaugt wird und dadurch der gesamte 
Wasserhaushalt der Umgebung in Mitleidenschaft gezogen wird.  
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Eine Absenkung durch Pumpen wird den Grundstücken rundherum das Wasser entziehen 
und zu Schäden an Bäumen, Sträuchern und Gebäuden führen. Haftungsschäden sind 
vom Investor zu tragen.  

5. Die Oberflächenentwässerung scheint in dem vorgelegten Konzept (S. 17) nicht nach-
haltig bedacht zu sein. Wir weisen darauf hin, dass eine hochgradige Versiegelung der 
Flächen stattfindet. Eine Versickerungsanlage oberhalb einer Tiefgarage würde eine Tiefer-
legung des Garagenkörpers erfordern, was wieder das Problem der Grundwasserverdrän-
gung verschärft. Eine „zufällige“ Entwässerung auf unser Grundstück würden wir nicht hin-
nehmen. Eine Ableitung des Wassers in den Fluss würde die Hochwasserproblematik ver-
schärfen.  

Bemerkung: 

Für die Durchführung von Baumaßnahmen gilt § 3 Abs. 5 in Verbindung mit § 3 
Abs. 1 NBauO, wonach unzumutbare Belästigungen nicht entstehen dürfen. Zusätz-
lich ist in § 12 NBauO geregelt, dass die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen 
und die Tragfähigkeit des Baugrundes der Nachbargrundstücke nicht gefährdet wer-
den dürfen. Diese Anforderungen sind im Rahmen der Baumaßnahmen durch die 
Bauherrin und durch die für den Bau verantwortlichen Personen zu beachten. 

Grundsätzlich wäre eine Beweissicherung zunächst durch die betroffenen Anwohner 
zu führen.  

Gem. § 96 Abs. 3 Niedersächsisches Wasserhaushaltsgesetz (NWG) sind zur Be-
seitigung des Niederschlagswassers die Grundstückseigentümer auf dem eigenen 
Grundstück verpflichtet. Hierbei sind die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach dem 
Bürgerlichem Gesetzbuch (BGB) zu beachten. 

6. Auf der Ostseite unseres Grundstücks befindet sich ein Gebäude das 7 Stockwerke hat. 
Dieses entspricht unserer Einschätzung nach nicht der ortsüblichen Bebauung. Das Ge-
bäude wäre fast doppelt so hoch wie fast alle umliegenden Gebäude. Es würde einen enor-
men Schattenwurf verursachen, der uns zum Teil betrifft. Eine Reduzierung der Stock-
werke würde das Problem entschärfen. 

Bemerkung: 

Gesunde Wohnverhältnisse im Sinne einer ausreichenden Belichtung und Belüftung 
werden durch die Regelungen der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) u.a. 
durch Vorschriften zu Grenzabständen berücksichtigt. Die Einhaltung der Grenzab-
stände nach NBauO ist im Rahmen der Baubeantragung nachzuweisen. Eine aus-
reichende Belichtung der Nachbargrundstücke wird damit gewahrt. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB vom 02.09.2022 (Absenden) bis zum 07.10.2022 

Landesamt für Bergbau, 
Energie und Geologie, 
Hannover 
vom 10.10.2022 

Bei erneuter Beteiligung zum selben Vorhaben kennzeich-
nen Sie bitte die Veränderungen der bisherigen Planung 
eindeutig, z.B. als Planungsänderungsliste. 
Stellen Sie uns die zum Verfahren gehörenden Unterlagen 
zukünftig bitte digital zur Verfügung. Bitte schicken Sie 
uns den Standort des Planungsvorhabens möglichst in ei-
nem gängigen Geodatenformat bzw. als X-Plan GML.  
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den in der Stellung-
nahme genannten Kontakt. Bitte geben Sie hierzu das Ak-
tenzeichen im Betreff an. 
 

Die Unterlagen gehen dem Landesamt im dwg-Dateifor-
mat zu. 
Eine Planungsänderungsliste wird nicht erstellt, da die-
ses aufgrund der weitreichenden Änderungen/Ergänzun-
gen von einem reinen Vorkonzept zur frühzeitigen Infor-
mation zu einem ausgearbeiteten Bebauungsplanent-
wurf weder sinnvoll noch machbar ist. 

 

 Stellungnahme 
In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange ge-
ben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise: 
 

  

 Boden 
Aus bodenschutzfachlicher Sicht geben wir einige allge-
meine Hinweise zu den Maßnahmen der Vermeidung und 
Verminderung von Bodenbeeinträchtigungen. Vorhande-
ner Oberboden sollte aufgrund § 202 BauGB vor Baube-
ginn schonend abgetragen und einer ordnungsgemäßen 
Verwertung zugeführt werden. Im Rahmen der Bautätig-
keiten sollten einige DIN-Normen aktiv Anwendung finden 
(v.a. DIN 9639 Bodenschutz bei Planung und Durchfüh-
rung von Bauvorhaben, DIN 18915 Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau -Bodenarbeiten, DIN 19731 Verwertung 
von Bodenmaterial). Um dauerhaft negative Auswirkungen 
auf die von Bebauung freizuhaltenden Bereiche zu ver-
meiden, sollte der Boden im Bereich der Bewegungs-, Ar-
beits- und Lagerflächen durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. Überfahrungsverbotszonen, Baggermatten) ge-
schützt werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtge-
treu ab- und aufgetragen werden. Die Lagerung von Bo-
den in Bodenmieten sollte ortsnah, schichtgetreu, in mög-
lichst kurzer Dauer und entsprechend vor Witterung ge-
schützt vorgenommen werden (u.a. gemäß DIN 19639). 

Die Begründung wird ergänzt.  
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Außerdem sollte das Vermischen von Böden verschiede-
ner Herkunft oder mit unterschiedlichen Eigenschaften 
vermieden werden. Der Geobericht 28 Bodenschutz beim 
Bauen des LBEG dient als Leitfaden zu diesem Thema. 
Weitere Hinweise zur Vermeidung und Minderung von Bo-
denbeeinträchtigungen sowie zur Wiederherstellung von 
Bodenfunktionen sind zudem in Geofakt 31 Erhalt und 
Wiederherstellung von Bodenfunktionen in der Planungs-
praxis zu finden. 
 

 Laut den Datengrundlagen des LBEG sind die Flächen 
des Plangebietes als Erwartungsflächen für Bodenbelas-
tungen ausgewiesen. 
 

  

 Der langjährige Bergbau im Harz führte in Teilen des 
Harzvorlandes zu erheblichen Schwermetallbelastungen 
in den Böden der Flussauen. Bei den Schwermetallbelas-
tungen handelt es sich um Stoffe wie Blei, Cadmium, Zink 
und Arsen. Es besteht die Möglichkeit, dass die Flächen 
im Plangebiet dadurch belastet wurden. Wir empfehlen die 
Kennzeichnung in den Planungsunterlagen und der Plan-
zeichnung/Planzeichenerklärung. Nähere Informationen 
zu den Flächen können bei der zuständigen Unteren Bo-
denschutzbehörde eingeholt werden. 
 

Altlastenuntersuchungen sind erfolgt. Aufgefundene Be-
lastungen wurden saniert. 
Zur Erfassung und Beurteilung von evtl. zusätzlich mögli-
chen Bodenverunreinigungen, sind Erdarbeiten fachgut-
achterlich zu begleiten. Der Umfang ist vor Beginn der 
Arbeiten mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Celle 
(ZAC) als Unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen. 
Hierauf bestehen Hinweise im Bebauungsplan und der 
Begründung. 
 

 

 Hinweise 
Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen er-
folgen, verweisen wir für Hinweise und Informationen zu 
den Baugrundverhältnissen am Standort auf den NIBIS-
Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhältnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-
dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechni-
schen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 
in Verbindung mit der DIN 4020 in den jeweils gültigen 
Fassungen erfolgen. 
 

Konkrete Baugrunduntersuchung für das Plangebiet lie-
gen vor. 

 

https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geober_28_2019
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geober_28_2019
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_31_2_2021
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_31_2_2021
https://nibis.lbeg.de/doi/DOI.aspx?doi=10.48476/geofakt_31_2_2021
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=1498&POS-BOX=32562293.092%7C5831078.39099998%7C32582508.847%7C5831233.00899998;4647&POS-MARK=false&L-LEG=docked
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?TH=1498&POS-BOX=32562293.092%7C5831078.39099998%7C32582508.847%7C5831233.00899998;4647&POS-MARK=false&L-LEG=docked
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
https://nibis.lbeg.de/cardomap3/?permalink=ZwlcGRh
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 Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BBergG 
oder eine Bewilligung gem. § 8 BBergG erteilt und/oder 
ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verlie-
hen bzw. aufrechterhalten wurde, können Sie dem NIBIS-
Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genann-
ten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. 
Rückfragen zu diesem Thema richten Sie bitte direkt an 
markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de.  
 

Bewilligungen, Eigentum oder sonstige Rechte nach 
Bergrecht liegen nach Auswertung des NIBIS-Kartenser-
vers für den Planbereich nicht vor. 

 

 Informationen über möglicherweise vorhandene Salzab-
baugerechtigkeiten finden Sie unter www.lbeg.niedersach-
sen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte.  
 

Salzabbauberechtigungen bestehen für den Planbereich 
nicht. 

 

 In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange ha-
ben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen. 
 

  

 Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mögliche 
Konflikte gegenüber den raumplanerischen Belangen etc. 
ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. 
Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kennt-
nisstandes erstellt. Die verfügbare Datengrundlage ist we-
der als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie 
Anspruch auf Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt 
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Nor-
men erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen oder objektbezogene Untersuchungen. 
 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

LGLN, Regionaldirektion 
Hameln-Hannover, 
Kampfmittelbeseitigungs-
dienst 
vom 27.09.2022 

Sie haben das Landesamt für Geoinformation und Lan-
desvermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion 
Hameln - Hannover (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst (KBD)) als Träger öffentlicher Belange gem. 

§ 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. Meine Ausführun-

gen hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite; diese 
Stellungnahme ergeht kostenfrei. 
 

Zur Gefahrenerforschung in Hinblick auf Luftkampfmittel 
hat die Vorhabenträgerin bei der Kampfmittelbeseitigung 
in Hannover eine Kriegsluftbildauswertung beantragt. 
Sobald die Ergebnisse vorliegen, werden diese im Be-
bauungsplan beachtet. 

 

 Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere 
Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf 

  

mailto:markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
http://www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte
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aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden der Ge-
fahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrener-
forschung zuständig sind.  
Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine his-
torische Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder 
für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurf-
munition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der 
KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken 
der Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kosten-
frei auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. 
§ 6 Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) 
in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersächsisches Verwal-
tungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behördenkos-
tenpflichtig. 
 

 Die Bearbeitungszeit für Luftbildauswertungen beträgt 
derzeit beim KBD ca. 16 Wochen ab Antragstellung. 
Da diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Bauge-
nehmigung und dem Baubeginn erfahrungsgemäß 
nicht verfügbar ist, empfehlen wir den Kommunen 
eine rechtzeitige Antragstellung. 
 

  

 Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung 
durchgeführt werden soll, bitte ich um entsprechende 
schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des An-
tragsformulars und der Rahmenbedingungen, die Sie über 
folgenden Link abrufen können: 
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseiti-
gung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-nieder-
sachsen-163427.html 

 

  

 Für die Planfläche liegen dem Kampfmittelbeseitigungs-
dienst Niedersachsen die folgenden Erkenntnisse vor 
(siehe beigefügte Kartenunterlage) : 
 

  

 Empfehlung: Luftbildauswertung 
 

  

http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-163427.html
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Fläche A 
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder 

wurden nicht vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswer-

tung wird keine Kampfmittelbelastung 
vermutet. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchge-
führt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht 

auf Kampfmittel. 
 
Fläche B 
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder 

wurden nicht vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbildauswertung 

durchgeführt. 
Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchge-

führt. 
Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht 

auf Kampfmittel. 
 

 Empfehlung: kein Handlungsbedarf 
 
Fläche C 
Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder 

wurden vollständig ausgewertet. 
Luftbildauswertung: Nach durchgeführter Luftbildauswer-

tung wird keine Kampfmittelbelastung 
vermutet. 

Sondierung: Es wurde keine Sondierung durchge-
führt. 

Räumung: Die Fläche wurde nicht geräumt. 
Belastung: Ein Kampfmittelverdacht hat sich 

nicht bestätigt. 
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 Hinweise: 
Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch 
Abwurfkampfmittel überprüft werden. Sollten bei Erdarbei-
ten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brand-
munition, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen 
Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das  
Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst 
des Landes Niedersachsens bei der RD Hameln-Hanno-
ver des LGLN. 
 

  

 In der vorstehenden Empfehlung sind die Erkenntnisse 
aus der Zeit vor der Einführung des Kampfmittelinformati-
onssystems Niedersachsen (KISNi), dem 11.06.2018, 
nicht eingeflossen, da sie nicht dem Qualitätsstand von 
KISNi entsprechen. Sie können natürlich trotzdem von 
den Kommunen in eigener Zuständigkeit berücksichtigt 
werden. 
 

  

 Bitte senden Sie uns, nach Übernahme unserer Stellung-
nahme, zur Arbeitserleichterung 
keine weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit zu. 
 

  

NLWKN, 
Betriebsstelle Verden 
vom 06.10.2022 

Hiermit wird darauf hingewiesen, dass sich das oben ge-
nannte Vorhaben entsprechend dem § 73 WHG im Risiko-
gebiet der Aller befindet.  
 

Die zum Schutz gegen das Aller-Hochwasser planfest-
gestellten Maßnahmen aus dem Jahre 2013 wurden zwi-
schenzeitlich umgesetzt, so dass der Planbereich außer-
halb von Überschwemmungs- oder Risikogebieten nach 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) liegt. 
 

 

 Karten mit Darstellungen der Risikogebiete sowie entspre-
chende GIS-Daten können z. B. auf dem Umweltkarten-
server des Landes Niedersachsen (https://www.umwelt-
karten-niedersachsen.de/) oder beim NLWKN 
(http://www.nlwkn.niedersachsen.de) eingesehen bzw. 
von dort heruntergeladen werden. 
 

  

https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/
https://www.umweltkarten-niedersachsen.de/
http://www.nlwkn.niedersachsen.de/
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 Des Weiteren wird auf die seit dem 05.01.2018 zu beach-
tenden Regelungen des Hochwasserschutzgesetz II ver-
wiesen, welche z.B. die Regelungen im WHG oder BauGB 
erweiterten:  
 

  

 - § 78b WHG Risikogebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten  
…  
(1) Nr. 1 bei der Ausweisung neuer Baugebiete im Au-
ßenbereich sowie bei der Aufstellung, Änderung oder 
Ergänzung von Bauleitplänen für nach § 30 Absatz 1 
und 2 oder nach § 34 des Baugesetzbuches zu beurtei-
lende Gebiete sind insbesondere der Schutz von Leben 
und Gesundheit und die Vermeidung erheblicher Sach-
schäden in der Abwägung nach § 1 Absatz 7 des Bau-
gesetzbuches zu berücksichtigen; dies gilt für Satzun-
gen nach § 34 Absatz 4 und § 35 Absatz 6 des Bauge-
setzbuches entsprechend; 
 

  

 -  § 78c WHG Heizölverbraucheranlagen in Überschwem-
mungsgebieten und in weiteren Risikogebieten  
… 
(2) Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in 
Gebieten nach § 78b Absatz 1 Satz 1 ist verboten, 
wenn andere weniger wassergefährdende Energieträ-
ger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur Verfügung 
stehen oder die Anlage nicht hochwassersicher errich-
tet werden kann. … 
 

  

 -  § 1 (6) BauGB: Bei der Aufstellung der Bauleitpläne 
sind insbesondere zu berücksichtigen:  
…  
12. die Belange des Küsten- oder Hochwasserschutzes 
und der Hochwasservorsorge, insbesondere die Ver-
meidung und Verringerung von Hochwasserschäden, 
 

  

 -  § 9 BauGB    
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…  
(6a) …, Risikogebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 des Was-
serhaushaltsgesetzes … sollen nachrichtlich übernom-
men werden. 
 

 Weiterhin wird auf die Verordnung über die Raumordnung 
im Bund für einen länderübergreifenden Hochwasser-
schutz (BRPHV) hingewiesen. Diese gilt seit dem 
01.09.2021.  
 

  

Landkreis Celle 
vom 01.10.2022 

Nach Beteiligung meiner Fachämter und -abteilungen 
bringe ich zur Bebauungsplan Nr. 151 „Nördliche Spei-
cherstraße“ der Stadt Celle Folgendes vor: 
 

  

 Abt. Raumordnung:  
 
Gegen die vorliegende Planung bestehen grundsätzlich 
keine Bedenken. Allerdings ist eine abschließende Bewer-
tung noch nicht vorzunehmen, da sowohl die textlichen 
Festsetzungen als auch die Kompensationsmaßnahmen 
fehlen. Auch diese sind an die Ziele der Raumordnung an-
zupassen. Die Aller selbst ist im Entwurf des RROP 2016 
als Vorranggebiet Natura 2000 festgelegt. 
 

Der Landkreis wird am weiteren Verfahren gem. § 4 
Abs. 2 und § 3 Abs. 2 BauGB beteiligt. 

 

 Abt. vorbeugender Brandschutz:  
 
Es ist auf eine ausreichende Löschwasserversorgung zu 
achten. Die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr ist 
zu beachten. 
 

Der allgemeine Grundschutz zur Löschwasserversor-
gung wurde im Rahmen des Ausbaus der Speicher-
straße durch die Stadt gesichert.  
Innerhalb der Begründung bestehen Hinweise auf die 
gem. § 4 NBauO und §§ 1 und 2 DVO-NBauO zu beach-
tenden allgemeinen Erfordernisse zu Aufstell- und Be-
wegungsflächen für die Feuerwehr.  

 

DB AG, DB Immobilien, 
Hamburg 
vom 07.10.2022 
 

Die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG be-
vollmächtigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit 
folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher 
Belange zum o.g. Verfahren.  
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 Aus Sicht der DB AG und ihrer Konzernunternehmen be-
stehen bei Beachtung und Einhaltung  
der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise 
keine Bedenken.  
  
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahn-
anlagen entstehen Emissionen (insbesondere Luft- und 
Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch 
Bremsstäube, elektrische Beeinflussungen durch magneti-
sche Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können. ´ 
Eventuell erforderliche Schutzmaßnahmen gegen diese 
Einwirkungen aus dem Bahnbetrieb sind gegebenenfalls 
im Bebauungsplan festzusetzen.  
  
Wir bitten um die weitere Beteiligung im Verfahren. Für 
Rückfragen stehen wir gerne zu Verfügung. 
 

Lärmeinflüsse der Bahn wurden im Rahmen des schall-
technischen Gutachtens untersucht und durch Festset-
zungen zum passiven (baulichen) Schallschutz im Be-
bauungsplan berücksichtigt. 

 

Zweckverband Abfallwirt-
schaft Celle 
vom 14.09.2022 

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Celle (ZAC) ist im 
Landkreis Celle und in der Stadt Celle als Untere Boden-
schutzbehörde für Altablagerungen (UBB), als Untere Ab-
fallbehörde (UAB) sowie als öffentlich-rechtlicher Entsor-
ger (örE) zuständig. 
 

  

 UBB: Der westliche Planbereich grenzt an die im Rahmen 
des Hochwasserschutzes unter gutachterlicher Begleitung 
sanierte Altablagerung 351.006.4.065 Speicherstraße. Die 
im vorliegenden B-Plan überplanten Grundstücke (Bauab-
schnitt I) waren als Bodenauftragsbereich Teil des Sanie-
rungsgebiets. Trotz der erfolgten Sanierung ist insbeson-
dere im Bereich der westlichen Planbereichsgrenze mit 
Auffüllungsresten zu rechnen, in diesem Falle ist der 
Zweckverband zu informieren. 
 

Die Stellungnahme wird inhaltlich im Bebauungsplan 
und in die Begründung aufgenommen. 
 

 

 UAB: Bei Baumaßnahmen anfallende nicht verwertbare 
Abfälle oder Boden sind ordnungsgemäß und schadlos zu 

Die Stellungnahme wird in die Begründung aufgenom-
men. 
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entsorgen, die entsprechenden Nachweise sind auf Anfor-
derung vorzulegen. 
Sollen in einer Baumaßnahme Fremdböden oder minerali-
sche RC-Baustoffe (Ersatzbaustoffe) verwendet werden, 
ist der ZAC zu informieren, Nachweise über die schadlose 
Verwertung des Fremdmaterials sind vor Beginn der Bau-
maßnahme zu erbringen. 
 

 örE: Aus Sicht der Müllabfuhr ist eine Abholung von dem 
besprochenen Stellplatz möglich. Eine Fahrt bis zu den 
Gebäuden des Bauabschnittes 1 ist nicht möglich. Auf das 
beigefügte Informationsblatt wird hingewiesen. 
 

Innerhalb der Begründung wird ein Hinweis aufgenom-
men, dass die Müll- und Wertstoffbehälter an den Ab-
fuhrtagen im Bereich der geplanten Wendeanlage bereit-
zustellen sind.  
Auf die Beachtung des beigefügten Informationsblattes 
erfolgt ein Hinweis in der Begründung. 
 

 

 Voraussetzungen zur Sicherstellung der Abfall- 
entsorgung bei der verkehrstechnischen Erschlie-

ßung von Wohn - und Gewerbegebieten 
 

- Informationsblatt – 
 
Dieses Informationsblatt enthält Hinweise zur Gewährleis-
tung der kommunalen Abfallentsorgung in der Planung 
und Ausführung von Baumaßnahmen. 
 
Für die sichere und gefahrlose Abfallentsorgung mit Ab-
fallsammelfahrzeugen im Landkreis Celle wird unabhängig 
von den bekannten baurechtlichen Normen auf folgende 
rechtliche Grundlagen verwiesen:  
-  Abfallsatzung des Zweckverbands Abfallwirtschaft 

Celle (ZAC) in der jeweils gültigen Fassung 
-  DGUV Regel 114-601 Branche Abfallwirtschaft Teil l 

Abfallsammlung  
-  DGUV Vorschrift 43, Müllbeseitigung 
-  BG Verkehr Sicherheitstechnische Anforderungen an 

Straßen und Fahrwege für die Sammlung von Abfällen 
(DGUV Information 214-033] 
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-  Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen, RASt 06 
mit Korrektur Stand 15.12.2008 

 
Ergänzend wird in diesem Zusammenhang auf nachfol-
gende Ausführungen verwiesen. 
 

 Stichstraßen/Sackgassen 
 
Gemäß DGUV Regel 114-601 ist ein Rückwärtsfahren 
grundsätzlich zu vermeiden. Daher ist am Ende von Stich-
straßen eine geeignete Wendeanlage in Form eines Wen-
dekreises, einer Wendeschleife bzw. eines Wendeham-
mers vorzusehen. Der Wendekreis sollte 20,50 m Durch-
messer nicht unterschreiten. Auf eine Bepflanzung in der 
Mitte des Wendekreises sollte verzichtet werden. 
In einem Wendehammer muss das Wenden mit einem 
höchstens zweimaligen Zurückstoßen möglich sein. 
 
Ist keine Wendemöglichkeit im oben genannten Sinne vor-
handen, müssen Sammelplätze an der nächstmöglichen 
Befahrungsstelle eingerichtet werden. Dies sollte bereits 
in der Planungsphase berücksichtigt werden und beim 
Verkauf der Grundstücke den zukünftigen Eigentümern 
mitgeteilt werden, um Diskussionen im Nachhinein zu ver-
meiden. 
 

  

 Straßenbreite 
 
Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 1 StVZO ist die höchstzulässige 
Breite für Kraftfahrzeuge und Anhänger mit 2,55 m be-
stimmt. Für ein gefahrloses Vorbeifahren an seitlichen 
Hindernissen wird zusätzlicher Freiraum benötigt. In der 
Praxis geht die Rechtsprechung hier von 50 cm (je 25 cm 
auf jeder Seite) aus. Damit ergibt sich eine durchgängige 
Mindestdurchfahrtsbreite von 3,05 m. Da die Müllfahr-
zeuge einen langen Überhang haben, sollten so wenig wie 
möglich Hindernisse in den Straßen zu umfahren sein. 
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 Bauphase 
 
Während der Bauphase ist die Absicherung der Entsor-
gungsleistung durch Zugang zu den Abfallbehältern von 
dem Bauträger sicherzustellen. ist dies nicht möglich, 
müssen Sammelplätze eingerichtet werden, die mit dem 
ZAC abgesprochen werden müssen. 
 

  

 Privatstraßen / Privatgrundstück 
 
Sollte die Entsorgung der Abfälle nur durch die Befahrung 
von Privatstraßen und/oder Grundstücken möglich sein, 
müssen diese für die entsprechenden Müllfahrzeuge nach 
den oben genannten Punkten ausgelegt sein, insbeson-
dere muss beachtet werden, dass die Müllfahrzeuge bis 
zu 26 t wiegen. Nach einer Prüfung durch den ZAC und 
einer Haftungsfreistellung ist eine Entsorgung dann mög-
lich. 
 

  

 Ansprechpartner beim Zweckverband Abfallwirtschaft 
Celle für Rückfragen: 
Frank Aschoff, frank.aschoff@zacelle.de 
Tel.: 05141. 7502-120 
 

  

Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH, Technik Nie-
derlassung Nord, Uelzen 
vom 06.10.2022 
 

Vielen Dank für die Beteiligung in o.a. Angelegenheit. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom 
genannt) - als Netzeigentümerin und Nutzungsberechtigte 
i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom 
Technik GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte 
und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie 
alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dem-
entsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzuge-
ben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 

  



Bebauungsplan Nr. 151 "Nördliche Speicherstraße", Stadt Celle, Stadtteil Neuenhäusen Abwägungsvorschläge zur frühzeitigen Trägerbeteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB 

Bebauungsplan Nr. 151 "Nördliche Speicherstraße" Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentl. Belange 
Bearbeitung: Dr.-Ing. W. Schwerdt  Büro für Stadtplanung Partnerschaft mbB Stand: 27.10.2022   13 / 19 

Belangträger Stellungnahme Empfehlung der Verwaltung  

 Im Planbereich befinden sich bereits Telekommunikations-
linien der Telekom (siehe Anlage). Der Verbleib dieser Te-
lekommunikationslinien in ihrer jetzigen Lage, deren Be-
trieb und die Durchführung erforderlicher Betriebsarbeiten 
ist jederzeit sicherzustellen.  
 

Der Rückbau und die Neuanlage von Hausanschlusslei-
tungen ist zwischen den Grundstückseigentümern und 
dem Leitungsträger abzustimmen. 
Eine über das Plangebiet verlaufende Leitungstrasse der 
Telekom Deutschland GmbH ist gem. § 9 Abs. 6 BauGB 
nachrichtlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

 Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass bei Abriss von Ge-
bäuden ein Rückbau unserer Telekommunikationslinien 
über unseren Bauherrenservice beauftragt werden muss 
www.telekom.de/hilfe/bauherren oder Telefon 0800 33 
01903. 
 

  

 Zur Versorgung des neuen Baugebietes mit Telekommu-
nikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die Verlegung 
neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und ggf. 
außerhalb des Plangebiets erforderlich. 
 

  

 Die Deutsche Telekom orientiert sich beim Ausbau ihrer 
Festnetzinfrastruktur unter anderem an den technischen 
Entwicklungen und Erfordernissen. Insgesamt werden In-
vestitionen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten geplant. 
Der Ausbau der Deutschen Telekom erfolgt nur dann, 
wenn dies aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll erscheint. 
 

  

 Dies bedeutet aber auch, dass die Deutsche Telekom da, 
wo bereits eine Infrastruktur eines alternativen Anbieters 
besteht oder geplant ist, nicht automatisch eine zusätzli-
che Infrastruktur errichtet. Sollten Ihnen Informationen 
hierüber vorliegen, bitten wir um Benachrichtigung. Sollte 
die Möglichkeit der Koordinierung mit Maßnahmen Dritter 
bestehen, bitten wir uns auch dies mitzuteilen. 
 

  

 Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen 
Gründen eine Versorgung des Neubaugebietes mit Tele-
kommunikationsinfrastruktur in unterirdischer Bauweise 

  

http://www.telekom.de/hilfe/bauherren
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nur bei Ausnutzung aller Vorteile einer koordinierten Er-
schließung sowie einer ausreichenden Planungssicherheit 
möglich ist. Wir bitten daher sicherzustellen, dass  
-  für den Ausbau des Telekommunikationsnetzes im Er-

schließungsgebiet die ungehinderte, unentgeltliche und 
kostenfreie Nutzung der künftig gewidmeten Verkehrs-
wege möglich ist, 

-  soweit erforderlich, der Erschließungsträger verpflichtet 
wird, in Abstimmung mit uns im erforderlichen Umfang 
Flächen für die Aufstellung von oberirdischen Schaltge-
häusen auf privaten Grundstücken zur Verfügung zu 
stellen und diese durch Eintrag einer beschränkten per-
sönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten der Telekom 
Deutschland GmbH, Sitz Bonn, im Grundbuch kosten-
los zu sichern. 
-  eine rechtzeitige und einvernehmliche Abstim-
mung der Lage und der Dimensionierung der Leitungs-
zonen vorgenommen wird und eine Koordinierung der 
Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungsbau 
durch den Erschließungsträger erfolgt, 

-  die geplanten Verkehrswege nach der Errichtung der 
TK-Infrastruktur in Lage und Verlauf nicht mehr verän-
dert werden. 

 

 Vorbehaltlich einer positiven Ausbauentscheidung unse-
rerseits wäre es für den rechtzeitigen Ausbau des Tele-
kommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit dem 
Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Lei-
tungsträger notwendig, dass Beginn und Ablauf der Er-
schließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH unter der in der Sig-
natur genannten Adresse so früh wie möglich, mindestens 
6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 
 
Eine Benachrichtigung nach Beschluss des Bebauungs-
planes wäre aus unserer Sicht wünschenswert. 
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Vodafone GmbH/ 
Vodafone Deutschland 
GmbH, Hannover 
vom 06.10.2022 
 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 05.09.2022. 
 
Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens, deren Lage auf den beiliegenden 
Bestandsplänen dargestellt ist. Wir weisen darauf hin, 
dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen 
bzw. zu sichern sind, nicht überbaut und vorhandene 
Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
 

Der Rückbau und die Neuanlage von Hausanschlusslei-
tungen ist zwischen den Grundstückseigentümern und 
dem Leitungsträger abzustimmen. 
 

 

 Sollte eine Umverlegung oder Baufeldfreimachung unse-
rer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, be-
nötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren 
Auftrag an TDRA-N.Hannover@vodafone.com, um eine 
Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die 
notwendigen Arbeiten durchführen zu können. 
 

  

 Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass uns ggf. (z.B. 
bei städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen) die durch 
den Ersatz oder die Verlegung unserer Telekommunikati-
onsanlagen entstehenden Kosten nach § 150 (1) BauGB 
zu erstatten sind. 
 
Anlagen: Lageplan(-pläne) 
 

  

 Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 

 Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 
 

  

Vodafone GmbH/ 
Vodafone Deutschland 
GmbH, Hannover 
vom 06.10.2022 
 

Wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 05.09.2022. 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen 
Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewertung 
entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei 
Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubauge-
biete in Verbindung: 

Der Rückbau und die Neuanlage von Hausanschlusslei-
tungen ist zwischen den Grundstückseigentümern und 
dem Leitungsträger abzustimmen. 
 

 

mailto:TDRA-N.Hannover@vodafone.com
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf
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Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ih-
rer Kostenanfrage bei. 
 

 Weiterführende Dokumente: 

 Kabelschutzanweisung Vodafone GmbH 

 Kabelschutzanweisung Vodafone Deutschland GmbH 

 Zeichenerklärung Vodafone GmbH 

 Zeichenerklärung Vodafone Deutschland GmbH 
 

  

NABU Gruppe 
Stadt Celle e.V. 
vom 07.10.2022 
 

Vielen Dank für die Beteiligungsmöglichkeit bzgl. der Auf-
stellung des Bebauungsplanes Nr. 151 Wce "Nördliche 
Speicherstraße". 
 
Hierzu nimmt die NABU Gruppe Stadt Celle e.V. im Na-
men des NABU Landesverbandes Niedersachsen e.V. wie 
folgt Stellung: 
 

  

 Der in der Begründung erwähnte Artenschutzbeitrag und 
die ebenfalls dort erwähnte FFH-Verträglichkeitsprüfung 
sind ergänzend zur Einsicht zu geben, denn ohne diese 
Unterlagen ist keine sachgerechte Prüfung der natur-
schutzfachlichen Belange möglich. Der im Plangebiet vor-
handene Gehölz- und Gebäudebestand kann Bedeutung 
für Vögel und Fledermäuse haben. Auch können hier Vor-
kommen seltener Pflanzen existieren und die grünlandar-
tige Fläche stellt möglicherweise ein nach § 24 NAGB-
NatSchG geschütztes mesophiles Grünland dar. Eine Bio-
topkartierung für das Plangebiet ist notwendig. Ergebnisse 

Die Fachgutachten werden dem Verband im Rahmen 
der weiteren Beteiligungsverfahren zur Verfügung ge-
stellt. 
Nach den Ergebnissen der artenschutzrechtlichen Prü-
fung (Artenschutzfachbeitrag) in deren Zuge auch eine 
Biotoptypenkartierung stattgefunden hat, bestehen im 
Plangebiet keine nach FFH Anhang IV oder nach Bun-
desrecht streng geschützte Pflanzenarten. Das Grünland 
im Westen des Plangebietes ist als artenarmes Grünland 
kartiert worden, das aufgrund seiner Artenzusammenset-
zung nicht die Eigenschaften als besonders geschütztes 
Biotop nach § 24 NNatSchG erfüllt. 

 

mailto:Neubaugebiete.de@vodafone.com
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Kabelschutzanweisung_VDG.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VF.pdf
https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WebDocuments/Zeichenerklaerung_VDG.pdf
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entsprechender Bestandserhebungen werden zwar er-
wähnt, jedoch nicht vorgelegt, so dass eine sachgerechte 
Stellungnahme derzeit nicht möglich ist. 
 

 Nach Angabe in dem vorgelegten Konzept wurde der Fle-
dermausbestand im Rahmen der avifaunistischen Kartie-
rung erfasst. Das ist nicht sachgerecht und völlig unzu-
reichend, da für Fledermäuse ganz andere methodische 
Ansätze geboten sind sowie andere Tages- und Jahres-
zeiten für die Begehungen einzuhalten sind. Keinesfalls 
sind zwei Nachtkartierungsdurchgänge für eine sachge-
rechte Fledermaus-Bestandsaufnahme ausreichend. Viel-
mehr sind mindestens 5 Begehungen im Zeitraum Mai bis 
September erforderlich. Außerdem bedarf es einer geziel-
ten Nachsuche nach Quartieren im Bereich der Gebäude 
und der Gehölze. 
 

Die Untersuchung von Fledermäusen erfolgte in Abstim-
mung mit der Unteren Naturschutzbehörde. 
Die Gebäudeabrissmaßnahmen wurden in Absprache 
mit der UNB vom Fledermausbeauftragten der Stadt 
Celle fachlich begleitet. Die Abrissarbeiten erfolgten - mit 
Ausnahme eines Gebäudes - in den Wintermonaten, so 
dass weder Fledermäuse oder noch Bruten oder Ent-
wicklungsformen von Vögel betroffen waren.  
Da in einem Fall Fledermauskot aufgefunden wurde, 
wurde der Abriss auf das Frühjahr verschoben, um zu 
prüfen, ob das Gebäude während des Frühjahrs von Fle-
dermäusen genutzt wird. Diese Möglichkeit hat sich nicht 
bestätigt, so dass das Gebäude unter baubiologischer 
Begleitung durch den Gutachter ebenfalls abgerissen 
wurde. 
Dem Eintreten von Verbotstatbeständen im Zuge von 
Gebäudeabrissmaßnahmen gem. § 44 Abs. 1 
BNatSchG wurde insofern sicher begegnet.  
 

 

 Die erwähnten Einstufungen in die Gefährdungskatego-
rien der Roten Listen bei den Brutvögeln zeigen, dass 
nicht die aktuelle, im Jahr 2022 erschienene Rote Liste 
zugrunde gelegt worden ist, sondern eine veraltete Fas-
sung. 
 

Verwendung fand die Rote Liste aus dem Jahr 2020.  
 

 

 Nicht nachvollziehbar ist, warum Erhebungen zum Fisch-
otter erfolgt sind, nicht aber zum Biber, für den es wieder-
holt Nachweise an der Aller oberhalb und unterhalb des 
Plangebietes gibt.  
 

Der Biber ist im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsunter-
suchung thematisiert. Mögliche Beeinträchtigungen der 
Arten Fischotter und Biber sind durch die Aufnahme von 
einschränkenden Festsetzungen zur Außenraumbe-
leuchtung berücksichtigt. 
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 Bedenklich ist die Nähe zum unmittelbar benachbarten 
FFH-Gebiet Aller, in dem es zu erheblichen Störwirkungen 
kommen kann, insbesondere, weil ein Fußweg direkt an 
der Grenze des FFH-Gebietes geplant ist.  
 

Auf die Anlage öffentlicher, den Flusslauf begleitende 
Fußwege, wird verzichtet. Die in der FFH-Verträglich-
keitsprüfung aufgeführten „schadensbegrenzenden 
Maßnahmen“ werden verbindlich in den Bebauungsplan 
aufgenommen. Mit diesen Maßnahmen werden erhebli-
che Störwirkungen vermieden.  

 

 Der NABU bittet um weitere Beteiligung in diesem Verfah-
ren. 
 
Ich hoffe, dass Sie unsere Einwände und Ergänzungen 
berücksichtigen werden. 
 
Bitte beteiligen Sie uns weiterhin bei diesem Verfahren 
und informieren uns über das Abwägungsergebnis.  
 
Vielen Dank.  
 

Der Verband wird am weiteren Verfahren beteiligt.  

    

    

 

Nachfolgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt und haben in ihren Stellungnahmen keine Bedenken oder Anregungen vorgebracht. 

 Nieders. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Verden (Schreiben vom 20.09.2022) 

 Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung, Langen (Schreiben vom 02.09.2022) 

 Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover (Schreiben vom 12.09.2022) 

 Avacon Netz GmbH, Lüneburg (Schreiben vom 05.09.2022) 

 EWE Netz GmbH, Oldenburg (E-Mail vom 15.09.2022) 

 GAA – Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle (Schreiben vom 28.09.2022)  
=> Um Übersendung einer Ausfertigung der Entscheidung wird gebeten. 

 Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade (Schreiben vom 12.09.2022) 

 Stadt Bergen (E-Mail vom 19.09.2022) 
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Nachfolgende Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden beteiligt, haben aber keine Stellungnahme abgegeben. Es wird daher davon ausgegangen, dass keine 
Einwände gegen die Planung bestehen. 

 NLWKN, Betriebsstelle Lüneburg 

 Unterhaltungsverband Mittelaller 

 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Weser 

 Polizeiinspektion Celle 

 LEA GmbH 

 CeBus GmbH & Co. KG, Celle 

 Celle-Uelzen Netz GmbH 

 Stadtwerke Celle GmbH 

 Deutsche Post Real Estate Deutschland GmbH 

 Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg 

 Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg 

 Stadtbrandmeister der Stadt Celle 

 Gemeinde Hambühren 

 Samtgemeinde Lachendorf 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) 
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STADTINTERNER VERTEILER  

1 FD 18 – Gleichstellungsbeauftragte keine Stellungnahme 

2 FD 32 – Allgemeine Ordnung, Zivilschutz  keine Stellungnahme 

3 FD 40 – Schulen Stellungnahme vom 23.09.2022 

Im Planungsgebiet Bebauungsplan Nr. 151 „Nördliche Speicherstraße“ sollen etwa 150 neue 
Wohneinheiten entstehen. 

Die Grundschule Blumlage/Altstadt ist zum Schuljahresbeginn 2022/23 mit 12 Klassen (Dreizü-
gigkeit) belegt. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen stehen Räumlichkeiten für eine vierzü-
gige Schule zur Verfügung. Nach dem Ausbau der Schule stehen ausreichend Schulräume zur 
Verfügung um entsprechende Zuzüge aufzunehmen. 

Bemerkung: 

Der Hinweis auf die ausreichende Grundschulversorgung wird unter Punkt 4.6 in die 
Begründung aufgenommen. 

4 FD 44 – Kindertagesbetreuung Stellungnahme vom 05.09.2022 

Im benachbarten Ortsteil Neustadt wird eine neue Kindertagesstätte geplant. Diese soll 5 Grup-
pen (2 Krippengruppen und 3 Kita-Gruppen) umfassen. In derselben Größe wird eine Kinderta-
gesstätte auf der Allerinsel geplant. Diese ist durch die neue Fußgängerbrücke, die von der 
Speicherstraße auf die Allerinsel führt, für Kinder aus dem nördlichen Bereich des Stadtteils 
Neuenhäusen gut zu erreichen. Diese beiden Kitas und die Kita Fuhsestraße werden die im 
Plangebiet zu erwartenden Kinder aufnehmen können. 

Bemerkung: 

Der Hinweis auf die ausreichende Versorgung mit Kindertagesstättenplätzen wird 
unter Punkt 4.6 in die Begründung aufgenommen. 

5 FD 54 – Jugendarbeit keine Stellungnahme 

6 FD 54 – Sport keine Stellungnahme 

7 FD 63 - Untere Bauaufsichtsbehörde Stellungnahme vom 14.09.2022 

Am 06.09.2022 habe ich von Ihnen die Aufforderung zur Stellungnahme im Rahmen der Betei-
ligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB zum o. g. Betreff 
erhalten. Folgende Stellungnahme kann ich hierzu abgeben:  

Grundsätzlich ist eine Feuerwehrzufahrt und eine ausreichende Löschwasserversorgung si-
cherzustellen.  

Bemerkung: 

Die Erfordernisse des vorbeugenden Brandschutzes und bei den konkreten Bauvor-
haben werden unter Pkt. 6.10 der Begründung aufgenommen. 

Denkmalrecht: 

Gegen die Planung bestehen aus denkmalpflegerischer Sicht keine Bedenken.  

Für die bodendenkmalpflegerischen Belange ist die anliegende Stellungnahme des Niedersäch-
sischen Landesamtes für Denkmalpflege vom 22.09.22 umzusetzen (siehe Anlage 1, Seite 1 – 
2.).  
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Es gibt nach meiner Kenntnis keine denkmalpflegerischen Planungen oder Maßnahmen, die für 
die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes von Bedeutung sein können.  

Anlage 1: Schreiben des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege, Abteilung Archä-
ologie, Regionalreferat Lüneburg, (NLD) vom 22.09.2022 

Die Planungen liegen im Bereich der Geller Altstadt benachbart der archäologischen Fundstelle 
FStNr. 2. Dabei handelt es sich um Teile einer vorgeschichtlichen Anlegestelle. Weitere Fund-
stellen im Umfeld (FStNr. 18, Siedlungsfunde) unterstreichen die Bedeutung des Areals für die 
Belange der Denkmalpflege.  
Daher ist mit archäologischen Strukturen im Boden trotz der modernen Überbauung zu rechnen. 
Aus denkmalfachlicher Sicht ist es daher erforderlich, den Erdarbeiten Ausgrabungen voranzu-
stellen, durch die die archäologischen Überreste dokumentiert, ausgegraben und geborgen 
werden.  
Die archäologischen Arbeiten müssen durch einen Sachverständigen durchgeführt werden. 
Hierfür kann eine archäologische Grabungsfirma herangezogen werden, die über nachgewie-
senen Fachverstand für die Durchführung der archäologischen Maßnahmen verfügt. Eine Auf-
listung von Grabungsfirmen findet sich unter folgender Adresse: https://www.uni-bam-
berg.de/?id=8806. 
Der Sachverständige stimmt das methodische Vorgehen mit der UDSchB und dem Niedersäch-
sischen Landesamt für Denkmalpflege, Gebietsreferat Lüneburg, (NLD) ab. Es richtet sich nach 
den Vorgaben und den Dokumentationsrichtlinien der Denkmalfachbehörde. Die erforderlichen 
Genehmigungen gemäß § 13 Abs. 1 NDSchG beantragt der Veranlasser bei der unteren Denk-
malschutzbehörde, die hierüber unverzüglich das Benehmen mit dem NLD herstellt.  
Die archäologischen Untersuchungen sind mindestens 2 Wochen vor Beginn schriftlich der 
UDSchB und dem NLD, Gebietsreferat Lüneburg, unter oben genannter Adresse anzuzeigen. 
Um Verzögerungen im zeitlichen Ablauf zu vermeiden, sollten die Ausgrabungen mindestens 
4 Wochen vor Beginn der Arbeiten durchgeführt werden.  
Die Kosten der fachgerechten Untersuchung, Bergung und Dokumentation trägt der Veranlas-
ser der Zerstörung (§ 6 Abs. 3 NDSchG). 

Des Weiteren wird auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden (§ 14 Abs. 1 und 2 NDSchG) hinge-
wiesen. Sachen oder Spuren, bei denen Anlass gegeben ist, dass sie Kulturdenkmale (Boden-
funde) sind, sind unverzüglich einer Denkmalbehörde, der Gemeinde oder einem Beauftragten 
für archäologische Denkmalpflege (§ 22 NDSchG) anzuzeigen. Sie sind bis zum Ablauf von vier 
Werktagen unverändert zu lassen und vor Gefahren für die Erhaltung zu schützen. 

Bemerkung: 

Auf die im Schreiben des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege, Ge-
bietsreferat Lüneburg, (NLD) geforderten Maßnahmen zu genehmigungspflichtigen, 
archäologischen Vorabgrabungen bei Erdarbeiten, erfolgen Hinweise in der Begrün-
dung und auf dem Bebauungsplan. Die Vorabgrabungen sind durch eine geeignete 
Fachperson zu begleiten, mit der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem NLD 
vorabzustimmen und auf Kosten des Vorhabenträgers durchzuführen 

Hinweise  

Die Baumaßnahme befindet sich in der Umgebung von Baudenkmalen. Diese dürfen – unbe-
achtet der privaten Rechte Dritter – gemäß § 6 (2) des Niedersächsischen Denkmalschutzge-
setzes (NDSchG) nicht gefährdet werden. Hier sind insbesondere betroffen:  

– das Gebäude Speicherstr. 16, Einzeldenkmal gem. § 3 Abs. 2 NDSchG  

Dies bedeutet, dass Arbeiten, von denen Gefahren für Denkmale ausgehen können (z. B. 
Grundwasserabsenkungen, Rammarbeiten, u. a.), so auszuführen sind, dass eine Gefährdung 
von Denkmalen ausgeschlossen ist. 

Bemerkung: 

Auf das Einzeldenkmal sowie die gem. NDSchG zu beachtenden Vorgaben erfolgen 
Hinweise in der Begründung (Pkt. 6.13) und auf dem Bebauungsplan. 
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Baulasten: 

Auf dem Baugrundstück befinden sich Baulasten zur öffentlich-rechtlichen Sicherung der Ge-
bäude (z. B. Abstandsbaulasten). Durch die Neuplanung und wegen des vermutlichen Abrisses 
der Bestandsgebäude sind die Baulasten im Genehmigungsverfahren zu löschen. Das nicht 
geplante Gebäude Speicherstraße 23 und 23A weist keine Baulasten auf, die das Bauleitver-
fahren beeinträchtigen könnten.  

Baulasten der benachbarten Grundstücke sind im Baugenehmigungsverfahren zu berücksich-
tigen und Berühren nicht das Bauleitverfahren. 

Darüber hinaus bestehen aus bauordnungsrechtlicher Sicht im Rahmen der frühzeitigen Betei-
ligung grundsätzlich keine Bedenken.  

Bemerkung: 

Der Hinweis auf die Löschung obsoleter Baulasten im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahren wurde an den Vorhabenträger weitergeleitet. 

Baulasten mit Einfluss auf das Bauleitplanverfahren bestehen nicht. 

9 FD 64 – Klimaschutz keine Stellungnahme 

10 FD 64 – Umweltschutz Stellungnahme vom 04.10.2022 

Vielen Dank für die Beteiligung im o. g. Planverfahren. Der FD Umweltschutz nimmt mit seinen 
zuständigen Fachbehörden wie folgt Stellung. Bei Fragen können Sie sich gerne an die genann-
ten Ansprechpersonen wenden. 

Stellungnahme FD 64 - Untere Wasserbehörde:  

Erdwärmenutzung – oberflächennahe Geothermie:  

Auskunft erteilt: Frau Stephanie Düe, Untere Wasserbehörde, Zimmer 266, Tel.: 05141-12 
6412, stephanie.duee@celle.de  

Die Nutzungsbedingungen für oberflächennahe Geothermie sind im Plangebiet hinsichtlich Erd-
wärmenutzung als zulässig und gut geeignet eingestuft (Quelle: http://nibis.lbeg.de/cardo-
map3/#). Die Nutzung von Erdwärme bedarf der fachlichen Prüfung durch die Untere Wasser-
behörde und das Nds. Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG).  

Für Bau und Betrieb von Geothermieanlage sind die technischen Regeln (insbesondere VDI 
4640, DVGW W 115, W 116, W 120, DIN 8901) sowie die Empfehlungen der LAWA, GeoBe-
richte, die Verordnung zum Umgang über Anlagen mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) 
und der Leitfaden „Erdwärmenutzung in Niedersachsen“ des Niedersächsischen Umweltminis-
teriums und des Nds. Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) maßgebend. 

Der Leitfaden ist unter dem Stichwort „GeoBerichte 24 – Leitfaden Erdwärmenutzung in Nieder-
sachsen, Hannover 2022“ auf der Internetseite des LBEG unter www.lbeg.niedersachsen.de 
abrufbar.  

Ich empfehle, die Geothermieanlage zunächst durch einen Fachplaner/ Technischen Gebäude-
ausstatter auslegen und die erforderliche Bohranzeige über das Onlineportal des LBEG durch 
das beauftragte (Bohr) Unternehmen vornehmen zu lassen. Die Anzeigepflicht über das On-
lineportal beim LBEG gilt für alle Geothermieanlagen. Anhand der Online-Bohranzeige und der 
beizufügenden Unterlagen ist durch die Untere Wasserbehörde zu prüfen, ob die geplante Erd-
wärmeanlage planungsgemäß errichtet werden kann, sodass dem Vorhaben wasserwirtschaft-
lich zugestimmt wird bzw. eine wasserrechtliche Erlaubnis nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) erteilt wird. Eine Erlaubnispflicht besteht grundsätzlich bei Anlagen mit einer geothermi-
schen Leistung von >30 kW.  

Anlagen >30 kW:  

Sofern bei einem Geothermie-Vorhaben eine Entzugsleistung von >30 kW relevant ist, ist für 
die Ausarbeitung des Wasserrechtsantrages mit Durchführung des Wasserrechtverfahrens 

mailto:stephanie.duee@celle.de
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nach § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ein Fachbüro hinzuzuziehen. Bei Anlagen >30 kW ist 
ein 2-stufiges Genehmigungsverfahren nach Vorgaben des Leitfadens durchzuführen. Stufe 1 
beinhaltet hierbei die Bohranzeige einer Erkundungsbohrung zur Feststellung der thermischen 
Untergrundeigenschaften, i. d. R. mittels eines Thermal Response Tests (TRT), so dass die 
Anlagenauslegung anhand der daraus gewonnenen Daten erfolgt. Die Bohrtiefe der Erkun-
dungsbohrung muss mindestens der Einbautiefe der Geothermieanlage entsprechen. Lage und 
Ausbau der Erkundungsbohrung sind so zu wählen, dass die Bohrung später als Erdwärme-
sonde oder als Monitoringmessstelle nutzbar ist.  

In Verfahrensstufe 2 werden die erforderlichen Bohranzeigen für die Gesamtanlage (Erdwär-
mesondenfeld, Kollektorfeld, Brunnenanlage usw.) gestellt sowie die fachgerecht erarbeiteten 
Antragsunterlagen zur Prüfung und Genehmigung bei der Unteren Wasserbehörde eingereicht. 
Die mit dem TRT beauftragte Fachfirma soll vorzugsweise auch mit der Aufstellung des voll-
ständigen Wasserrechtsantrages nach § 8 WHG beauftragt werden. Der Antragsumfang orien-
tiert sich an Ziffer 5.2. der GeoBerichte 24, wobei mehrere einzelne Geothermiefelder in einem 
Genehmigungsverfahren zusammengefasst werden sollen. Die Auslegungsberechnung der 
Gesamtanlage sowie die zu prognostizierenden Auswirkungseffekte durch den geothermischen 
Betrieb sind plausibel und nachvollziehbar darzulegen.  

Bohrungen >100 m müssen nach § 21 StandAG im Verfahren geprüft werden, ferner ist der 
Gewässerkundliche Landesdienst (GLD) zu beteiligen. Bitte rechnen Sie daher nach vollstän-
digem Antragseingang mindestens eine 3monatige Bearbeitungszeit zur Erlaubniserteilung ein. 

Ein Monitoring zur Überwachung des Anlagenbetriebs mit Aufnahme, Darstellung und Auswer-
tung spezifischer Betriebsdaten wie Wärmemengen der Entnahme (Heizen) und des Verbrin-
gens (Kühlen), Stromverbrauch, Außentemperaturen, Vor- und Rücklauftemperaturen des ge-
samten Geothermiefeldes ist zudem vorgeschrieben.  

Bemerkung: 

In der Begründung wird ein Hinweis auf den Leitfaden des Nds. Landesamtes für 
Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) zur Erdwärmeversorgung aufgenommen. 

Aktuell ist für das Vorhaben eine Versorgung über Luftwärmepumpen vorgesehen. 

Bauen im gesetzlich festgestellten Überschwemmungsgebiet (ÜSG):  

Auskunft erteilt: Frau Sonja Adam, Untere Wasserbehörde, Zimmer 269, Tel.: 05141-126411, 
sonja.adam@celle.de  

Das Plangebiet liegt innerhalb des gesetzlich festgestellten Überschwemmungsgebiets der Al-
ler.  

Nach § 78 Abs. 3 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder Ergänzung von 
Bauleitplänen für die Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, 
in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Ober- und Unterlieger  
2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  
3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  

Die Stadt Celle hat im Bereich der Allerinsel Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt, die 
zu einer Hochwasserfreiheit des Bauplangebietes geführt hat. Eine nachteilige Auswirkung ist 
bei der Ausweisung des Bebauungsgebietes daher nicht zu erwarten. Da das Bauplangebiet 
aber formal noch in einem gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet liegt, ist für jede 
Baumaßnahme eine formelle Ausnahmegenehmigung zum Bauen in einem Überschwem-
mungsgebiet nach § 78 Abs. 5 WHG grundsätzlich erforderlich.  

Im Bebauungsplan ist darauf hinzuweisen, dass eine wasserbehördliche Genehmigung nach 
§ 78 Abs. 5 WHG zur Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen im Überschwemmungs-
gebiet der Mittelaller erforderlich ist, jedoch aufgrund der durch die Hochwasserschutzmaßnah-
men der Stadt Celle hergestellten Hochwasserfreiheit kein Ausgleich für den Verlust von Rück-
halteraum vom Vorhabenträger zu erfüllen ist.  

  

mailto:sonja.adam@celle.de
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Bemerkung: 

Der Hinweis auf die Lage von Teilen des Planbereichs innerhalb des gesetzlich fest-
gelegten Überschwemmungsgebietes und der damit verbundenen Genehmigungs-
erfordernisse wird in die Begründung und in den Bebauungsplan aufgenommen.  

Auf zwischenzeitlich erfolgten Hochwasserschutzmaßnahmen, die zu einer Unbe-
denklichkeit der Planungsabsicht sorgen, bestehen Ausführungen in der Begrün-
dung. 

Regenwasserbewirtschaftung im Planbereich:  

Auskunft erteilt: Wolfgang Riggert, Untere Wasserbehörde, Zimmer 261, Tel.: 05141-126415, 
wolfgang.riggert@celle.de  

Das in den Planunterlagen erläuterte Entwässerungskonzept mit vollständiger Versickerung des 
anfallenden Niederschlagswassers im Plangebiet ist sinnvoll und muss im Zuge der weiteren 
Planungen und der späteren Bauausführungen konsequent weiterverfolgt werden.  

Das Erfordernis gesonderter wasserrechtlicher Erlaubnisse zur Niederschlagswasserversicke-
rung ist abhängig von der Wahl der Versickerungsanlagen und wird im Zuge der weiteren Pla-
nungen festgelegt. 

Bemerkung: 

Auf die ggf. im Rahmen der Bauantragsstellung erforderlichen wasserrechtlichen Er-
laubnisse erfolgt ein Hinweis in der Begründung (Punkt 6.5 Technische Infrastruktur/ 
Entsorgung). 

Stellungnahme FD 64 – Untere Bodenschutzbehörde  

Auskunft erteilt: Frau Barbara Nowack, Untere Bodenschutzbehörde, Zimmer 262, Tel.: 05141-
12 6421, barbara.nowack@celle.de oder ein anderer Mitarbeiter der Unteren Bodenschutzbe-
hörde.  

Bodenschutz:  

Das o. g. Grundstück ist aufgrund der gewerblichen Vornutzung (Wachsfabrik, Dämmstofffab-
rik) und der in der Vergangenheit bereits durchgeführter Teilsanierungen im Altlastenkataster 
der Stadt Celle als Altstandort gekennzeichnet. Weitere Verunreinigungen des Bodens oder des 
Grundwassers können in diesem Bereich aufgrund der gewerblichen Vornutzung nicht ausge-
schlossen werden.  

Zur Erfassung und Beurteilungen von evtl. möglichen Bodenverunreinigungen sind sämtliche 
Abriss- und Erdarbeiten auf dem o. g. Grundstück durch einen fachlich qualifizierten Bodengut-
achter begleiten zu lassen. Der beauftragte Gutachter ist verpflichtet, den Umfang seiner Arbei-
ten vor Beginn der Arbeiten mit der Unteren Bodenschutzbehörde, Frau Nowack, oder einem 
anderen Mitarbeiter der UBB abzustimmen. Der Beginn der Abriss- und Erdarbeiten ist der Un-
teren Bodenschutzbehörde, Frau Nowack, oder einem anderen Mitarbeiter der UBB anzuzei-
gen.  

Bemerkung: 

Die Begründung und der Umweltbericht werden im Sinne der Stellungnahme er-
gänzt. Die Erfordernisse werden im Bebauungsplan textlich als Kennzeichnung gem. 
§ 9 Abs. 5 BauGB aufgenommen. 

Stellungnahme FD 64 – Untere Naturschutzbehörde  

Auskunft erteilt: Frau Daniela Liskow, Untere Naturschutzbehörde, Zimmer 258, Tel.: 05141-12 
6431, daniela.liskow@celle.de.  

Aufgrund der Gebäudestruktur ist mit Vorkommen von gebäudebewohnenden Arten, v. a. Fle-
dermäuse und Brutvögel zu rechnen. Vor Abrissen ist eine Begehung durch eine fachkundige 
Person durchzuführen und die Ergebnisse und bei Funden, Maßnahmenvorschläge sind der 
UNB schriftlich zuzuleiten. Erst nach einer schriftlichen Zustimmung ist der Abriss zulässig. 
Analog ist bei der Fällung von Bäumen zu verfahren.  

mailto:wolfgang.riggert@celle.de
mailto:daniela.liskow@celle.de
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Im Konzept zur frühzeitigen Beteiligung sind einige fehlerhafte bzw. nicht aktualisierte Passagen 
vorhanden. Diese sind in den weiteren Planungsschritten zu überarbeiten:  

Bemerkung: 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Untersuchung wurden in oder an Gebäuden 
keine Quartiere von Fledermäusen aufgefunden.  

Zur Vermeidung des Eintretens möglicher Verbotstatbestände gem. § 44 BNatSchG 
wird im Bebauungsplan geregelt, dass Abrissmaßnahmen von Gebäuden und 
Baumfällungen nur außerhalb der Brut- und Setzzeit gem. § 39 Abs. 5 Nr. 2 
BNatSchG (01.10. – 28./29.02.) erfolgen dürfen. Bäume sind im Vorfeld ihrer Fällung 
auf Baumhöhlen zu kontrollieren. 

Bei Gebäudeabrissmaßnahmen ist eine Ausnahme zulässig, sofern die Abrissmaß-
nahmen baubiologisch (fachgutachterlich) begleitet werden. Werden dabei Brut- o-
der Niststätten von Vögeln oder Fledermausquartiere angetroffen, ist die weitere 
Vorgehensweise mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 

Landschaftsrahmenplan und Landschaftsplan:  

Der Landschaftsrahmenplan für die Stadt Celle ist fertig gestellt und auf der Homepage der 
Stadt Celle einzusehen: www.celle.de/Landschaftsrahmenplan2022  

Bemerkung: 

Die Begründung wird aktualisiert. 

Beeinträchtigung von Schutzgebieten:  

Das nächstgelegene Schutzgebiet ist das NSG „Allerniederung bei Klein Hehlen und Celle“ 

Bemerkung: 

Das Naturschutzgebiet (NSG) „Allerniederung bei Klein Hehlen und Celle“ (NSG LÜ 
00372) ist in Nähe des Planbereichs deckungsgleich mit dem nach der Richtlinie 
92/43/EWG unter Schutz stehendem Gebiet „Aller (mit Barnbruch), untere Leine, 
untere Oker“ mit der EU-Kennzahl 3021-331“ (FFH-Richtlinie - Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie). Bezogen auf die unmittelbare Lage an einem FFH-Schutzgebiet wurde 
gem. § 34 Abs. 1 BNatSchG eine Verträglichkeitsuntersuchung durchgeführt. 

Brutvögel:  

Im Text (letzter Absatz) wird auf Maßnahmen zur Minimierung und Vermeidung von vorhaben-
bedingten Beeinträchtigungen verwiesen. Diese fehlen hier. Im Landschaftspflegerischen Be-
gleitplan zum aktuellen Bauvorhaben werden Maßnahmen (Nisthilfen für verschiedene ökologi-
sche Gilden) beschrieben. Diese sind in den Bebauungsplan zu übernehmen.  
Die Vorgaben der FFH-Prüfung für Maßnahmen für Anpflanzungen, Beleuchtung etc. sind in 
den Bebauungsplan (insbesondere die Planurkunde) als Festsetzung zu übernehmen.  

Im Plangebiet waren diverse Bäume und Baumgruppen vorhanden. Mittlerweile sind viele Fäl-
lungen durchgeführt worden. Im Bebauungsplan sollte der Erhalt von gesunden Bäumen durch 
Festsetzung im Bebauungsplan gesichert werden. Dies würde auch das Konzept der durch-
grünten Siedlung unterstützen.  

Bemerkung: 

Die im Artenschutzfachbeitrag genannten Ausgleichsmaßnahmen (Schaffung von 
mindestens 10 Quartieren für Fledermäuse, mindestens 9 Nistmöglichkeiten für Vö-
gel) werden verbindlich in den Bebauungsplan aufgenommen. 

Die innerhalb der FFH-Verträglichkeitsprüfung getroffenen Einschränkungen zur Au-
ßenbeleuchtung werden ebenfalls verbindlich aufgenommen. 

Die Bäume im Plangebiet wurden im Zuge von Sturmschäden, je nach Gefährdungs-
lage der Bewohner, Kunden – und Mitarbeiter des SB Lagerkaufs durch den Grund-
eigentümer gefällt. 

http://www.celle.de/Landschaftsrahmenplan2022


STADT CELLE, STADTTEIL NEUENHAUSEN, LANDKREIS CELLE 
BEBAUUNGSPLAN NR. 151 "NÖRDLICHE SPEICHERSTRASSE"  

STELLUNGNAHMEN DER STADTINTERNEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE (TÖB) ZUM VORENT-
WURF (VERFAHREN GEM. § 4 (1) BauGB) 

NR. TÖB STELLUNGNAHME 
   BEMERKUNG 

 Seite 7 

Stellungnahme FD 64 – Immissionsschutzbehörde  

Bearbeitung ist derzeit nicht möglich. Wird im weiteren Verfahren berücksichtigt. 

Bemerkung: 

Die schalltechnische Untersuchung liegt zwischenzeitlich vor und wird im Entwurf 
des Bebauungsplans berücksichtigt. Die Untersuchung geht der Behörde zur Ab-
stimmung zu. 

11 FD 65 – Hochbau und Gebäudewirtschaft keine Stellungnahme 

12 FD 66 – Straßenverkehr, Verkehrsplanung keine Stellungnahme 

13 FD 67 – Grün- und Friedhofsbetriebe keine Stellungnahme 

14 FD 68 – Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stellungnahme vom 22.09.2022 

Kanalbetrieb 
keine Bedenken 

Grundstücksentwässerung 
keine Bedenken 

Plan und Bau 
keine Bedenken 

Betriebsleiter 
keine Bedenken 

15 FD 70 – Straßenbetrieb keine Stellungnahme 

16 FD 80.1 – Wirtschaftsförderung keine Stellungnahme 

17 FD 80.2 – Grundstücksvertrieb keine Stellungnahme 
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STADTINTERNER VERTEILER  1 

1 FD 18 – Gleichstellungsbeauftragte  keine Stellungnahme 1 

2 FD 32 – Allgemeine Ordnung, Zivilschutz   keine Stellungnahme 1 

3 FD 40 – Schulen  Stellungnahme vom 23.09.2022 1 

4 FD 44 – Kindertagesbetreuung  Stellungnahme vom 05.09.2022 1 

5 FD 54 – Jugendarbeit  keine Stellungnahme 1 

6 FD 54 – Sport  keine Stellungnahme 1 

7 FD 63 - Untere Bauaufsichtsbehörde  Stellungnahme vom 14.09.2022 1 

9 FD 64 – Klimaschutz keine Stellungnahme 3 

10 FD 64 – Umweltschutz  Stellungnahme vom 04.10.2022 3 

11 FD 65 – Hochbau und Gebäudewirtschaft  keine Stellungnahme 7 

12 FD 66 – Straßenverkehr, Verkehrsplanung  keine Stellungnahme 7 

13 FD 67 – Grün- und Friedhofsbetriebe  keine Stellungnahme 7 

14 FD 68 – Eigenbetrieb Stadtentwässerung  Stellungnahme vom 22.09.2022 7 

15 FD 70 – Straßenbetrieb  keine Stellungnahme 7 

16 FD 80.1 – Wirtschaftsförderung  keine Stellungnahme 7 

17 FD 80.2 – Grundstücksvertrieb  keine Stellungnahme 7 
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1. Veranlassung und Aufgabenstellung 
 

Die Urbano Immobilien GmbH & Co. KG ist im Besitz mehrerer Grundstücke an der Speicher-

straße in Celle. Hierbei handelt es sich zum Teil um bereits mit Gebäuden bebaute Grundstü-

cke sowie aktuell unbebaute Grundstücke. Es ist geplant, einen Teil der Bestandsgebäude 

abzureißen und durch neue Gebäude zu ersetzen. Da für das Plangebiet kein rechtsgültiger 

Bebauungsplan vorliegt, ist im Zuge des Vorhabens die Aufstellung des B-Planes angedacht, 

um die rechtliche Grundlage für das Vorhaben zu schaffen. 

Geplant wird dabei eine Mischnutzung überwiegend bestehend aus Wohnbebauung und klei-

nere gewerbliche Nutzung. Dieses soll in insgesamt drei Bauabschnitten errichtet werden, für 

den Bauabschnitt 1 (Flurstück 1/15 und 1/14, ca. 0,44 ha) wird dabei vorab eine Genehmigung 

zur Errichtung von Wohnbebauung nach § 34 BauGB angestrebt. Für den Planungsraum ins-

gesamt wird ein qualifizierter Bebauungsplan mit Festsetzungen nach § 9 BauGB angestrebt. 

Aufgrund des Bestrebens für Bauabschnitt 1 eine Baugenehmigung vorab zu erreichen, wur-

den die Kartierungsergebnisse bislang in zwei Landschaftspflegerischen Begleitplanungen 

„Speicherstraße Celle Flurstücke 1/15 und 1/14“ Planungsbüro Pink, Hankensbüttel, 

04.08.2022 und „Speicherstraße Celle“ Planungsbüro Pink, Hankensbüttel, Hankensbüttel, 

16.03.2022 dargelegt. Das vorliegende Gutachten fasst die Kartierungsergebnisse für den ge-

samten Planungsraum zusammen und betrachtet dabei alle drei Bauabschnitte.   

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von insgesamt ca. 22.000 m² bzw. 2,20 ha. Hiervon ent-

fallen ca. 17.857 m² auf Bauland. Durch Umsetzung der Planung sollen so insgesamt ca. 154 

Wohneinheiten, verteilt auf 13 Gebäude geschaffen werden.  

1.1 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und 

Fachplanungen und ihre Berücksichtigung 
Dem Bebauungsplan liegen zugrunde (in der jeweils aktuellen Fassung): 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-

vember 2017 (BGBl. I S. 3786) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13.05.2017 (BGBl. I, S. 1057) 

 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) vom 17. Dezember 

2010, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 

113) 

 

Naturschutzfachliche Vorgaben: 

Der Plangeltungsbereich liegt außerhalb von sowohl Landschafts- als auch Naturschutzgebie-

ten.  

Entsprechend der Bodenschutzklausel gemäß § 1a (2) Baugesetzbuch (BauGB) ist mit Grund 

und Boden sparsam und schonend umzugehen.  
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2. Beschreibung des Vorhabens 
 

Die Urbano Immobilien GmbH & Co. KG plant aktuell die Bebauung mehrerer Grundstücke an 

der Speicherstraße in Celle. Im Rahmen des vorliegenden Artenschutzfachbeitrages werden 

die Flächen innerhalb des Planungsraumes hinsichtlich ihrer Bedeutung für den Artenschutz 

bewertet.  

Es werden im Folgenden die Bauabschnitte 1, 2 und 3 zusammenfassend betrachtet (Vergl. 

Abb. 1). Aktuell ist die Fläche noch mit mehreren Bestandsgebäuden bebaut. Die östliche 

Hälfte des Planungsraumes wird dabei durch einen, mehrere Gebäude umfassenden, Gewer-

bekomplex dominiert. Dieser beinhaltet vorwiegend ein Möbelhaus sowie die hierzu gehören-

den Büroräume. Der westliche Teil des Planungsraumes wird ebenfalls durch mehrere Ge-

bäude geprägt, wobei diese insgesamt etwas kleiner ausfallen. Ein Teil der westlichen Ge-

bäude wird dabei aktuell nicht genutzt. Es ist geplant, die Bestandsbebauung des Planungs-

raumes zurückzubauen, um hierdurch Bauland für neue Wohnbebauung zu schaffen.  

Die Flurstücke 1/15 und 1/14 befinden sich im Südwesten des Planungsraumes (Bauab-

schnitte 1) und sind im Gegensatz zu den restlichen Flächen aktuell noch unbebaut. Es ist 

dabei für die Flächen (ca. 0,44 ha) vorab eine Genehmigung zur Errichtung von Wohnbebau-

ung nach § 34 BauGB geplant.  

Es werden dabei aktuell drei mehrstöckige Mehrfamilienhäuser mit umliegenden Grünanlagen 

geplant. Hinzu kommen Stellplätze für Fahrzeuge, Terrassen und Wege (Vergl. Abb. 1). Die 

geplanten Gebäude sollen zusätzlich unterkellert werden, wobei die Anlage einer Tiefgarage 

für Fahrzeuge geplant ist. Es sollen dabei in dem betrachteten Bauabschnitt ca. 30 neue 

Wohneinheiten entstehen.  

Für die Bauabschnitte 2 und 3 ist dabei die folgende zukünftige Bebauung geplant:  

Innerhalb des Bauabschnittes 2 (ca. 6.343 m²) sind aktuell drei mehrstöckige Mehrfamilien-

häuser geplant. Diese sind ebenfalls mit den entsprechenden Grünanlagen, Stellplätzen, Ter-

rassen, Wegen sowie Kellern geplant. Hier sollen insgesamt ca. 50 neue Wohneinheiten ent-

stehen.  

Innerhalb des Bauabschnittes 3 (ca. 8.707 m²) sind aktuell sieben mehrstöckige Mehrfamilien-

häuser mit umliegenden Grünanlagen geplant. Hinzu kommen Stellplätze für Fahrzeuge, Ter-

rassen und Wege (Vergl. Abb. 1). Die geplanten Gebäude sollen zusätzlich unterkellert wer-

den, wobei die Anlage einer Tiefgarage für Fahrzeuge geplant ist. Es sollen dabei in dem 

betrachteten Bauabschnitt ca. 64 neue Wohneinheiten entstehen. 

Da die tatsächliche Bebauung im Rahmen der Angebotsplanung derzeit noch nicht abschlie-

ßend konkretisierbar ist, beschränkt sich die Vorhabensbetrachtung auf die geplante Bebau-

ung. 
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Abb. 1: Geplante Bebauung im Bereich des zukünftigen B-Planes.  
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3. Bestandssituation  

3.1 Methodik 
 

Die Fläche wurde in 2020 begangen und die Biotoptypen kartiert. Hierbei wurde auch gezielt 

nach wertweisenden Pflanzenarten z.B. Farn- und Blütenpflanzen der niedersächsischen Ro-

ten Liste und nach besonders geschützten Pflanzenarten geschaut. Die Biotoptypen wurden 

nach Drachenfels (2020) bestimmt. In 2021 erfolgten weitere Begehungen und eine Überprü-

fung der Biotoptypen entsprechend der aktualisierten Ausgabe des Kartierschlüssels Drachen-

fels (2021). Darüber hinaus wurden in drei Tages- und zwei Nachtkartierungsgängen die 

Avifauna nach der Methode von Südbeck et al. 2005 kartiert, wobei auch der Fledermausbe-

stand erfasst wurde. Die Eingriffsbilanzierung (Kompensationsbedarf) wurde nach der Arbeits-

hilfe des niedersächsischen Städtetages (2013) erstellt. 

3.2 Schutzgebiete 
 

Das Vorhaben liegt außerhalb von Schutzgebieten. Das FFH-Gebiet Nr.090 „Aller (mit Barn-

bruch), untere Leine, untere Oker“ befindet sich jedoch in unmittelbarer Nähe angrenzend an 

das Grundstück. Dieses ist als NSG „Allerniederung bei Klein Hehlen und Celle“ (Kennzeichen: 

NSG LÜ 372) gesichert. Das NSG „Obere Allerniederung bei Celle“ (NSG LÜ 00276) liegt in 

ca. 1,3 km Entfernung. Das nächstgelegene LSG ist das LSG „Oberes Allertal“ (LSGCE-

S00005) sowie das LSG „Auengrünland und Auwälder bei Boye und Klein Hehlen“ (LSGCE-

S00009). Eine Beeinträchtigung der Schutzgebiete durch das Vorhaben ist aktuell nicht er-

kennbar. Zusätzlich wird parallel zum Planverfahren ein FFH-Verträglichkeitsgutachten er-

stellt. 

Die nördlich gelegene Allerinsel und das Quartier Speicherstraße liegen innerhalb des förmlich 

festgelegten Hochwasserschutzgebietes der Mittelaller. Alle Bereiche waren bislang – bis auf 

kleine „Inseln“ im Umfeld der Bestandsbauten – innerhalb des Hochwasserschutzgebiets und 

vom Bemessungshochwasser HQ100 betroffen. Daher hat die Stadt Celle im Jahr 2002 einen 

Rahmenentwurf für den Hochwasserschutz in der Region Celle erarbeitet. Die Stadt als Träger 

der Maßnahme verfolgt mit der Planung das Ziel, alle gewerblichen Einrichtungen und Wohn-

flächen vor Überflutung durch das Bemessungshochwasser HQ100 zu schützen. In verschie-

denen Bauabschnitten für den Hochwasserschutz ist vorgesehen, die Abflussmöglichkeit der 

Aller durch eine deutliche Querschnittverbreiterung des Nordarmes zu verbessern. Dabei ent-

steht ein etwa 90 m breiter Flussquerschnitt, welcher anstelle der heutigen 30 m zukünftig 

Überschwemmungen vermeiden soll. Der das Plangebiet betreffende Planfeststellungsab-

schnitt für Hochwasserschutzmaßnahmen ist bereits umgesetzt. Die Hochwasserschutzmaß-

nahmen, welche die Stadt Celle gemeinsam mit dem Land Niedersachsen gegenwärtig um-

setzt, dienen als Baustein der Gesamtmaßnahme einer nachhaltigen Absenkung der Pegel-

stände im Hochwasserfall. Die vorgesehenen Maßnahmen zur Pegelreduzierung umfassen 

neben Vorlandabgrabungen und Uferrücknahmen auch Schutzmaßnahmen durch technische 

Einbauten wie Deiche, Mauern und mobile Schutzwände zum Schutz vor dem Bemessungs-

hochwasser.  
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Daher hat die Stadt Celle im Vorfeld der Bauleitplanung mit den Grundstückseigentümern ent-

lang des Allerarms einen Flächentausch vorgenommen, um den Retentionsraum der Aller zu 

erweitern und entlang der Aller und der Mühlenaller eine Hochwasserschutzmauer errichtet. 

Dies ist bei der Bebauung zu beachten und entsprechende Maßnahmen zum Schutz von Ge-

wässern im Hochwasserfall sind einzurichten. 
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Abb. 2: Schutzgebiete im Umkreis des Planungsraumes. Rot: NSG „Allerniederung bei 
Klein Hehlen und Celle“; Grün: LSG „Auengrünland und Auwälder bei Boye und Klein 
Hehlen“ 
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